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Amtsblatt der Gemeinde Altdorf

Stand der Bauarbeiten zum 
Anschluss der Wasserver-
sorgung der Gemeinde 
Hildrizhausen an die Ammer-
tal-Schönbuchgruppe

Aus dem Gemeinderat  
Sitzungsbericht  
vom 06.02.2024

Denken Sie bitte daran ....
… für die Vierteljahreszahler ist am 15. 
Februar 2024 die 1. Rate für die Grund- 
und Gewerbesteuer zur Zahlung fällig.

Wie sah das Leben derjenigen aus, die sich zu Jesu Lebzeiten für ihn
entschieden haben? Die Serie »The Chosen« zeigt eindrücklich wie
das Leben der Jünger ausgesehen haben könnte und wie es sich durch
die Begegnung mit ihm verändert hat. 

KINO-ABENDE
FÜR ALLE von 12-99 J. 

Herzliche Einladung

Eine Serie, die zum 
Nachdenken anregt 
und viel Gesprächsstoff
liefert. 

Wir freuen uns auf dich –

jeweils ab 19.30 Uhr am

Donnerstag, den 15.02.,
Dienstag, den 20.02.,
Montag, den 26.02.,
Dienstag, den 05.03.,
Mittwoch, den 13.03., 
Mittwoch, den 20.03.

und am Sonntag, den 24.03. bereits um 17 bis 19 Uhr

in das Ev. Gemeindehaus, Pfarrgartenstraße 7.

7Wochen bis Ostern 
Wochen mit Jesus

Film ab! 
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Allgemeinärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Rufnummer für den ärztlichen Not-
falldienst (allgemein,- kinder-, augen- 
und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 
116117 (Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Herrenberg
Krankenhaus Herrenberg
Marienstr. 25
71083 Herrenberg
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage  10 – 16 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Sindelfingen
Klinikum Sindelfingen-Böblingen
Arthur-Gruber-Str. 70
71065 Sindelfingen
Öffnungszeiten:
Mo.  18 – 22 Uhr,
Di.  18 – 22 Uhr;
Mi.  18 – 22 Uhr;
Do.  18 – 22 Uhr;
Fr.  16 – 22 Uhr,
Sa., So. und Feiertage  8 – 20 Uhr.
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: 
docdirekt – Kostenfreie Onlinesprech-
stunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter (0711) 96 58 97 00 
oder docdirekt.de

Tierärzte

Samstag, 10.02.24
Dr. Anja Zolke
Gäublickstraße 29, 71139 Ehningen
Tel. 07034 / 654265

Sonntag, 11.02.24
Dr. Anja Zolke
Gäublickstraße 29, 71139 Ehningen
Tel. 07034 / 654265

Apotheken

Freitag, 09.02.24
• Hibiscus-Apotheke
 Altdorfer Straße 9, 
 71157 Hildrizhausen
 Tel. 07034/8645
• Staufer-Apotheke Sindelfingen
 Gartenstraße 25, 
 71063 Sindelfingen
 Tel. 07031/874487

Samstag, 10.02.24
• Bahnhof-Apotheke
 Bahnhofstraße 19, 
 71034 Böblingen
 Tel. 07031/25223

Sonntag, 11.02.24
• Linden-Apotheke
 Hauptstraße 53, 
 71093 Weil im Schönbuch
 Tel. 07157/61609
• Sophien-Apotheke Darmsheim
 Dagersheimer Straße 17, 
 71069 Sindelfingen
 Tel. 07031/671330

Montag, 12.02.24
• Waldburg-Apotheke
 Postplatz 14, 71032 Böblingen
 Tel. 07031/25043

Dienstag, 13.02.24
• Apotheke am Eichle
 Holzgerlinger Straße 3, 
 71101 Schönaich
 Tel. 07031-4149777
• Rotbühl-Apotheke
 Leonberger Straße 29, 
 71063 Sindelfingen
 Tel. 07031/70820

Mittwoch, 14.02.24
• Apotheke 42
 Poststraße 42, 71032 Böblingen
 Tel. 07031/204360

Donnerstag, 15.02.24
• Flora-Apotheke
 Hauptstraße 102, 
 71093 Weil im Schönbuch
 Tel. 07157/63330
• Stern-Apotheke
 Mercedes-Straße 12, 
 71063 Sindelfingen
 Tel. 07031/878500

Zahnärztlicher Notdienst

Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu 
erfragen unter (0761) 120 120 00.

Kinderärztlicher Notdienst

Kinder Notfallpraxis Böblingen
Bunsenstr. 120
71032 Böblingen
Öffnungszeiten:
Mo.  19 – 22:30 Uhr,
Di.  19 – 22:30 Uhr,
Mi.  19 – 22:30 Uhr,
Do.  19 – 22:30 Uhr,
Fr.  19 – 22:30 Uhr,
Sa., So. und Feiertage  8:30 – 22 Uhr.

Wasserversorgung

Entstörungsdienst, Telefon (08 00) 8 15 
18 00, 24-Stunden-Service (gebühren-
frei deutsches Inland)

Tierrettung Schönbuch e.V.

Notrufnummer (07 11) 45 14 55 33

ABFUHRTERMINE 
DER WOCHE

• Dienstag, den 13. Februar 2024 
 Leerung Restmüll

• Samstag, den 17. Februar 2024 
 Leerung Papier

NOTDIENSTE

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Altdorf.

Druck und Verlag: Nussbaum  
Medien Weil der Stadt GmbH & Co. 
KG, Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot.  
Internet: www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen:  Bürgermeister  
Erwin Heller oder sein Vertreter im Amt

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel. 07033 6924-0,  
info@gsvertrieb.de  
www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de



Amtsblatt der Gemeinde Altdorf · 09. Februar 2024· Nr. 6    |   3

K
IN

DE
RGARTEN

VO
RM

ER
KU

NG FÜR DAS KOMMEND
EKIN

DE
RG

ARTENJAHR 2024/2025

Die Vormerkung für einen Krippen- 
oder Kindergartenplatz erfolgt jetzt 
nur noch online über unser 
Elternportal

oder unter www.altdorf-bb.de.
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Kindergarten – Vormerkung für das kommende Kindergartenjahr 2024/2025 
Bereits zum Jahresbeginn planen die Gemeindeverwaltung und die Leiterinnen 
der Kindertageseinrichtungen das kommende Kindergartenjahr 2024/2025, das 
nach den Sommerferien im September beginnt. 
Um einen Überblick über die benötigten Betreuungsplätze und die 
Betreuungsbedürfnisse zu erhalten und um möglichst viele Elternwünsche 
berücksichtigen zu können, bitten wir alle Eltern/Sorgeberechtigten, deren 
Kinder im Zeitraum vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2025 drei Jahre alt 
werden, ihren Betreuungswunsch online über unser Elternportal von NH-Kita 
der Gemeindeverwaltung bis 10.03.2024 anzumelden. 

Eltern/Sorgeberechtigte, die für ihr 1- bis unter 3-jähriges Kind im kommenden 
Kindergartenjahr einen Krippenplatz benötigen, sollten ihren 
Betreuungswunsch ebenfalls bereits jetzt über unser Elternportal von NH-Kita 
vormerken lassen. 

Alle Eltern erhalten nach Abschluss der Kindergartenbedarfsplanung eine 
schriftliche Bestätigung der Gemeindeverwaltung über die Vormerkung. Die 
förmliche Anmeldung der Kinder erfolgt wie bisher direkt in den Einrichtungen 
nach einem Erstgespräch mit der Einrichtungsleitung. 

Die Vormerkung für einen Krippen oder Kindergartenplatz erfolgt neuerdings 
nur noch über unser Elternportal von NH-Kita, welches Sie auf unserer 
Internetseite (www.altdorf-bb.de) finden. 
Außerdem finden Sie dort eine erste Übersicht über das Betreuungsangebot der 
Gemeinde Altdorf und weitere Informationen zu den einzelnen 
Kindertageseinrichtungen. 

Für interessierte NEUE Altdorfer Eltern, die unsere Kindertageseinrichtungen 
gerne persönlich kennenlernen möchten, bieten wir für das Kindergartenjahr 
2024/2025 am 17.02.2024 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr einen Tag der 
offenen Tür an. Dort haben Sie die Möglichkeit, persönlich mit unseren 
Erzieherinnen ins Gespräch zu kommen, um alle offenen Fragen rund um den 
Kindergartenbetrieb zu besprechen. 

Unsere Altdorfer Kindertageseinrichtungen öffnen die Tür für Sie am 
17.02.2024: 
Kinderhaus Buchenweg, Buchenweg 1 (Leitung: Frau Wagner) 
Kinderhaus Erlachaue, Furtweg 26 (Leitung: Frau Kittler) 
Kindergarten Schneckenburg, Bühlstr. 14  (Leitung: Frau Keppler) 

Hier geht’s zum Elternportal der 
Gemeindeverwaltung Altdorf 

oder unter www.altdorf-bb.de 
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Frauen aller Konfessionen laden ein:

19.00 Uhr Einstimmung und Information
in der ev.meth. Kirche, Altdorf

20.30 Uhr Gottesdienst

Herzliche Einladung!
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In Kooperation mit der Gemeinde Altdorf bietet der Senioren- und  
Krankenpfegeverein Altdorf e.V. für seine Mitglieder

ESSEN AUF RÄDERN
Unser geschultes, ehrenamtliches Team liefert Ihnen von  
montags bis freitags ein bekömmliches Mittagessen.

Der ausgefüllte Bestellschein kann auch in den Rathausbriefkasten 
geworfen werden. Stammkunden können den Bestellschein spä-
testens freitags unseren Fahrer*innen mitgeben. Bitte geben Sie 
an, an welchem Tag Sie welches Menü haben wollen. Bestellun-
gen gelten für eine Woche. Nachbestellungen und Änderun-
gen können leider nicht berücksichtigt werden.

Das Essen wird Ihnen täglich in der Zeit von 11.30 Uhr bis 
13.00 Uhr an die Haustür zusammen mit dem Bestellschein 
der Folgewoche geliefert.

Der Preis für jedes Essen beträgt 7,75 Euro inkl.  
gesetzl. MwSt.

Bestellen können  Sie bis spätestens  Sonntagabend bei der  Gemeindeverwaltung unter:Telefon und Anrufbeantworter:  (0 70 31) 7 47 40

Speiseplan

12.02. bis
16.02. Menü 1 Menü 2 Menü 3 - Supersalat

Menü 4 - 
Schonkost/Leichte Kost
salzarm, fettarm, 
ohne Zucker

MONTAG Rahmgulasch vom Rind
mit zwei Semmelknödeln
und Farmersalat a.c.g.

Schweinerückensteak
mit Zwiebel und Käse
überbacken, Rahmsoße,
Erbsen und Nudeln a.c.g.

Supersalat
Salatplatte mit
Lachsstreifen und
Brötchen a.d.

Leichte Kost
Makkaroni-Auflauf mit
Käse überbacken und
Tomatensoße mit
Basilikum (veg.) 1.a.c.g.

DIENSTAG Fleischküchle in
Pilzrahmsoße mit drei
Röstinchen und frischem
Wurzelgemüse a.c.g.i.

Allgäuer Kässpätzle
geschmelzt mit Bergkäse-
Emmentaler und
verschiedenen Salaten
(veg.) 1.a.c.g.

Supersalat
Schweizer Wurstsalat mit
Baguettebrötchen 7.a.

Leichte Kost
Kalbsfrikassee mit
Basmati Reis und
Brokkoli a.g.

MITTWOCH Spaghetti Bolognese, mit
Hackfleischsoße vom
Rind, ger. Käse extra und
Salatbeilage a.g.i.

Seelachsfilet in feiner
Gemüsesoße mit
Salzkartoffeln und
Rosenkohl a.g.d.

Supersalat
Matjesfilet "Hausfrauen
Art" mit versch. Salaten
und Brötchen
a.d.g.

Leichte Kost
Blumenkohl- Käse-Me-
daillon mit frischer Kräu-
tersoße, Vollkornnudeln
und Salatbeilage
(veg.) a.c.g.

DONNERSTAG Hähnchenknusper-
Schnitzel mit Bratensoße
Bauernspätzle und
Kartoffelsalat a.c.g

Kaiserschmarren mit
Mandeln, Rosinen und
Apfelmus mit Maracuja
(veg.) a.c.g.h.

Supersalat
Salatcocktail „Milano“
mit Mozzarella und
Ciabatta-Brötchen a.g.

Leichte Kost
Scholle Finkenwerder Art
mit Rauchfleischwürfel,
Rahmkartoffeln und
Gemüsegarnitur 7.a.g.

FREITAG Krustenbraten vom
Schwein in Kräuter-
Senf- Jus mit Gemüse-
Schupfnudeln 7.a.c.

Indon. Nudelgericht
Bami Goreng mit
geschnetzelter
Hähnchenbrust und
Salatbeilage a.c.i.

Supersalat
Bunte Salatplatte mit Ei
und ger. Pinienkernen
Farmerbrötchen a.

Leichte Kost
Hausgemachtes
Kartoffel- Gemüsegratin
mit Tomatenscheiben
(veg.) a.c.g.

AUSWEICHMENÜ TÄGLICH:   a) ½ Hähnchen vom Grill mit Brötchen a.   b) Pizzaschnitte vegetarisch a.g.
Zusatzstoffe: 1 Farbstoff, 2 Konservierungsstoffe, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gepökelt, 
8 Phosphat, 9 Süßungsmittel. Allergene Stoffe: a Gluten, b Krebstiere, c Eier, d Fisch, e Erdnüsse, f Soja, g Milch-Lactose, h Schalenfrüchte, i 

Sellerie, j Senf, k Sesam, Schwefeldioxyd, m Lupinen, n Weichtiere
Änderungen vorbehalten.
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Stadt/Gemeinde

Gemeinde Altdorf
Landkreis

Landkreis Böblingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl
des Gemeinderats
am 09.06.2024
1. Am Sonntag, dem 09.06.2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt.

In der Gemeinde Altdorf sind dabei 12 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen
Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 24.
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl(en) frühestens am Tag nach die-

ser Bekanntmachung und spätestens am 28.03.2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses - Bürgermeisteramt Wahlamt, Kirchplatz 4/1, 71155 Altdorf schriftlich einzu-
reichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO).

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und
von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden.
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Ver-
bindung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber
2.2.1 Gemeinden mit nicht mehr als 5.000 Einwohnern und ohne unechte Teilortswahl

Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie
Gemeinderäte zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1.
Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen.

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer
Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in
einer Versammlung der von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer
Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und in gleicher Weise deren
Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.
Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung
im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhän-
ger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden
(sog. gemeinsame Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien
und Wählervereinigungen oder in einer gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für
Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend.

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr
vollendet hat.
Nicht wählbar sind Bürger,
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;
• die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit

zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen;
• Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind

außerdem nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer
strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wähl-
barkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
• den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-

nung verwendet, auch diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt,
muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten;
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• Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung)
der Bewerber;

• bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden.
Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein einge-
tragener Ordensname oder Künstlername angegeben werden.
Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal
aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden.

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen
von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr
als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder
seines Stellvertreters.

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei
Unterzeichnern der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilneh-
mer - vgl. 2.10) persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zustän-
digen Vertretungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vor-
schriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO).

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein
für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt 
sind (Unterstützungsunterschriften);
 Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge
• von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind;
• von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher

schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit
der für diese Wählervereinigung Gewählten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt
der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden.

Die Formblätter werden auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses oder wenn der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom 
Bürgermeister - Bürgermeisteramt Wahl-amt, Kirchplatz 4/1, 71155 Altdorf kostenfrei geliefert. Als 
Formblätter für die Unterstützungsunter-schriften dürfen nur die ausgegebenen amtlichen Vordrucke 
verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der 
einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. 
Diese Angaben werden von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss 
die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter-oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) 
bestätigt werden.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt
persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname,
Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung
anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht
befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die
Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i.
V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 Abs.
1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem
Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre
Hauptwohnung hatten. Wohnungslose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde
bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unterstützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in
geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt entsprechend.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere
Wahlvorschläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für
diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 KomWO).
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2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder
Anhängerversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs.
3 Nr. 5 KomWO).

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge.
2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen

• eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag
zugestimmt hat; die Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;

• von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsan-
gehörigkeit und Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwal-
tungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbarkeit;

• Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und
nach den Bestimmungen des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht
in das Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner
erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten;

• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Ver-
treter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter
bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss sich aus der Nieder-
schrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der
Versammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte
Teilnehmer haben die Niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegen-
über dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu versichern, dass die
Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung durchgeführt
worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen sie
außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw.
Wählervereinigung eingehalten worden sind;

• die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2
genannten zusätzlichen Nachweisen;

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch;
er ist zur Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahl-
ausschusses kann außerdem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder
Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-
Adressen bezeichnet werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unter-
zeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kom-
munalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen ent-
gegenzunehmen.

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und
sonstige Erklärungen und Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeister-
amt Wahlamt, Kirchplatz 4/1, 71155 Altdorf.

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und §
3b Abs. 1 KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch
nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die  Wahl des Kreistags - für die Wahl der Mitglieder der Regional-
versammlung des Verbands Region Stuttgart -  durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung
aus dem Landkreis - aus dem Verbandsgebiet der Region Stuttgart - verloren haben und vor Ablauf
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis - in das Verbandsgebiet der Region
Stuttgart - zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht
drei Monate wieder im Landkreis - im Verbandsgebiet der Region Stuttgart - wohnen oder ihre Haupt-
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wohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit
der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis - das Verbandsgebiet der
Region Stuttgart - verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestä-
tigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis -
dem Verbandsgebiet der Region Stuttgart - sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen.
Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen
ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat.

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben,
sich aber am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis – im Verbands-
gebiet der Region Stuttgart – gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er
bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat
oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens
drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – im Verbandsgebiet
der Region Stuttgart – haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz
1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzu-
schließen.

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und
– ggf. samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätes-
tens bis zum Sonntag, 19.05.2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Wahl-
amt, Kirchplatz 4/1, 71155 Altdorf eingehen.
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Wahl-
amt, Kirchplatz 4/1, 71155 Altdorf bereit.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen; § 30 der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleich-
zeitig einen Wahlschein beantragt hat.

Ort, Datum

Altdorf, 05.02.2024

gez. 
Erwin Heller
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellung und Veröffentlichung des Bebauungsplanes
„Ortsbauplan – 2. Änderung Gartenstraße / Bachstraße“
Der Gemeinderat der Gemeinde Altdorf hat am 06.02.2024 in 
öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ortsbauplan – 
2. Änderung Gartenstraße / Bachstraße“ und die Aufstellung 
der Satzung über örtliche Bauvorschriften nach § 74 Landes-
bauordnung (LBO) zum Bebauungsplan beschlossen.
In derselben Sitzung wurde der Entwurf des Bebauungsplans 
„Ortsbauplan – 2. Änderung Gartenstraße / Bachstraße“ sowie 
der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO zum 
Bebauungsplan gebilligt sowie beschlossen, diese nach § 3 
Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen. 
Das Plangebiet liegt an der Ecke Bachstraße und Stützenstra-
ße und umfasst das Flst. Nr. 197/1.
Für den Geltungsbereich ist der zeichnerische Teil des Bebau-
ungsplans in der Fassung vom 06.02.2024 maßgebend. Der 
Planbereich ist im folgenden Karten/Planausschnitt dargestellt:

Ziele und Zwecke der Planung
An der Ecke Bachstraße und Stützenstraße befinden sich zwei 
ehemalige landwirtschaftliche Anwesen. Es bietet sich an, diese 
künftig im Sinne der innerörtlichen Nachverdichtung und dem 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden einer neuen Nut-
zung zuzuführen. Die Baugrenzen des Ortsbauplanes grenzen 
die Möglichkeiten einer Bebauung jedoch stark ein. Aus die-
sem Grund ist die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes 
erforderlich. Mit diesem sollen die städtebaulichen Ziele der 
Gemeinde für das Areal planungsrechtlich gesichert werden.
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Öffentlich-
keit findet, entsprechend des § 13a BauGB, nicht statt.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan mit zugehöriger Begründung 
sowie der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung werden 
vom 19.02.2024 bis einschließlich zum 19.03.2024 (Veröf-
fentlichungsfrist) im Internet veröffentlicht.
Die genannten Unterlagen können auf der Homepage der 
Gemeinde unter https://www.altdorf-boeblingen.de/de/
wirtschaft-bauen/bebauungsplaene.php sowie unter htt-
ps://www.m-quadrat.cc/downloads.php eingesehen wer-
den. Umweltbezogene Informationen zum Plangebiet sind 
nicht verfügbar.

Öffentliche Bekanntmachungen

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch 
an die E-Mail-Adresse info@altdorf-bb.de übermittelt werden.
Bei Bedarf können die Stellungnahmen auch auf anderem 
Weg abgegeben werden (schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift). Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnah-
men mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfas-
sers zweckmäßig.
Sollte eine persönliche Information zur Planung oder eine 
mündliche Stellungnahme zur Niederschrift zur Planung ge-
wünscht werden, wird um vorherige Terminvereinbarung ge-
beten. Termine sind vorab telefonisch unter 07031 / 7474-17 
zu vereinbaren.
Die oben genannten Unterlagen liegen zusätzlich während 
der Veröffentlichungsfrist im Erdgeschoss des Rathauses und 
im Bürgerbüro, Kirchplatz 4/1, 71155 Altdorf zu den üblichen 
Dienstzeiten öffentlich aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht während 
der Veröffentlichungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben können.

Altdorf, den 08.02.2024
gez.
Erwin Heller
Bürgermeister

Landratsamt Böblingen - Vermessung und Flurneuordnung
Parkstraße 2, 71034 Böblingen, Tel.: 07031/663-5000

Az.: B 12_01
Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Herrenberg-Kuppingen (Umfahrung) 
Schlussfeststellung vom 06.02.2024
Das Landratsamt Böblingen, Amt für Vermessung und Flur-
neuordnung (Flurbereinigungsbehörde), erklärt das Flurbe-
reinigungsverfahren Herrenberg-Kuppingen (Umfahrung) für 
abgeschlossen.
Hierzu wird festgestellt, dass
   •  die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan (und sei-

nen Nachträgen) bewirkt ist,
   •  den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im Flur-

bereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen,
   •  die Kasse der Teilnehmergemeinschaft aufgelöst ist,
   •  die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind.
Mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schluss-
feststellung an die Teilnehmergemeinschaft ist das Flurberei-
nigungsverfahren beendet. Gleichzeitig erlischt auch die Teil-
nehmergemeinschaft.
Dieser Beschluss beruht auf § 149 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546).
Dieser Beschluss kann auch auf der Internetseite des Landes-
amts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Ver-
fahren (www.lgl-bw.de/2984) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die Beteiligten und der Vor-
stand innerhalb eines Monats Widerspruch beim Landratsamt 
Böblingen einlegen.
(Hinweis: Anschrift der Flurbereinigungsbehörde: Amt für Ver-
messung und Flurneuordnung, Parkstraße 2, 71034 Böblingen 
oder jede andere Stelle des Landratsamts Böblingen)

Böblingen, 06.02.2024
gez. Kallning
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Aus dem Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat Sitzungsbericht  
vom 06.02.2024

TOP 1 – Bebauungsplan „Ortsbauplan – 2. Änderung 
Gartenstraße / Bachstraße“, Örtliche Bauvorschriften zum 
Bebauungsplan

- Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB
Mit der Schaffung von Wohnraum auf den Grundstücken Ecke 
Bachstraße/Stützenstraße beschäftigt sich der Gemeinderat 
nun schon einige Jahre, führte Bürgermeister Erwin Heller in 
den Tagesordnungspunkt ein und begrüßte den Städteplaner 
Manfred Mezger vom Büro mquadrat. Manfred Mezger stellte 
die dem aktuellen Beschluss zugrunde liegende städtebauli-
che und rechtliche Situation vor.
In der Sitzung vom 07.03.2023 hatte der Gemeinderat be-
schlossen, die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Orts-
bauplan“ für das betreffende Quartier vollständig aufzuhe-
ben, so dass sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben allein 
nach § 34 BauGB richtet. Damit sollte die in einem städte-
baulichen Wettbewerb ermittelte Wohnbebauung ermög-
licht werden. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Träger öffentlicher Belange hatte sich jedoch ge-
zeigt, dass ein solches Verfahren nicht zielführend ist. Aus 
diesem Grunde soll das Verfahren zur Aufhebung von Teilen 
des Bebauungsplanes „Ortsbauplan“ nicht weiterverfolgt 
werden.
Stattdessen soll für das Areal nun ein qualifizierter Bebauungs-
plan aufgestellt werden. In diesem sollen die städtebaulichen 
Ziele hinsichtlich einer Nachverdichtung verbindlich geregelt 
werden. Zur Einstellung des alten Bebauungsplanverfahrens 
und zur Einleitung des neuen Verfahrens fasste der Gemein-
derat nach der Beantwortung einiger Detailfragen einstimmig 
folgende Beschlüsse:
1. Der Aufstellungsbeschluss für die Aufhebung eines 

Teilbereiches des Bebauungsplans „Ortsbauplan“ vom 
07.03.2023 wird aufgehoben.

2. Der Gemeinderat beschließt für den im beiliegenden La-
geplan vom 06.02.2024 dargestellten Bereich nach § 2 Abs. 
1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplans „Ortsbauplan – 2. Änderung Gartenstraße 
/ Bachstraße“ und die Aufstellung der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB).

3. Der beiliegende Entwurf des Bebauungsplans „Ortsbau-
plan – 2. Änderung Gartenstraße / Bachstraße“ und der 
Entwurf der zusammen mit dem Bebauungsplan aufge-
stellten örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
06.02.2024 werden gebilligt.

4. Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wird in 
Form einer einmonatigen Planauflage mit Gelegenheit zur 
Äußerung und zur Erörterung der Planung durchgeführt. 
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wird nach § 4 Abs. 2 BauGB durchge-
führt.

5. Diese Beschlüsse des Gemeinderates werden gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Top 2 - Umbau Radweg entlang der Ortsdurchfahrt (Holz-
gerlinger- und Hildrizhauser Straße), Umbau und Erneu-
erung der vier Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt, Sa-
nierung/Erneuerung/Aufdimensionierung von Kanal und 
Erlachdole sowie der Wasserleitung von der Oberen Stra-
ße bis zur Einmündung Schulstraße

Die Gemeinde arbeitet schon seit vielen Jahren an der Sanie-
rung der Kanäle in der Ortsdurchfahrt und an einer Verbesse-
rung der Verkehrssituation für die Radfahrer. Ein erster Schritt 
war die Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30. Nun 
werde ein weiterer Schritt geplant, führte Bürgermeister Er-
win Heller in die geplante Großbaumaßnahme ein. Nicht nur 
die Ortsdurchfahrt soll saniert und umgestaltet werden. In 
diesem Zuge sollen auch notwendige Arbeiten an der Kana-
lisierung durchgeführt werden.
Zur Vorstellung der anstehenden Kanalarbeiten begrüßte er 
Herrn Jonathan Schenk vom Büro Mayer Ingenieure aus Böb-
lingen. Jonathan Schenk stellte nun die geplante Tiefbaumaß-
nahme vor. Vom Seeweg bis zur Schulstraße wird die Erlach-
dole und der Mischwasser-Hauptsammler aufdimensioniert.

Der Mischwasser-Hauptsammler wird von Durchmesser 600 
mm auf 1.000 bzw. 1.200 mm erweitert. Der Querschnitt der 
Erlachdole wird von DN 1.100 mm auf ein sog. „Maulprofil“ 
vergrößert. Das flache Sonderprofil ist aufgrund der gerin-
gen Überdeckungshöhe von Kanalscheitel bis (Fahrbahn-) 
Oberfläche sowie der geringen Längsneigung erforderlich. 
Im Abschnitt von Seeweg bis Obere Straße wird ebenfalls der 
Mischwasserkanal ausgetauscht. Im Rahmen der Maßnahme 
werden sämtliche Anschlussleitungen der Gebäude bis zur 
Grundstücksgrenze mit erneuert. Weiterhin wird von der Obe-
ren Straße bis zur Schulstraße die Haupt-Wasserleitung mit 
allen betroffenen Anschlussleitungen erneuert.
Zur Erläuterung der umfangreichen Straßenbauarbeiten be-
grüßte der Vorsitzende Frau Annette Reinauer vom Verkehrs-
planungsbüro Schädel aus Weil der Stadt. Sie stellte die Ent-
wurfsplanung ausführlich vor.

Barrierefreie Bushaltestellen
Die vier Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt müssen barri-
erefrei umgebaut werden. Das Planungsbüro schlägt vor, die 
Bushaltestelle an der Bachstraße und beide Haltestellen an 
der Holzgerlinger Straße auf Höhe von EDEKA als sog. Bus-
Kapps auszugestalten. Bus-Kapps sind Haltepunkte ohne Hal-
tebucht – der Bus hält auf der Fahrbahn. Dies erspart dem Lini-
enverkehr wertvolle Zeit und der Gemeinde hohe Kosten. Die 
Haltestelle am Friedhof soll hingegen als Busbucht ausgebaut 
werden. Damit haben auch künftig Reisebusse die Möglich-
keit, an zentralem Ort auf Mitfahrende zu warten.

Verlegung der Ampelquerung an der Bachstraße
Um auch die Fußgängerquerung an der Bachstraße barriere-
frei umgestalten zu können, ist eine Verlegung erforderlich. 
Annette Reinauer stellte hierzu 3 Varianten vor. Variante 3 
sieht vor, den Fußgängerüberweg mit Ampel für einen barrie-
refreien Übergang Richtung Obere Straße zu verlegen. Die be-
stehenden vier Parkplätze vor Gebäude Hildrizhauser Straße 
2/1 sollen erhalten, aber anders angeordnet werden.

Umgestaltung der Ortsdurchfahrt
Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt betrifft hauptsächlich 
den Rad- und Fußverkehr. Um hier die Situation zu verbessern, 
wird der Radweg auf dem nördlichen Gehweg nur noch für 
den Radverkehr aus Holzgerlingen kommend nutzbar sein. 
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Der Radverkehr aus Hildrizhausen kommend wird am Orts-
eingang an der Beunde über eine Querungshilfe auf einen 
Radschutzstreifen geführt. Der Radschutzstreifen verläuft 
südlich bis kurz vor den Kreisverkehr an der nördlichen Schil-
lerstraße.

Umleitungsführung und Zeitschiene
Die überörtliche Umleitung für den Durchgangsverkehr wäh-
rend der Gesamtmaßnahme wird großräumig über Ehningen 
geführt. Die innerörtliche Umleitungsstrecke wird abschnitts-
weise erfolgen müssen.
Start der Gesamtmaßnahme ist für Juni 2024 vorgesehen. 
Der Projektplan sieht zunächst die Auswechslung des Misch-
wasserkanals zwischen Seeweg und Obere Straße vor. Direkt 
nachfolgend kann die Wasserleitung in diesem Abschnitt neu 
verlegt werden. Anschließend werden die Leitungen zwi-
schen Seeweg und Schulstraße erneuert. Während der Bau-
ausführung soll den Anwohnern weiterhin eine Zuwegung 
zum Grundstück ermöglicht werden. Für Anwohner des See-
wegs wird dazu bei Bedarf zeitweise auch der Seeweg Rich-
tung Westen zur Befahrung freigegeben. Zur Anlieferung und 
für den Kundenverkehr werden am zentralen Knotenpunkt 
Seeweg/Holzgerlinger Straße auch Zuwegungen zu Post, 
Zahnärzten und Banken berücksichtigt.

Bürgermeister Erwin Heller betonte, dass vor Beginn der Maß-
nahmen Informationsveranstaltungen für die Gewerbetrei-
benden an der Ortsdurchfahrt und für die Bevölkerung schon 
fest eingeplant sind.

Nach einem angeregten Meinungsaustausch im Gremium 
und der Beantwortung von zahlreichen Rückfragen, fasste der 
Gemeinderat folgende Beschlüsse:

1. Die Bushaltestelle an der Bachstraße und beide Haltestel-
len an der Holzgerlinger Straße auf Höhe von EDEKA sol-
len als Bus-Kapps ausgeführt werden. Die Haltestelle am 
Friedhof soll als Busbucht barrierefrei ausgebaut werden. 
Diesem Vorschlag der Verkehrsplaner und der Fachbehör-
den folgte das Gremium bei 10 Ja- und 3 Nein-Stimmen.

2. Ohne Gegenstimme oder Enthaltung stimmte der Ge-
meinderat der Entwurfsplanung zum Radweg an der Orts-
durchfahrt, dem Umbau der vier Bushaltestellen sowie der 
Erneuerung der Erlachdole mit Kanal und Wasserleitung 
sowie dem aufgezeigten Terminplan zu.

3. Bei zwei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat, den 
Fußgängerüberweg zwischen Einmündung Bachstraße 
und Einmündung Obere Straße wie in Variante 3 aufge-
zeigt in östliche Richtung zu verlegen.

4. Mit einstimmigem Beschluss wurde die Planungsleistung 
für die Sanierung/Erneuerung/Aufdimensionierung von 
Kanal und Erlachdole sowie der Wasserleitung von der 
Oberen Straße bis zur Einmündung Schulstraße für die 
Leistungsphasen 5 bis 7 an das Büro Mayer Ingenieure aus 
Böblingen vergeben.

TOP 3 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Feststellung der Haushaltssatzung
Nachdem der Entwurf des Haushaltsplans und der Haushalts-
satzung für das Jahr 2024 in der Januar-Sitzung des Gemein-
derats eingebracht und ausführlich beraten wurde, umriss der 
neue Kämmerer Ingo Ruhmund nochmals die wichtigsten 
Eckdaten der Haushaltsplanung. Ohne weitere Diskussion 
erließ der Gemeinderat sodann die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2024.
Der Ergebnishaushalt wird mit ordentlichen Erträgen von 
13.229.906 € und mit ordentlichen Aufwendungen von 
14.406.209 € festgesetzt. Der Ergebnishaushalt schließt wie 
im Vorjahr mit einem negativen ordentlichen Ergebnis, dieses 
Mal in Höhe von 1.176.303 € ab.
Im Finanzhaushalt liegt der Finanzierungsmittelbedarf nach 
Verrechnung der Investitionen mit dem Zahlungsmittelbedarf 
des Ergebnishaushaltes bei 3.220.648 €. Um diesen Finanzie-
rungsmittelbedarf zu decken, wird der Bestand an liquiden 
Mitteln herangezogen. Dieser reduziert sich von 820.536 € zu 
Jahresbeginn auf 239.246 € zum Jahresende. Die Mindestli-
quidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO wird nicht unterschritten. 
Darüber hinaus ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe 
von 2.805.000 € für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen geplant. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen wird auf 
2.296.400 € festgelegt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird auf 1.400.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze bei den Realsteuern lauten wie folgt:
Grundsteuer A  360 v. H.
Grundsteuer B  370 v. H.
Gewerbesteuer   370 v. H.
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Top 4 - Nahwärmenetz für die Gebäude Kirchplatz 5 (Rat-
haus), Kirchplatz 4/1 (ehem. Wohnhaus Maier), Kirchplatz 4 
(Heimatmuseum) das Bürgerhaus, Kirchplatz 2

Vergabe der Fachplanung Heizung/Nahwärmenetz
Die Verwaltung strebt an, ein Nahwärmenetz für die Gebäu-
de Kirchplatz 5 (Rathaus), Kirchplatz 4/1 (ehem. Wohnhaus 
Maier), Kirchplatz 4 (Heimatmuseum) und das Bürgerhaus, 
Kirchplatz 2, aufzubauen. Die geschätzten Gesamtkosten 
belaufen sich auf brutto 400.000 €. Das Vorhaben wird durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
mit Zuschüssen in Höhe von rund 67.000 € gefördert. Ein 
erster Schritt zur Umsetzung dieses Vorhabens ist die Aus-
arbeitung einer Fachplanung. Einstimmig beschloss der Ge-
meinderat, die Fachplanung Heizung/Nahwärmenetz für die 
Gebäude Kirchplatz 5 (Rathaus), Kirchplatz 4/1 (ehem. Wohn-
haus Maier), Kirchplatz 4 (Heimatmuseum) und das Bürger-
haus, Kirchplatz 2, an das Planungsbüro Günter Mühlenhoff 
aus Rottenburg, zu vergeben. Die Abrechnung erfolgt nach 
HOAI II-unten, 89 %, zzgl. 7 % Nebenkosten.

Top 5 - Sonstiges und Bekanntgaben

Bekanntgaben

Gehölzrückschnitt entlang des Panoramaweges
Bürgermeister Erwin Heller informierte das Gremium, dass der 
Gehölzrückschnitt entlang des Panoramaweges am Montag 
erfolgt sei.

Sanierung des Riedwiesenwegs
Eine erste Maßnahme zur Sanierung des Riedwiesenwegs 
startet bereits nach den Faschingsferien am 19. Februar, be-
richtete der Vorsitzende. Die EnBW verlege neue Gas- und 
Stromleitungen im nördlichen Gehweg. Zudem würde in die-
sem Zuge auch gleich die Telekom Glasfaserleitungen verle-
gen lassen. Die Gemeinde schließlich werde Leerrohre mit in 
die Baugrube legen lassen. Diese werden benötigt, wenn die 
Straßenbeleuchtung im Rahmen der Generalsanierung des 
Abwasserkanals und der Wasserleitung erneuert wird. Der 
nördliche Gehweg soll nach Ende dieser ersten Maßnahme 
vollflächig einen neuen Belag erhalten.

Nächste Sitzung des Gemeinderats
Bürgermeister Erwin Heller informierte darüber, dass die für 
27. Februar geplante Sitzung entfällt. Die nächste Gemeinde-
ratssitzung findet dann am 19. März statt.

Anfragen
Ein Gemeinderatsmitglied bat um Prüfung, ob in der Ausseg-
nungshalle eine Induktionsschleife installiert werden könne. 
Für Personen mit Hörgeräten würde damit die Mitverfolgung 
der Trauerfeiern erleichtert.
Gauner und Betrüger erfinden immer wieder neue Wege, um 
arglose Bürgerinnen und Bürger zu schädigen. Deshalb ver-
öffentlicht die Verwaltung hierzu regelmäßige Berichte im 
Mitteilungsblatt, um die Bevölkerung zu warnen und zu sen-
sibilisieren.
Die straßenverkehrsrechtliche Regelung an der Einmündung 
der Mühlstraße in die Würmstraße beim Pflegeheim ist nicht 
ganz klar. Die Frage, ob es sich bei der Mühlstraße um einen 
Feldweg handelt oder ob die Mühlstraße als Straße gewidmet 
ist und die Vorfahrtregel „rechts vor links“ gilt, will die Verwal-
tung, auf eine Anregung aus dem Gremium hin, von der Stra-
ßenverkehrsbehörde prüfen lassen und zu gegebener Zeit im 
Gremium das Ergebnis bekanntgeben.

Amtliche Mitteilungen

Neue Leitung der Finanz- und  
Liegenschaftsverwaltung

Nach siebenmonatiger Va-
kanz ist die Leitungsstelle der 
Finanz- und Liegenschafts-
verwaltung seit 01.02.2024 
wieder besetzt. Die Gemein-
de freut sich sehr, dass Ingo 
Ruhmund als sehr erfahrener 
Kämmerer diese Aufgaben 
jetzt übernommen hat. Herr 
Ruhmund war bereits zehn 
Jahre bei der Gemeinde 
Schönaich tätig, davon sie-
ben Jahre als Amtsleiter und 
Fachbeamter für das Finanz-
wesen. In seiner Berufslauf-
bahn sammelte er außerdem 

Erfahrung in den Stadtverwaltungen Nürtingen, Stuttgart 
und Böblingen. Herr Ruhmund ist federführend für die Haus-
halts- und Finanzplanung, den Haushaltsvollzug sowie die 
Jahresabschlüsse der Gemeinde zuständig. Darüber hinaus ist 
er Verbandsrechner für den Abwasserzweckverband Klärwerk 
Würmursprung. Herr Ruhmund ist telefonisch unter der Tele-
fonnummer 07031 7474-19 sowie per E-Mail unter ruhmund@
altdorf-bb.de zu erreichen.

Denken Sie bitte daran ...
für die Vierteljahreszahler ist 
am 15. Februar 2024 die 1. 
Rate für die Grund- und Gewer-
besteuer zur Zahlung fällig.
Die Höhe der fällig werdenden Grundsteuer kann dem 
zuletzt zugestellten Steuerbescheid entnommen werden.

Wir bitten um termingerechte Überweisung, da wir sonst 
Säumniszuschläge und Mahngebühren erheben müssen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Vorteile des 
SEPA-Lastschriftmandats hin.

Denken Sie bitte daran ....  
  
für die Vierteljahreszahler ist am 15. Februar 2024 
die 1. Rate für die Grund- und Gewerbesteuer  
zur Zahlung fällig. 
 
Die Höhe der fällig werdenden Grundsteuer kann dem zuletzt zugestellten Steuerbescheid 
entnommen werden. 
Wir bitten um termingerechte Überweisung, da wir sonst Säumniszuschläge und 
Mahngebühren erheben müssen.  
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Vorteile des SEPA-Lastschriftmandats hin.  
 

Regional denken - Regional handeln

Ihre Altdorfer Nachrichten  

Jetzt abonnieren auf  
nussbaumwelt.net/nm-a

Nur noch im Abo erhältlich –  
Jetzt abonnieren und  

informiert bleiben. 
0 €  

pro Monat
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Baumaßnahmen
In der Gemeinde Altdorf kommt es aufgrund 
von verschiedenen Baumaßnahmen zu  
folgenden verkehrsrechtlichen Einschrän-
kungen:

Bachstraße 30
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
26.04.2023 bis 31.05.2024
Kirchplatz 5
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung mit Einbahnstra-
ßenregelung in der Zeit vom 17.07.2023 – 30.6.2024
Obere Straße 14
Gehwegsperrung mit Notgehweg in der Zeit vom 11.01.2024 
– 23.02.2024, Fa. Lauxmann
Holzgerlinger Straße 26
Gehwegeinengung in der Zeit vom 07.02.2024 bis 20.02.2024 
(an 2 AT in diesem Zeitraum), Störungsbeseitigung und Mon-
tagearbeiten Glasfasernetz Telekom, Fa. Leo-Fibercom
Laienstraße 18
Gehwegsperrung in der Zeit vom 08.02.2024 – 30.06.2024, 
Fa. Hammer Bau
Laienstraße und Riedwiesenweg
Vollsperrung (tagsüber) und Gehwegsperrung im Riedwie-
senweg und halbseitige Sperrung Laienstraße in der Zeit vom 
19.02.2024 – 15.03.2024, Verlegung Stromkabel und Glasfaser, 
Fa. Heim

Glasfaser:
Alemannenstraße 10
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
20.01.2024 bis 29.02.2024 (an 7 Arbeitstagen in diesem Zeit-
raum), Fa. Leonhard Weiss
Schillerstraße / Ecke Hauffstraße 12
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
20.01.2024 bis 29.02.2024 (an 7 Arbeitstagen in diesem Zeit-
raum), Fa. Leonhard Weiss
Maurener Straße 25
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
20.01.2024 bis 29.02.2024 (an 7 Arbeitstagen in diesem Zeit-
raum), Fa. Leonhard Weiss
Schillerstraße 50-52, 56+59 und Uhlandstraße ggü. Haus-
Nr. 18
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
22.01.2024 bis 16.02.2024, Fa. Rhön-Montage
Schillerstr. 65, 68, 70+72
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
22.01.2024 bis 16.02.2024, Fa. Rhön-Montage
Mörikestraße
Vollsperrung in der Zeit vom 22.01.2024 bis 16.02.2024, 
Fa. Rhön Montage
Hinweis: In den kommenden Wochen ist aufgrund des Glasfa-
serausbaus mit weiteren Einschränkungen zu rechnen.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung.
– Ihre Gemeindeverwaltung –

Stand der Bauarbeiten zum Anschluss der Wasser-
versorgung der Gemeinde Hildrizhausen an die 
Ammertal-Schönbuchgruppe
Am 15.01.2024 haben auf der Gemarkung Altdorf die Arbeiten 
zum Anschluss der Wasserversorgung Hildrizhausen an die 
Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) begonnen.
Nachdem die Leitungsbauarbeiten in Richtung Golfplatz 
Holzgerlingen fortgeführt wurde, steht am 15.02.2024 die Lie-
ferung und Aufstellung der Druckerhöhungsanlage am Alt-
dorfer Sportplatz an.

Für die am 15.02.2024 zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr 
geplante Anlieferung der Druckerhöhungsanlage mit ei-
nem Schwertransporter ist es erforderlich, in der Laienstraße 
beidseits ein absolutes Halteverbot anzuordnen. Die Schilder 
werden in den nächsten Tagen durch die beauftragte Trans-
portfirma aufgestellt. Wir bitten alle Anwohner, dieses Halte-
verbot ausnahmslos einzuhalten. Widerrechtlich parkende 
Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.
Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr erfolgt das Versetzen der 
Druckerhöhungsanlage an den endgültigen Bestimmungsort 
durch einen Autokran. Während dieser Zeit muss die Zufahrt 
zum Vereinsheim zeitweise voll gesperrt werden.
Wir bitten um Beachtung und um Verständnis für die Beein-
trächtigungen.

Ende des amtlichen Teils

Für den Inhalt der in den nachfolgenden Rubriken abgedruck-
ten Beiträge sind die jeweils einsendenden Institutionen, 
Vereine, Parteien und Organisationen zuständig. Die Berichte 
müssen nicht die Meinung der Verwaltung widerspiegeln.

Zulassungsstelle in Leonberg wegen Pferdemarkt 
geschlossen
Am Dienstag, 13. Februar, hat die Kfz-Zulassungsstelle des 
Landkreises Böblingen in Leonberg nur bis 12 Uhr und nur mit 
Terminvereinbarung geöffnet. An diesem Tag findet der Leon-
berger Pferdemarkt statt. Die Zulassungsstelle in Böblingen ist 
an diesem Tag wie gewohnt bis 18 Uhr ebenfalls mit Termin-
vereinbarung geöffnet.
Jederzeit erreichbar sind die Online-Services der Zulassungs-
stelle unter www.lrabb.de/zulassung

Gehölzpflegemaßnahmen zugunsten der Verkehrs-
sicherheit entlang der K1021, L1182 und L1185
Die Straßenmeisterei Leonberg lässt ab Februar 2024 Gehölz-
pflegemaßnahmen an der L1182 bei Döffingen, L1185 bei 
Dätzingen und der K1021 am Friedhof bei Merklingen durch-
führen. Hierzu kommt es zu kurzen halbseitigen Sperrungen 
der L1182 und L1185. In Merklingen werden die Parkplätze 
entlang der K1021 auf Höhe des Friedhofes für Gehölzpflege-
arbeiten ab Montag, 05.02. gesperrt. Kurzfristige Änderungen 
aufgrund von Witterungsverhältnissen sind jederzeit möglich.
Sämtliche Maßnahmen wurden im Vorfeld abgestimmt und 
tragen maßgeblich zur Verkehrssicherheit im Landkreis bei. 
Des Weiteren entsprechen die Maßnahmen den Vorgaben 
„Hinweis zur ökologisch orientierten Pflege von Gras- und 
Gehölz an Straßen“ des Umwelt- und Verkehrsministeriums 
Baden-Württemberg. Das Landratsamt bittet alle Verkehrs-
teilnehmer um Verständnis für die entstehenden Beeinträch-
tigungen. Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im 
Landkreis gibt es unter www.lrabb.de/Strassenbau.
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Straßensperrung Nordwestliche Randstraße (K1002) 
zwischen Kreisstraße 1077 und Kreisstraße 1001 
wegen Brückenabbruch EÜ Würmviadukt:

Verkehrsbehinderungen  
vom 08. Januar 2024 – 28. Januar 2024
Ab Montag, 08.01.2024 bis 28.01.2024, wird die Nordwestliche 
Randstraße (K1002) zwischen der Kreisstraße 1077 und der 
Kreisstraße 1001 voll gesperrt.
Umleitungsstrecken sind dementsprechend ausgeschildert. 
Eine LKW Umleitung ist dabei separat ausgeschildert.

Straßensperrung Nordwestliche Randstraße (K1002) 
zwischen Kreisstraße 1077 und Kreisstraße 1001 wegen 
Einschub und Hinterfüllung Brücke EÜ Würmviadukt:

Verkehrsbehinderungen  
vom 26. Februar 2024 – 17. März 2024
Ab Montag, 26.02.2024 bis 17.03.2024, wird die Nordwestliche 
Randstraße (K1002) zwischen der Kreisstraße 1077 und der 
Kreisstraße 1001 voll gesperrt.
Umleitungsstrecken sind dementsprechend ausgeschildert. 
Eine LKW Umleitung ist dabei separat ausgeschildert.

Die Kommunen räumen auf!
Landkreisweite Frühjahrsputzete vom 9. – 16. März
Gemeinsam gegen wilden Müll – das ist die Idee hinter einer 
öffentlichkeitswirksamen Müllsammel-Aktion im gesamten 
Landkreis Böblingen.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) ruft alle 26 
Städte und Gemeinden im Landkreis auf, sich an der geplan-
ten Frühjahrsputzete zu beteiligen und gemeinsam innerhalb 
der Aktionswoche wild abgelagerten Müll einzusammeln. Der 
AWB hat neben den Kommunen auch alle Schulen im Land-
kreis sowie durch frühere Putzaktionen bekanntgewordene 
Vereine und private Initiativen zur Teilnahme aufgefordert.
Bereits im vergangenen Jahr fanden anlässlich des World 
Clean-up Days am 16. September etliche Sammelaktionen von 
wildem Müll statt. Beim anschließenden Erfahrungsaustausch 
der aktiven Gruppen sprach sich die Mehrheit der Teilnehmer 
für eine konzertierte Putzaktion im Frühjahr anstatt im Herbst 
aus. Die Idee einer „Frühjahrsputzete“ im gesamten Landkreis 
soll nun in die Tat umgesetzt werden. Der AWB koordiniert die 
landkreisweite Putzete vom 09. – 16. März: Auf der Internetsei-
te www.awb-bb.de/veranstaltungen können alle Aktiven ihre 
Sammlung anmelden.
Die Gruppen, Vereine oder Schulen werden mit kostenlosen 
Müllsäcken unterstützt. Außerdem ist eine Checkliste erhält-
lich, mit der man eine Putzete einfach und schnell organisie-
ren und durchführen kann. Die Betriebshöfe in den Kommu-
nen können den eingesammelten Müll übrigens kostenfrei 
zum Restmüllheizkraftwerk bringen. Deshalb sollten sich alle 
sammelnden Initiativen auch in ihrer Gemeinde wegen der 
Entsorgung der gefüllten Müllsäcke melden.
Auf der Internetseite des AWB ist die Frühjahrsputzete als 
„Aktionswoche Wilder Müll kann nix!“ gelistet. Dort werden 
alle angemeldeten Sammlungen aufgeführt, sodass man sich 
auch als Einzelperson unkompliziert einer Gruppe anschlie-
ßen kann.
Informationen zur Frühjahrsputzete gibt es bei der Abfallrefe-
rentin des AWB, Sandra Walthier: s.walthier@lrabb.de.

Langjähriger Beauftragter des Landkreises für 
Menschen mit Behinderung Reinhard Hackl in den 
Ruhestand verabschiedet
Landrat Bernhard: „Mit zahlreichen Projekten Inklusion im 
Landkreis vorangetrieben“

Lisa Zeller und Utz Mörbe als Nachfolge
Der Landkreis Böblingen verabschiedet seinen langjährigen 
Beauftragten für Menschen mit Behinderung in den Ruhe-
stand. Landrat Roland Bernhard erklärt: „Mit Reinhard Hackl 
verlässt ein Mitarbeiter mit geballter Fachkompetenz, voller 
Tatendrang und einem großen Erfahrungsschatz aus über 40 
Dienstjahren das Landratsamt. Als Beauftragter für Menschen 
mit Behinderung hat er sich mit sehr viel Herzblut für die Be-
lange für Menschen mit Behinderung eingesetzt, zahlreiche 
Projekte mit beeindruckender Bilanz umgesetzt und so die 
Inklusion im Landkreis vorangebracht. Dafür danke ich ihm 
ganz herzlich“.
Reinhard Hackl ist seit 1985 beim Landratsamt Böblingen 
beschäftigt und hat 2019 40-jähriges Jubiläum im öffentli-
chen Dienst gefeiert. Nach Stationen in der Pressestelle, dem 
Umweltschutzamt, dem Kreisjugendamt und der Stabsstelle 
Sozialplanung und Controlling war er seit 2016 Beauftrag-
ter des Landkreises für Menschen mit Behinderung. Er war 
der erste hauptamtliche Kreisbehindertenbeauftragte. Zu-
vor gab es diese Stelle nur im Ehrenamt. Reinhard Hackl war 
unter anderem Geschäftsführer des Teilhabe-Beirats. Er hat 
zahlreiche Projekte initiiert und umgesetzt wie den Ausbau 
barrierefreier Bushaltestellen, den Wheelmap-Wettbewerb, 
das Projekt kommunale Inklusionsvermittler, die Ausbil-
dungsbörse für alle, die erste Inklusionsmesse im Landkreis, 
inklusive Spielplätze und den Demokratie-Workshop für 
Schülerinnen und Schüler der Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren (SBBZ). Mit Letzterem wollte 
er ihre aktive Beteiligung an unserer Demokratie bei den 
Kommunalwahlen ermöglichen.
„Ich bedanke mich für sein Engagement und seine Unterstüt-
zung. Zum neuen Lebensabschnitt als Ruheständler gratuliere 
ich herzlich und wünsche alles Gute, viel Glück und Gesund-
heit“, schloss Landrat Bernhard.
Die Nachfolge von Reinhard Hackl übernehmen seit 1. Februar 
Lisa Zeller und Utz Mörbe. Lisa Zeller war zuletzt fast 5 Jahre 
Teamleiterin capito und Projektleitung beim Inklusionsunter-
nehmen 1a Zugang. Die 33-Jährige studierte internationale 
Entwicklung und Translation, ist bestens vertraut mit der Qua-
lifizierung und Integration von Menschen mit Behinderung 
und begleitete die Umsetzung des Modells „Kommunale In-
klusionsvermittler“ im Landkreis. Utz Mörbe ist seit 2014 Vor-
sitzender des Teilhabe-Beirats des Landkreises Böblingen, hat 
zahlreiche Projekte angestoßen und kennt sich mit Inklusions-
projekten des Landkreises sehr gut aus. Der 40-Jährige, der 
bisher bei Atrio in der Leonberger Werkstatt arbeitete, kennt 
den Umgang mit Menschen mit Behinderung aus eigener Er-
fahrung und arbeitet als Co-Behindertenbeauftragter auf ei-
ner Inklusionsstelle mit 35 Prozent.
Landrat Roland Bernhard erklärt: „Ich freue mich, dass Lisa 
Zeller und Utz Mörbe neue Beauftragte für Menschen mit 
Behinderung sind. Sie sind bestens für diese herausfordern-
de Aufgabe qualifiziert. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein 
glückliches Händchen beim Einsatz für Menschen mit Behin-
derung“, schloss Landrat Bernhard.

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN MÜLLEIMER              DENKT AN DIE UMWELT
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Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch im 
Landkreis Böblingen“
Sexualisierter Gewalt vorbeugen –  
Veranstaltung am 29. Februar 2024

Thema: Schule als sicherer Ort – Schutzkonzepte entwickeln
Das Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch im Landkreis 
Böblingen“ nimmt bei seiner diesjährigen Fachveranstaltung 
am 29. Februar 2024, von 15.00 bis 19 Uhr, in der Aula der Gott-
lieb-Daimler-Schule 2 in Sindelfingen den Lebensraum Schule 
in den Blick. Es geht um die Entwicklung von Präventions- und 
Schutzkonzepten zur Vorbeugung von sexualisierter Gewalt. 
„Schule ist ein bedeutender Ort für den Kinderschutz, da hier 
nahezu alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden.
Wir treten für Schule als sicherer Ort ein und wollen dazu anre-
gen, Schutzkonzepte zu entwickeln“, so die Veranstalter.
Nach der Begrüßung durch Landrat Roland Bernhard und einer 
Videobotschaft der Kultusministerin Theresa Schopper spricht 
Dr. Ute Leidig MdL, Staatssekretärin im Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, ein Gruß-
wort. Es folgen zwei Impulse zu „Schutzkonzepte an Schulen 
als Entwicklungspro zesse“ und „Schule als gewaltfreier Raum“. 
Nach den Vorträgen gibt es eine moderierte Podiumsrunde mit 
Schulen aus dem Landkreis Böblingen, die von ihren Erfahrun-
gen in der Schutzkonzeptentwicklung berichten. Unter dem 
Motto „Wir haben uns auf den Weg gemacht“ berichten aus der 
Praxis vor Ort Mitarbeitende der Gemeinschaftsschule Jettin-
gen, des Gymnasiums Renningen, der Käthe-Kollwitz-Schule 
Böblingen und des Beruflichen Schulzentrums Leonberg über 
ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Schutzkonzepten. Wer vertiefende Informationen haben möch-
te, kann das sich anschließende Format der Gesprächsinseln 
nutzen, an dem sich auch die Grundschule Bondorf und die 
Waldorfschule Böblingen beteiligen.
Zudem besteht die Möglichkeit, in der Pause die Informati-
onsstände im Foyer zu besuchen und bei einem Imbiss mitei-
nander ins Gespräch zu kommen.
Interessierte sind zur Teilnahme an der Fachveranstaltung 
herzlich eingeladen. Zielgruppe sind insbesondere Lehrerin-
nen und Lehrer, Fachkräfte soziale Arbeit, pädagogische Fach-
kräfte, Elternbeiräte, Schülermitverantwortung. Der Eintritt 
ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung 
gebeten an: jugend@lrabb.de
Den Veranstaltungsflyer und Informationen zum Aktions-
bündnis gibt es im Netz unter: www.aktionsbuendnisbb.de

Hintergrund Aktionsbündnis:
Im Bündnis aktiv – Im Landkreis Böblingen hat sich 2013 ein 
breites Aktionsbündnis gebildet. Es will die Kampagne „Kein 
Raum für Missbrauch“ bekannt machen, um für das Thema 
sexuali sierte Gewalt zu sensibilisieren und Institutionen anzu-
regen, geeignete Präventions- und Schutzkonzepte zu entwi-
ckeln und umzusetzen.

Wochen gegen Rassismus im Landkreis Böblingen

Vom 11. bis 24. März unter dem Motto  
„Menschenrechte für alle“
Landrat Bernhard: „Rassismus die Stirn bieten“
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden dieses 
Jahr vom 11. bis 24. März unter dem Motto „Menschenrechte 
für alle“ statt. Im ganzen Landkreis Böblingen werden voraus-
sichtlich rund 40 unterschiedlichste Aktionen angeboten. Die 
Veranstaltungen werden auf der Homepage www.lkbb-bb.de 
vorgestellt. Sie sind ein bunter Mix aus Workshop, Schulung, 
Vortrag, Diskussion, Lesung und Aktionen zum Mitmachen. 
Unter anderem beteiligen sich Kommunen, Schulen, Unter-
nehmen, Netzwerke, Bündnisse und Vereine aus dem gan-
zen Landkreis. Landrat Roland Bernhard erklärt: „Zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sind bei den Kund-

gebungen am Wochenende aufgestanden für Demokratie, 
Vielfalt und Freiheit. Wir haben ein starkes Zeichen gesetzt für 
eine demokratische Gesellschaft und die damit verbundenen 
Grundrechte. Auch mit den Wochen gegen Rassismus bieten 
wir Rassismus die Stirn. Der Landkreis Böblingen steht für Viel-
falt. Vielfalt im Gegensatz zu Einfalt. Demokratie im Gegensatz 
zu Monokratie. Das diesjährige Motto “Menschenrechte für 
alle„ ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Leitbild für eine 
freie und demokratische Gesellschaft, die Minderheitenrechte 
und die Meinung Andersdenkender respektiert“.
Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, 11. März, um 
13.30 Uhr in der Aula der Gottlieb-Daimler-Schule in Sindel-
fingen statt. Landrat Roland Bernhard wird begrüßen. Danach 
gibt Dr. Kathrin Leipold vom Forschungsinstitut Gesellschaft-
licher Zusammenhalt einen Input zum Thema „Gesellschaftli-
cher Zusammenhalt“. Rechtsanwalt Abdusalem Aslandur stellt 
anschließend dar, wie die Antidiskrimierungsstellen in Baden-
Württemberg Menschenrechte praktisch umsetzen. Nina Born 
von der Geschäftsstelle Landkreis Böblingen bleibt bunt e. V. 
wird Aktionen.Engagement.Beratung des Vereins vorstellen. 
Nach einem Auftritt des Lebenshilfe-Chors Leonberg erfolgt 
ein Ausklang mit Austausch und Infobörse. Um eine Anmel-
dung zur Auftakveranstaltung wird gebeten bis zum 29. Feb-
ruar unter n.born@lkbb-bb.de
Der Landkreis Böblingen hat im Januar 2022 mit der Gründung 
des gemeinnützigen Vereins „Landkreis Böblingen bleibt bunt 
e. V.“ ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung ge-
setzt und engagiert sich hier kontinuierlich. Entstanden war 
der Verein aus der zuvor begründeten Initiative im Rahmen 
der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021. Das Land-
ratsamt hatte damals zur kreisweiten Beteiligung aufgerufen. 
Daraus entstand ein umfassendes Netzwerk vieler Akteure, 
die sich verstärkt gegen Rassismus und Diskriminierung en-
gagieren wollten; darunter viele Städte und Gemeinden, Par-
teien und weitere Organisationen.
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Wer macht den besten Apfelsaft?
Teilnehmer gesucht für die Kreissaftprämierung 2024 – 
Anmeldungen bis 26. Februar
Verkostung am Mittwoch, 28. Februar 2024, 18.30 Uhr in 
Weil der Stadt
Wer macht den besten Apfelsaft aus heimischem Streuobst? 
Die Safterzeugung ist ein Beitrag zum Erhalt der Streuobst-
wiesen, der dazu noch lecker schmeckt. Und so mancher hat 
kleine Kniffs oder besondere Mischungen, die den Saft beson-
ders lecker machen. Deshalb gibt es seit Jahren eine kreiswei-
te Prämierung eingereichter Säfte. In diesem Jahr findet sie 
zum 13. Mal statt - bestimmt kein schlechtes Omen.
Wer mit seinem Saft ins Rennen gehen möchte, ob sortenrein 
oder als Mischsaft, sollte sich per E-Mail anmelden (E-Mail 
an franz@mosterei-decker.de), oder telefonisch unter 0176 
97677654. Die Anmeldefrist läuft bis 26. Februar 2024. Mitma-
chen können Privatpersonen oder Direktvermarkter aus dem 
Landkreis Böblingen. Es darf max. eine Apfelsaftprobe sowie 
eine Mischsaftprobe je Haushalt abgegeben werden und es 
müssen mindestens 3 Liter Saft eingereicht werden.
Verkostet und prämiert wird gemeinsam am Mittwoch, 28. Fe-
bruar. Die Proben müssen zwischen 16 und 18 Uhr im Katho-
lischen Gemeindehaus, Weil der Stadt, (Hermann-Schnaufer-
Straße 5) abgegeben werden. Ab 18.30 Uhr geht es los; wer 
eine Probe abgibt, sollte und darf gern mit entscheiden. Alle 
Anwesenden und eine gezielt zusammengesetzte Jury wäh-
len die besten Säfte aus. Die offizielle Preisverleihung erfolgt 
wie gewohnt im Rahmen des Kreis-, Obst-, Garten- und Wein-
bautages am Samstag, 2. März 2024, um 13.30 Uhr, ebenfalls 
im katholischen Gemeindehaus in Weil der Stadt.

Rebhuhn-Monitoring im Oberen Gäu
Herzliche Einladung, mitzumachen – am 21. Februar und 
6. März 2024 im Oberen Gäu 
(Bondorf, Gäufelden, Jettingen und Mötzingen)
Das alljährliche Monitoring im Oberen Gäu für das stark ge-
fährdete Rebhuhn findet am Mittwoch, 21. Februar, sowie am 
Mittwoch, 6. März, statt. Treffpunkt für alle Interessierten ist 
ab 17.30 Uhr in Gäufelden-Öschelbronn. Nach einer kleinen 
kulinarischen Versorgung und einer kurzen Einweisung geht 
es, mit den nötigen Kartiermaterialien ausgestattet, in Zweier-
teams los. Es wird jeweils entlang ca. 2 bis 3 Kilometer langen 
Strecken gezählt, rund um Gäufelden und auch auf den Ge-
markungen von Bondorf, Jettingen und Mötzingen.
Jede und Jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Es wird um 
Anmeldung bis 14. Februar gebeten. Ansprechpartner ist Moritz 
Mayer vom Landschaftserhaltungsverband Landkreis Böblingen 
e. V. (LEV), Tel. 07031 663-2384 oder E-Mail: mo.mayer@lrabb.de. 
Bei der Anmeldung müssen E-Mail-Adresse, Handynummer und 
Wohnort angegeben werden, weitere Infos zum Monitoring und 
der genaue Treffpunkt werden dann bekanntgegeben.
Der LEV engagiert sich seit 2016 in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Akteuren aus Verwaltung, Jägerschaft, Landwirtschaft 
und Naturschutz für den Rebhuhnschutz im Oberen Gäu. Die 
Populationen werden beispielsweise durch die Anlage von 
Blühbrachen oder Heckenpflegemaßnahmen gefördert. Wei-
tere Infos zum Projekt können auf der Homepage eingesehen 
werden: https://www.levbb.de/rebhuhn-projekt.

Soziale Dienste

Diakonie-Sozialstation  
Schönbuchlichtung
Telefon (0 70 31) 6 84 74 10
Wir suchen Mitarbeiter, mehr Infos unter 
www.dsst-schoenbuchlichtung.de

iAV-Beratungstelle
für hilfebedürftige und ältere Menschen und 
ihre Angehörigen und Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst  
Landkreis Böblingen
(Begleitung von Familien mit schwerst- und sterbenskranken 
Kindern, Begleitung von Kindern mit schwerstkrankem und 
sterbendem Elternteil)
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Ambulanter Erwachsenenhospizdienst  
Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige 
stützen
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen 
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 30 49 402

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde)
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Informations- und Beratungstelefon für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn
Telefon 07044/400-9900 (Anrufbeantworter), E-Mail: kon-
takt@ibb-stelle-bb.de, Tel. Sprechzeiten: Montag von 10.00 bis 
12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unterliegen der 
Schweigepflicht.

Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt
Telefon (0 70 31) 6 63 13 31

MOBILE-Management von Beruf und Familie
Telefon (0 70 31) 6 63 19 28

Frauen helfen Frauen
Telefon (0 70 31) 63 28 08,
E-Mai: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de

Thamar – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
Bürozeiten 
Mo., Di., Do.: 10.00 bis 13.00 Uhr, Mi.: 13.00 bis 16.00 Uhr
Notrufzeiten: 
nachts, 20.00 bis 7.00 Uhr, Sa., So., Feiertage durchgehend
Telefon (0 70 31) 22 20 66, Telefax (0 70 31) 22 20 63,
www.thamar.de

Pro Familia Böblingen
Anerkannte Beratungsstelle für Schwangeren- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung, Partnerschafts- und Sexualbera-
tung, Empfängnisverhütung und Kinderwunsch: Pfarrgasse 
12, 71032 Böblingen, Telefon (0 70 31) 67 80 05, E-Mail: boeb-
lingen@profamilia.de. Telefonzeiten: Montag und Donnerstag 
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch 13.00 Uhr bis 
17.00 Uhr.

Krisentelefon – ich schaff‘ es nicht mehr
„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an ihre Grenzen stößt“ 
Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr,
(0 70 31) 6 63-30 00
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Wellcome – Praktische Hilfe für Familien nach der 
Geburt
Telefon. (0 70 31) 2 96 19 12 oder
E-Mail: schoenbuchlichtung@wellcome-online.de

Arbeitskreis Leben Böblingen e. V.
Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr 
sowie Trauergruppe für Hinterbliebene nach Suizid und 
Präventionsveranstaltungen in Schulen
Telefon (0 70 31) 3 04 92 59, 
E-Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Beratung, Begleitung + Unterstützung von  
werdenden Eltern
Telefon (0 70 31) 663-24 03 oder (01 73) 2 51 02 32

Die Sprechstunden der Frauenbeauftragten  
für Bürgerinnen und Bürger:
Landratsamt Böblingen, Zimmer 361, 3. Stock, Neubau, Don-
nerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und nach telefonischer Ver-
einbarung.

Sozialer Dienst, Soziales und Teilhabe, Landratsamt 
Böblingen
Frau Barut, Telefon: 07031/663-1569, E-Mail: s.barut@lrabb.de 
Beratung für Personen ab 18 Jahren und ihre Angehörigen
Wir Berater und Beraterinnen stehen unter Schweigepflicht. 
Wir dürfen nur Informationen an andere weitergeben, wenn 
Sie uns das erlauben.

Diakonie- und Sozialstation
Schönbuchlichtung
Altdorf · Breitenstein · Hildrizhausen · Holzgerlingen · Neuweiler 
· Weil im Schönbuch

 
 Foto: Stadtwerke Tübingen

Stadtwerke Tübingen unterstützen Diakonie- und 
Sozialstation Schönbuchlichtung mit einer Spende 
über 1.500 Euro
Vergangene Woche fand die Spendenübergabe der Stadtwer-
ke Tübingen statt.
Im Rahmen der Neukunden Spendenaktion überreichten uns, 
als ihr Sozialpartner für das Jahr 2023, die Stadtwerke eine 
Spende in Höhe von 1.500 €.
Pfarrer Traugott Meßner und Helga Dieckmann bedanken sich 
für die großzügige Spende bei Carsten Kaifler und Reiner Zin-
ser von den Stadtwerken Tübingen.
Unsere Pflegekräfte freuen sich sehr über neue Gürteltaschen, 
die wir von dem Geld angeschafft haben.

Gesprächskreis für pflegende Angehörige  
von Menschen mit Demenz

 

                      
 
 

Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige 

von Menschen mit Demenz 
 

Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Weil im 
Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler 

 
Herzliche Einladung 

zum nächsten Gesprächskreis für 
Angehörige von Menschen mit 

Demenz. 
Auf Ihr Kommen freue ich mich! 

Termin:  
Montag, 12.02.2024 
14:30 bis 16:00 Uhr 
 
Ort: 
Johannes-Brenz-Haus 
Pfarrgartenstr. 15 in Holzgerlingen 
 
Anmeldung erbeten bei 
Dorothea Bloching 
iav- und Demenzberatungsstelle 
Schönbuchlichtung 
Ziegelhofstr. 1, Holzgerlingen 
Telefon 07031 68 474 60 
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de 

 

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden Sekunden! 112
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Integrationsmanagement

18. Februar 2024 von 17.30 bis 21.30 Uhr Jugend- und Kulturzentrum W3 Holzgerlingen

INTERNATIONALE WOCHEN  
GEGEN RASSISMUS

– Eintritt frei –

– mit Rahmenprogramm – 

BiB - Bücherei im Bürgerhaus

Kirchplatz 2 - 71155 Altdorf
Telefon 07031 7 24 72 72
info@buecherei-altdorf.de
www.buecherei-altdorf.de
instagram: @bib_altdorf

Öffnungszeiten:
Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag 15:00 - 18:00 Uhr
und am 1. Samstag im Monat 
10:00 - 12:00 Uhr

 
 Foto: Verlagsbild

Unser BiB - Tipp #6
Das Vorurteil ist das Kind 
der Unwissenheit.
[William Hazlitt]
Wir schlagen vor:
In seinen Erinnerungen Ein 
amerikanischer Traum be-
gibt sich Barack Obama auf 
die Suche nach seiner Identi-
tät. Aufgewachsen unter ärm-
lichen Verhältnissen in Hawaii 
und Indonesien als Sohn einer 
weißen Amerikanerin und 
eines Kenianers, wurde er als 
junger Mann in den USA we-
gen seiner Hautfarbe diskri-
miniert. Dies spornte ihn nur 
umso mehr an, den amerika-
nischen Traum zu leben, der 
ihm zunächst eine glänzende juristische Laufbahn eröffnete 
und dann seinen furiosen Aufstieg als Politiker der Demokraten 
begründete. Mit seiner Zugewandtheit und Offenheit verkör-

perte er als der spätere Präsident der Vereinigten Staaten und 
Friedensnobelpreisträger die weltweite Sehnsucht nach einer 
Politik der Menschlichkeit. (Aus dem Klappentext. Für Erwach-
sene). Über Vorurteile geht es beispielsweise auch in dem tollen 
Buch von Juli Zeh: Über Menschen.
Um ganz andere Träume, und viel konkreter, handelt das Buch 
von Usch Luhn: Ich bin Nele – 5-Minuten-Wunschgeschichten 
zum Kuscheln und Träumen.
Ein Vorlesespaß zur Guten Nacht mit unserer Lieblingsheldin 
Nele! Nele findet es so schön, sich abends mit Tante Adelheid 
ins Bett zu kuscheln und vor dem Einschlafen noch eine Ge-
schichte anzuhören. (Aus dem Klappentext. Bilderbuch).

Gefunden wurde

Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Bürgerbüro, 
Telefon 74 74-44

Zu verschenken

• Elektr. Wachs-/Poliermaschine mit 2 Polierhauben, 
unbenützt

• Mehrere Holz-Bilderrahmen mit Glas, Eiche rustikal, 
versch. Bildgrößen, z.B. 28x35, 29x39, 17x23, 13x18 u.a.

Tel. 60 22 98

Freiwillige Feuerwehr

Übung
Am Freitag, den 16.02.2024, findet die nächste Übung der 
Gruppe 2 statt. Übungsbeginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr.

Jugendfeuerwehr

An die Jugendlichen und Betreuer
der Jugendfeuerwehr Altdorf
Einladung zur Hauptversammlung 2024 der Jugendfeuer-
wehr Altdorf am Samstag, 02.03.2024 um 15.30 Uhr im Saal 
des Feuerwehrgerätehauses Altdorf, Bühlstraße 15, 71155 
Altdorf
Alle Jugendlichen und Betreuer der Jugendfeuerwehr Altdorf 
sind herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Jugendwartes
3. Bericht der Kassiererin
4. Entlastungen
5. Aufnahmen, Austritte
6. Wahlen:
7. Jugendsprecher
8. Ausschuss
9. Anträge
10. Sonstiges / Aussichten 2024
Anträge sind schriftlich bis zum 01.03.2024 beim Jugendwart 
einzureichen.
Um 17.00 Uhr werden wir mit der Gesamtwehr ein aktuelles 
Gruppenbild machen.
Ab 18.00 Uhr seid ihr herzlich zu einem gemeinsamen Abend-
essen mit der Altdorfer Feuerwehr und Gästen im Feuerwehr-
gerätehaus eingeladen.
Günter Landau, Jugendwart
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Kindergartennachrichten

Kindersachen-Flohmarkt

ALTDORFER 

 Kindersachen-Kindersachen-FlohmarktFlohmarkt 

20.04.2024 13-16 Uhr  
In der Festhalle / Schulstraße 19 / 71155 Altdorf 

 

 

 
Kinderkleidung für Groß und Klein  

Umstandsmode 

Spielsachen  

Bücher  

Kinderwagen 

Kinderfahrzeuge usw … 

Kaffee, Kuchen & Herzhaftes – auch to go  

 

Infos für Verkäufer: 

ANMELDUNG ab 01.02.2024 ausschließlich via Mail unter: 

Kinderflohmarkt-Altdorf@web.de 

Tischgebühr 12,-€ + 1 Kuchen-/12er-Muffinspende (süß oder herzhaft) 

Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt vollständig den kommt vollständig den Altdorfer Kindergärten zu 
Gute 

Tag der offenen Tür

TA
G 
DE

R OFFENEN TÜ
R

K
IN

DE
RGARTEN

10:00-13:00 Uhr

17. Februar 2024
Für interessierte neue Altdorfer Eltern bieten wir:

• Möglichkeiten für persönliche Gespräche mit unseren 
Erzieher/innen 

• einen Einblick in unsere Räumlichkeiten und Spielstätten
• Informationen rund um unsere Kindergartenkonzepte

Sie finden uns:
Kinderhaus Buchenweg, Buchenweg 1         Leitung: Frau Wagner 
Kinderhaus Erlachaue, Furtweg 26                   Leitung: Frau Kittler 
Kindergarten Schneckenburg, Bühlstr. 14       Leitung: Frau Keppler 

Schulnachrichten

EINLADUNG ZUM „TAG DER OFFENEN TÜR“ AN DER 
BERKENSCHULE WERKREALSCHULE HOLZGERLINGEN

                               

 
EINLADUNG ZUM „TAG DER OFFENEN TÜR“ 

AN DER BERKENSCHULE 
WERKREALSCHULE HOLZGERLINGEN 

 
22. FEBRUAR 2024 

 
14.00 Uhr  Empfang und Begrüßung der Gäste im Musiksaal 

durch die Schulleitung  
 
ca. 14.10 – 16.00 Uhr   SCHULRALLYE für die zukünftigen 5.Klässler  

In verschiedenen Workshops stellen wir vor, wie wir 
an unserer Schule arbeiten. 

 
Informationen für die Eltern:  
 
ca. 14.10 – 16.00 Uhr   Schulhausführung und Elterninformationen durch die  

Schulleitung  
Informationen im Musiksaal über Tablets zu Themen 
wie Schulsozialarbeit, Schulprofil, Berufsorientierung, 
Präventionsmodule, Schulsozialarbeit, Schulsanitäter, 
Streitschlichter, Patenmodell, außerunterrichtliche 
Veranstaltungen und vieles mehr 
Kaffee, Kuchen und Popcorn im Musiksaal   

 

Ich freue mich sehr auf diesen Nachmittag, die Begegnungen mit Ihnen und Ihren 
Kindern und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Ihre  

Nicole Sattler 

Schulleiterin 
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Otto-Rommel-Realschule

Termine Tag der offenen Tür und Anmeldung der  
Holzgerlinger Schulen

Der Schulstandort Holzgerlingen 

   
 
 
 

 
 

 

Im Januar 2024 
   

   Liebe Eltern der neuen Fünftklässler, 
   
sicher ist manches am Anfang neu und ungewohnt – sei es der Schulweg, das ungewohnte Schulgebäude oder 
die unbekannten Lehrer. 
 
Um Ihren Kindern den Übergang so sorgenfrei wie möglich zu gestalten, laden wir Sie ein, uns zusammen mit 
Ihren Kindern in der Werkrealschule, der OttoRommelRealschule oder im SchönbuchGymnasium zu 
besuchen. 
 

Termine “Tag der offenen Tür“: 
 

Schule  Datum  Uhrzeit 

Werkrealschule  Donnerstag, den     22. Februar 2024  14:00 – 16:00 Uhr 
Treffpunkt: Musiksaal Neubau 

Realschule   Dienstag, den    6. Februar 2024 
14:00 Uhr für Familien der aus Holzgerlingen   
15:00 Uhr für Familien der benachbarten        
                 Gemeinden 
Start jeweils in der Stadthalle! 

Gymnasium  Donnerstag, den  08. Februar 2024 
Tag der neuen 5er  SGH 4U  
bereits ab 29.01.2024 online 
16.0018.30 Uhr  
am SGH, Treffpunkt: Neue Aula 

 
         

 
Möchten Sie Ihre Kinder an der Werkrealschule, der Realschule oder am Gymnasium anmelden? 
Wir bieten Ihnen folgende Anmeldetermine in Präsenz an: 
 

Schule  Datum  Uhrzeit 

Werkrealschule  Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 06. März 2024 
 07. März 2024 

  8:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr  

Realschule   Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 06. März 2024 
 07. März 2024 

  8:00 – 12:00 Uhr und 14:30 – 17:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr 

Gymnasium 
Dienstag, den           
Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 05. März 2024                             
 06. März 2024 
 07. März 2024 

  8:00 – 12:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr 

 
Die zur Anmeldung benötigten Unterlagen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Homepage der Schule. 
   
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für die Grund und Werkrealschule    Für die Realschule      Für das Gymnasium 

                                                  

              N. Sattler, Schulleiterin                             C. Metzger, Schulleiter                                          Prof. Dr. Stefan Klotz, Schulleiter 

Berkenschule 
Grundschule Holzgerlingen und   
Werkrealschule Holzgerlingen/Altdorf 
Berkenstr. 18 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031/6859920 
Fax: 07031/68599299 
www.berkenschule.de 

OttoRommelRealschule 
Schillerstr. 15 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031/6859910 
Fax: 0703168599199 
EMail: poststelle@orsholzgerlingen.schule.bwl.de 
www.orsholzgerlingen.de 

SchönbuchGymnasium 
Weihdorfer Str. 3 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031410330 
Fax: 0703141033229 
EMail: schulleitung@schoenbuchgymnasium.de 
www.schoenbuchgymnasium.de 

 
Terminübersicht Grafik: Schmitt

Einladung zur Jahreshauptversammlung des  
Fördervereins der Otto-Rommel-Realschule

 
 

 
 
 

Förderverein der Otto-Rommel-Realschule e.V. 
 

 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 

 
Die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung findet am 

 
Donnerstag, 22.02.2024  

um 19.00 Uhr  
 

im Restaurant Leibspeiserei in Altdorf statt. 
 
 

Für die Mitgliederversammlung ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 

1)  Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2)  Wahlen 
3)  Berichte 
4)  Wünsche und Anträge 
5)  Verschiedenes 

 
Anträge und Wünsche zu Punkt 4 sind spätestens 5 Tage vor der Versammlung bei der 
ersten Vorsitzenden schriftlich einzureichen. 
Wir laden alle Mitglieder des Vereins herzlich zur Versammlung ein. 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 

1. Vorsitzende: Sabine Würth, In der Beunde 28, 71155 Altdorf  
Email: ors-foerderverein@web.de 

 
Einladung Grafik: S. Würth

VHS

Rund um den Beckenboden nach dem Bebo -Konzept
Verstehen der Funktionsweise und Wahrnehmung des Becken-
bodens sind die ersten Schritte, um die Kraft des Beckenbo-
dens zu stärken, ihn im Alltag einzusetzen und ihn zu schützen. 
Daher sind besonders in dem Grundlagenkurs nicht nur prak-
tische Übungen, sondern auch Theorie Bestandteil der Kurs-
stunden. Nah am Leben und Alltag erhalten Sie viele praktische 
Tipps, Zusammenhänge und Hintergrundinformationen zum 
Thema Beckenboden, Gebärmuttersenkung, Harninkontinenz. 
Der Kurs gilt als Voraussetzung für alle, die neu mit dem Bebo-
Konzept arbeiten und in dem Folgekurs die Muskulatur stärken 
möchten. Im Fortsetzungskurs geht es um praktische Umset-
zung und regelmäßiges Praktizieren der speziellen Übungen: 
Wahrnehmung des Beckenbodens, bewusste Atmung und ge-
zielte Gymnastik zur Kräftigung des Beckenbodens helfen, die 
Symptome einer Blasenschwäche oder Gebärmuttersenkung 
zu mildern oder zu beheben. Entspannungsübungen runden 
die Stunde ab. Außerdem erhalten Sie Informationen und Tipps 
zu beckenbodenschonendem Verhalten im Alltag. Die Kurse 
sind für Frauen jeden Alters geeignet.
Kursnr.: 336 431 21
Grundlagen – Kompaktkurs
Dozentin: Andrea Naruhn
5 Termine: montags, 17.45 – 19.15 Uhr, ab 19. Februar
Ort: Holzgerlingen, Haus am Ziegelhof
Gebühr: € 53

Töpfern am Vormittag Aufbaukeramik
Die Kursteilnehmer lernen verschiedene Techniken kennen; 
sowohl Gebrauchskeramik als auch kreative Objekte können 
unter Anleitung hergestellt werden. Materialabrechnung er-
folgt im Kurs.
Kursnr.: 263 412 12 montags, 9.00 – 11.00 Uhr oder
Kursnr.: 263 413 12 montags, 11.00 – 13.00 Uhr
Jeweils 9 Termine ab 19. Februar
Dozentin: Gunda Loch
Ort: Altdorf, Adolf-Rehn-Schule
Jeweils Gebühr: € 113 zzgl. Materialkosten

Qi Gong
Qi Gong als Bestandteil der chinesischen Medizin ist ein 
Übungsweg, durch den Harmonie für Körper, Geist und Seele 
erreicht werden kann. Das Wohlbefinden wird gesteigert und 
Krankheiten vorgebeugt. Durch die harmonischen Bewegun-
gen gelangt man zu konzentrierter Ruhe. Im Kurs werden ne-
ben wichtigen Basisübungen auch Stille-Übungen und zum 
Teil Selbstmassagen vermittelt.
Kursnr.: 326 322 21
Dozentin: Marita Seidl
15 Termine: freitags, 16:00 – 17:00 Uhr, ab 23. Febr.
Ort: Holzgerlingen, Grund- und Werkrealschule
Gebühr: € 79

Zumba® - Tanz und Fitness
Zumba® ist perfekt für alle und jeden! Jeder Zumba®-Kurs soll 
Leute zusammenbringen, die dann gemeinsam trainieren und 
Spaß haben. Dabei empfindet man das „Workout“ gar nicht als 
ein solches. Wir kombinieren Bewegungen mit niedriger und 
hoher Intensität zu einem kalorienverbrennenden Intervall-
training, bei dem man sich wie auf einer Tanz-Fitness-Party 
fühlt. Wenn dich die lateinamerikanischen und weltweiten 
Rhythmen erst einmal gepackt haben, wirst du verstehen, wa-
rum Zumba®- Kurse oft gar nicht als Workout wahrgenommen 
werden. Megaeffektiv? Ja – Megaspaß? Aber so was von Ja!
Ein komplettes Workout, das Elemente aus dem Fitness-, Kardio- 
und Muskelaufbautraining sowie Übungen für Balance und Fle-
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xibilität kombiniert. Jedes Mal, wenn du aus dem Kurs kommst, 
sprühst du nur so vor Energie und fühlst dich einfach toll!
Kursnr.: 255 606 21
Anfänger und Fortgeschrittene
Dozentin: Suzan Celik
15 Termine: donnerstags, 19:30 – 20:30 Uhr, ab 22. Febr.
Ort: Holzgerlingen, Heinrich-Harpprecht Förderschule
Gebühr: € 87

Schnuppertauchen
Erste Schritte zur Welt unter Wasser – für Erwachsene und Kinder
Tauchen ist kein Wettkampfsport, es ist das notwendige Mit-
tel, um die Unterwasserwelten kennenlernen zu können. Al-
lerdings muss man vorher unter professioneller Begleitung 
einige Fertigkeiten erlernen. Weil man sich aber das Gefühl, 
länger unter Wasser zu sein, nur schwer vorstellen kann, bie-
ten wir das ‚Schnuppertauchen‘ an. Danach wissen Sie, wie 
das Tauchen funktioniert und wie viel Spaß es machen kann.
Neben einer theoretischen Einführung über die Grundlagen 
des Tauchens und einer Einweisung in die Ausrüstung, wird eine 
Stunde lang getaucht. Die komplette Tauchausrüstung wird ge-
stellt. Zuerst wird den Schülern gezeigt, dass man unter Wasser 
durch den Lungenautomaten genügend Luft bekommt. Dann 
lernen wir die Schwerelosigkeit kennen und üben das Schwim-
men mit Flossen und die notwendigen Bewegungsabläufe. Wir 
erfahren, was zu tun ist, wenn der Lungenautomat aus dem 
Mund fallen sollte, wie die Tauchermaske auszublasen ist, falls 
Wasser eintritt, und wie der wichtige Druckausgleich funktio-
niert. Danach gibt es noch Wohlfühlübungen sowie Spiel und 
Spaß. Als Erinnerung an den ersten Tauchgang im Bad, werden 
wir von allen Schülern ein Unterwasserbild machen.
Voraussetzungen: Schwimmen können, keine gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen. Bitte bei Anmeldung unbedingt 
Geburtsdatum, Konfektions- und Schuhgröße angeben.
Treffpunkt ist die Tauchschule in Böblingen. Die spätere An-
fahrt ins Gartenhallenbad Maichingen erfolgt individuell.
In Zusammenarbeit mit der Tauchschule ‚Die Taucher‘ Böb-
lingen.
Kursr.: 373 025 21
Dozentin: Waltraud Binanzer
Termin: Sonntag, 25. Febr., 11:30 – 14:00 Uhr
Tauchschule Böblingen/Hallenbad Maichingen
Gebühr: € 74 (Kinder 8 – 15 Jahre 49 €) Mindestalter: 8 Jahre

Gitarren-Treff - Gitarre spielen: gemeinsam statt einsam
Sie haben irgendwann mal Gitarre gespielt und jetzt steht sie 
in der Ecke? Sie haben schon einmal einfache Stücke nach 
Noten gespielt? (Nicht nur Akkorde.) Gemeinsam mit anderen 
können Sie Ihre Kenntnisse wieder auffrischen.
Gemeinsam klingen auch einfache Stücke gut. Wir spielen 2- 
bis 4-stimmige Stücke aus unterschiedlichsten Richtungen 
(Folk, Ragtime, Klassik etc.)
Voraussetzung: Ohne Notenkenntnisse geht es leider nicht.
Kursnr.: 245 600 21 mit Vorkenntnissen
Bitte mitbringen: Notenständer, Gitarre, Noten
Dozentin: Ursula Hänel
6 Termine: Montag, 26. Febr., 18. März, 15. Apr., 13. Mai, 
17. Juni, 15. Juli, jeweils 19:30 – 20:30 Uhr
Ort: Holzgerlingen, Turmstraße 14
Gebühr: € 53, Kleingruppe: max. 8 Teilnehmer

Mollig und fit
Ein Kurs, der auf Mollige zugeschnitten ist, die schon lange et-
was für sich tun wollten. Der Kurs bietet Ihnen ein Herz-, Kreis-
lauf- und Fettverbrennungstraining, sowie durch Muskelauf-
bau-Übungen eine Straffung der Problemzonen.
Kursnr.: 346 520 21
Dozentin: Dagmar Schlatter
12 Termine: mittwochs, 17:50 – 18:50 Uhr, ab 28. Febr.
Ort: Holzgerlingen, Grund- und Werkrealschule
Gebühr: € 59

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde Altdorf

Kirchliche Nachrichten
Pfarramt: Telefon 605506 - Fax 604579
Bürozeiten: Di. 9.00 Uhr - 12.00 Uhr, Mi. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
E-Mail - Pfr. Baral: Pfarramt.Altdorf-Boeblingen@elkw.de
E-Mail - Sekretariat: Pfarrbuero.Altdorf-Boeblingen@elkw.de
E-Mail - Jugendreferent: Stephan.Decker@elkw.de
Telefonnummer des Jugendreferenten: 7785313
Homepage: www.evangelisch-altdorf.de
Herzliche Einladung zu unseren Präsenzgottesdiensten.
Falls Sie nicht teilnehmen wollen oder können, sind Sie herz-
lich eingeladen, den Gottesdienst im Livestream auf unserer 
Homepage unter https://www.evangelisch-altdorf.de/gottes-
dienste abzurufen und zu Hause zu feiern.
Neben der Opfergabe bei den Präsenzgottesdiensten sind 
auch weiterhin Opfer in Form von Überweisungen möglich 
oder als Einwurf in den Pfarramtsbriefkasten. Näheres finden 
Sie auf unserer Homepage zu den aktuellen Sonntagen.
Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 
durch die Propheten von dem Menschensohn. Lukas 18,31

Freitag, den 9. Februar 2024
17.30 Mädchenjungschar 1.+2. Klasse
17.30 Bubenjungschar 3.+4. Klasse
18.00 Mädchenjungschar 7.+8. Klasse
19.30 Ü 18 Teenkreis
20.00 Posaunenchor
Sonntag, den 11. Februar 2024
9.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Gottesdienst mit dem Chörle in der Kirche und 

im Livestream (Prädikantin Marion Blessing)
Das Opfer ist für die Aufgaben unserer eigenen 
Kirchengemeinde bestimmt.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum 
Kirchkaffee ins Bürgerhaus ein.

10.00 Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten
20.00 Offener Abend im Gemeindehaus

Thema: „Der Auftrag der Christen in einer sich 
verändernden Gesellschaft“
Referent Hartmut Steeb

Montag, den 12. Februar 2024
19.30 Gebetstreffen für den Frieden im Gemeindehaus

Donnerstag, den 15. Februar 2024
19.30 The Chosen – 7 Wochen mit Jesus. Erlebe die 

Jesus-Serie gemeinsam im Gemeindehaus
Freitag, den 16. Februar 2024
15.00-18.00 Lego-Bautage im Gemeindehaus
Samstag, den 17. Februar 2024
10.00-15.00 Lego-Bautage im Gemeindehaus
Sonntag, den 18. Februar 2024
9.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Familiengottesdienst mit der Kinderkirche in der 

Kirche und im Livestream (Dieter Kunz, KEB)
Das Opfer ist für die KEB-Tübingen bestimmt.
Im Anschluss herzliche Einladung zur Lego-
Stadtbesichtigung im Gemeindehaus und Ab-
bau der Legostadt.

10.00 TeenieKirche findet in der Pfarrgartenstraße 2 im 
„Alten Stall“ von Ruthard‘s statt.
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NEU 
 
EINLADUNG  ZUM  KIRCHKAFFEE 
IM  BÜRGERHAUS 

 
Im Anschluss an den  
Gottesdienst, laden wir  
wieder herzlich ein zu: 
 
 Gesprächen 
 Kaffee/Tee/Punsch 
 Gemeinschaft 
 
Wir freuen uns auf euch,  
euer Kaffeeteam 
 

  

 

 
 
 
Offener Abend 
 
am 11. Februar 2024, um 20.00 Uhr,  
im Evang. Gemeindehaus, Pfarrgartenstr. 7 
 
Thema: „Der Auftrag der Christen in einer sich 
verändernden Gesellschaft“ 
 
Referent: Hartmut Steeb, Stuttgart 
1991 bis zu seinem Ruhestand 2019 Generalsekretär 
der Deutschen Evangelischen Allianz. 
 
Herzliche Einladung zu diesem Abend! 
 
 
 

 
 Grafiken: Evang. Kirche

Evangelisch-methodistische Kirche

Gemeindezentrum Schaichhofstr. 5
Pastorin Anne Oberkampf
Friedrich-List-Str. 69
71032 Böblingen
Tel.: 07031 220570
E-Mail: boeblingen@emk.de

Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass 
man für andere Menschen etwas sein kann.
(Dietrich Bonhoeffer)

Sonntag, 11. Februar 2024
10.45 Gottesdienst

Teenykreis:
Kontakt: Dominic Dauner (0 1575) 8760185

Hauskreis:
Donnerstags, 20.00 (14-täglich) Hauskreis „Ohnegleichen“, 
Kontakt 60 77 90

Katholische Kirchengemeinde

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:     16.00 – 18.00 Uhr,
Donnerstag:  9.00 - 11.00 Uhr und 
Freitag:            9.30 – 10.30 Uhr
Tel. 07031-74 700, Fax 07031-74 7010
E-Mail: KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de
Internetseite: www.kath-kirche-holzgerlingen.de

Pfarrer Feil: 
Tel. 07031-747020 oder 41 98 01,
E-Mail: Anton.Feil@drs.de

Kirchenpfleger Hubert Gfrörer
E-Mail: HGfroerer@kvz.drs.de
Telefon: (07031) 74 7013 (freitags 9.30-11.30 Uhr)

Jugendreferent Florian Sehmisch 
Werktags zwischen 10 und 16 Uhr
Telefon oder WhatsApp/Signal 0152 05986101
E-Mail an Florian.Sehmisch@drs.de
oder über hier über insta kaju_schoenbuchlichtung

Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:
Willfried Gotzmann, Tel. 0157 34 59 69 94

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: Tel. 0151 65 47 23 65

Gottesdienstordnung

Sonntag, 11. Februar 2024 – 6. Sonntag im Jahreskreis
10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier (W. Hohenschläger)
  Kindergottesdienst im Bischof-Sproll-Haus
  Verkauf von GEPA-Artikeln

Aschermittwoch, 14. Februar 2024
18.00  Rosenkranzgebet
19.00   Holzgerlingen Wortgottesdienst mit Aschenkreuz  

(Pfr. Feil)

Freitag, 16. Februar 2024
--- KEIN Gottesdienst !!! ---

Sonntag, 18. Februar 2024 – 1. Fastensonntag
10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier (Herr Zecha)
  Kollekte: Projekt Geh-hin-Kirche
  Verkauf von GEPA-Artikel

Mittwoch, 21. Februar 2024
18.00  Rosenkranzgebet

Freitag, 23. Februar 2024
09.00  Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
10.00  Holzgerlingen ökum. Andacht im Pflegeheim
18.00   Holzgerlingen ökum. Abendandacht im Haus  

am Ziegelhof

Sonntag, 25. Februar 2024 – 2. Fastensonntag
10.30  Hildrizhausen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  Kollekte: Caritasfastenaktion
  Verkauf von GEPA-Artikeln

Beerdigungsdienst
13. – 16. Februar 2024: Pfr. Feil
20. – 23. Februar 2024: Pfr. Feil
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Aschermittwoch - Interessiert mich (nicht) die Bohne?

 
 Foto: Misereor

Ungewohnt - mit dem Blick 
auf die Kaffeebohnen aus 
Kolumbien - eröffnen wir am 
Aschermittwoch, 14.2., die 
Vorbereitungszeit auf Os-
tern.
Der Wortgottesdienst um 
19.00 Uhr in der Erlöserkirche 
Holzgerlingen wird auch mit 
neuen Liedern, begleitet von 
Karl Rueß, mitgestaltet und 
will Sie mit dem Empfang des 

Aschenkreuzes und neuen Impulsen ermutigen, bewusst den 
Weg zur Freude des Osterfestes zu gehen.

Danke!

Terminhinweise - siehe auch unsere Homepage
 

      
 
 
 

 
Sonntag, 11. Februar 2024 

um 10.30 Uhr 
im Bischof-Sproll-Haus  

in Holzgerlingen 
 

Eine  Anmeldung bis Samstag 18 Uhr wäre 
wünschenswert 

Kigo-holzgerlingen@web.de 
Kleinkinder bitte in Begleitung eines Elternteils / 

Erwachsenen.  
 

 
Das Team vom Kindergottesdienst freut sich auf Euch! 

 
 Plakat: Kigo Team

Seelsorgeeinheit

17.02.24 20:00 - 01:00 Uhr

MIT DER KJG SCHÖNBUCH

Neon Party

kostenloserEintrittalkoholfreieCocktails 2€Spezi 50cetWasser kostenlos

Ort: Seesteige 12, 71093 Weil im
Schönbuch 

Anmeldung und Fragen an:
kjg.schoenbuch@gmail.com

Alter: ab 14 Jahre
Anmeldeschluss: Rückmeldung

wünschenswert, aber nicht notwendig

Wir veranstalten eine schwarzlicht
Party im Jugendhaus Neon. Es wird
eine Fotobox geben, Spiele wie

Flukyball oder Ragecage.
Ebenso bieten wir dir einen

Shuttleservice zur Party, ab einem
Sammelpunkt an (hierfür bitte unter
+4915205986101 gerne auch spontan
melden) und ein Late-Night-Shuttle
bis zur Haustür an. Alle u16-Jährigen
werden spätestens um 0 Uhr nach
Hause gebracht um dem JuSchG zu

entsprechen 

 
 Plakat: KJG Schönaich

 
 

Die Sternsingeraktion 2024 ist abgeschlossen, 
die Häuser und Wohnungen sind gesegnet  

und die Spenden gezählt.  
 

In unserer Gemeinde sind insgesamt 
 

6217,85 € 
 

zusammengekommen, mit denen Kindern  
dieses Jahr in Amazonien geholfen wird. 

 
Wir danken allen Sternsingern,  

den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern,  
den Begleiterinnen und Begleitern 

und vor allem den Spendern von Herzen! 
 

 
 

 
 

 Plakat: Kath. Kirchengemeinde
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Kirchengemeinderatssitzung
Am Dienstag, 20. Februar 2024, findet ab 19.30 Uhr im Bischof-
Sproll-Haus die nächste Kirchengemeinderatssitzung statt.

Herzliche Einladung zur Eucharistischen Anbetung
Mit dem Herrn ins Gespräch kommen, in Seiner Gegenwart 
verweilen, zur Ruhe kommen mit Musik und Impulsen – ge-
stärkt ins Wochenende gehen.
Wir treffen uns am 08.03.2024 um 19:30 Uhr in der Erlöserkirche.
Es freuen sich Salvatore Terrazzano und Julia Kautz

Mutter-Kind-Treff

Diözese
Veranstaltungen und Gottesdienste im Schönstatt-Zentrum 
Liebfrauenhöhe:
· Besinnungswochenende in der Fastenzeit vom 23. - 25.2.
· Eine Stunde vor dem Herrn am 24.2.
· Familiengottesdienst und Ehezeit am 10.3.
Detaillierte Informationen erhalten Sie telefonische oder on-
line:
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, Tel. 07457 72-301, 
wallfahrt@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de.

Katholische italienische Gemeinde

Gesu Misericordioso

K.I.G
Katholische Italienische Gemeinde 
„GESÙ MISERICORDIOSO“
Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano, Telefonnummer: (07031) 4380215
WhatsApp: 0151 4201 1760 - Registrate il numero Whats-
App della comunitá per rimanere aggiornati sulle messe e 
le varie attivitá.
E-Mail: cigm@outlook.com
Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.00 – 17.00 Uhr und 
Freitag von 12.30 – 14.30 Uhr
Don Emeka: (nach Vereinbarung) Mobil: 0162 – 6174264
Die italienische Kirchengemeinde organisiert derzeit eine 
Pilgerfahrt nach Italien. Diese findet vom 17. bis 22. Mai 
statt. Die Ziele sind Pompei/ Napoli, Pietralcina, San Pio, 
San Michele Arcangelo, Loreto/Rimini. Die Preise (inklu-
sive Busfahrt, Übernachtung und Halbpension) betra-
gen für Erwachsene 489 Euro und für Kinder zwischen 2 
und 11 Jahren 429 Euro. Sollten Sie Interesse haben oder 
weitere Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie 
mich unter der 01514/2011760.

Sonntag, 11. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst  
in Schönaich.
Mittwoch, 14. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst  
in Schönaich. Aschermittwoch
Sonntag, 18. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst  
in Waldenbuch.
Sonntag, 25. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst  
in Schönaich.
Sonntag, 3. März um 11.00 Uhr Gottesdienst  
in Holzgerlingen.
Sonntag, 10. März um 11.00 Uhr Gottesdienst  
in Schönaich.
Samstag, 16. März um 18.00 Uhr findet der Bibelkurs  
im Großen Saal in Schönaich statt.
Sonntag, 17. März um 11.00 Uhr Gottesdienst  
in Weil im Schönbuch.

Neuapostolische Kirche

Gemeinde Ehningen, Altdorfer Weg 11
Gemeinde Böblingen, Zeppelinstraße 48

Freitag, 9. Februar 2024
19.30 Uhr – Bezirksorchesterprobe Magstadt, Goethestr. 14

Sonntag, 11. Februar 2024
9.30 Uhr – Gottesdienste in Ehningen und Böblingen

Dienstag, 13. Februar 2024
20.00 Uhr – Proben der Gemeindechöre in Ehningen und Böblingen

Mittwoch, 14. Februar 2024
20.00 Uhr – Gottesdienste in Ehningen und Böblingen

Sonntag, 18. Februar 2024
9.30 Uhr – Gottesdienste in Ehningen und Böblingen
10.00 Uhr – Bezirks-Jugendgottesdienst in Leonberg, Mozart-
straße 7
Weitere Informationen über die Neuapostolische Kirche Süd-
deutschland K.d.ö.R. sind im Internet unter www.nak-sued.de 
zu finden.

BEI NOTRUF ANGEBEN:
• Wo geschah es? 
• Was geschah? 
• Wie viele Verletzte?
• Welche Art der Verletzung?
• Warten auf Rückfragen!
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Vereinsnachrichten

Deutscher Hausfrauenbund

OV Schönbuchlichtung

Dienstag 13. Februar 2024, 14:30 Uhr
Kaffee aus der eigenen Sammeltasse (o. ä.)
Bitte zeigen Sie uns ihr schönstes Stück!
(Zusätzlich lustige Beiträge erwünscht)
Treffpunkt: Holzgerlingen, Städtischer
Vereinsraum in der Turmstraße, Eingang Gartenstraße
Anmeldung bis Freitag, 9. Februar 2024
bei Frau Kappler, Tel. 07031-601848

Kleintierzuchtverein

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Diese findet am Samstag, 10. Februar 2024 um 19.00 Uhr im 
Bürgerhaus statt. Neben den Berichten stehen zahlreiche 
Wahlen auf der Tagesordnung. Für Snacks und Getränke ist 
gesorgt.
Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich will-
kommen.
In unserer Zuchtanlage wurde kurzfristig eine Parzelle für Klein-
tierzucht frei. Wer daran interessiert ist, diese zu pachten, darf 
sich gerne bei Kenan Cetin, Handy-Nr. 01625265330 melden 
oder sich bei der Jahreshauptversammlung dafür bewerben.
Für die Vorstandschaft:  Ewald Dietz

DER NEUE CHOR

Termine und ein Blick in die Vergangenheit

 
Bild mit Hund aus der Vereins-
chronik Foto: DNC

Der Blick in die Vergangen-
heit: Die Männer der damali-
gen Zeit – öffentliches Singen 
war für lange Zeit eine reine 
Männersache. Wie gut, dass 
das heute anders ist. 
DER NEUE CHOR in Altdorf 
heute: Wir sind ein moderner 
Chor in einem Traditionsver-
ein. Wir definieren uns als 
modern, vielseitig, anders, 
offen und bunt.
Und wir singen alle öffentlich, nicht nur die Männer. Leider 
nicht (wie veröffentlicht) im Juli bei Sommer am See, dafür 
aber ganz bestimmt am ChorOpen. Übrigens: Wer es ohne 
uns gar nicht aushält bis zum Samstag, dem 20. Juli, der kann 
sich das Maultaschenfest in Steinenbronn am 5. Mai in den 
Kalender schreiben, da sind wir dabei. Alle Termine auch hier: 
https://www.der-neue-chor-altdorf.de/termine/

Turnverein Altdorf

Einladung zur TVA-Generalversammlung  
am 23. März 2024
Unsere diesjährige TVA-Generalversammlung findet am 
Samstag, 23. März 2024 um 19.30 Uhr im TVA-Vereinsheim 
statt, zu der wir alle Vereinsmitglieder sowie Freunde und 
Gönner sehr herzlich einladen.

Die Tagesordnung ist wie folgt geplant:
TOP 01: Begrüßung/Totengedenken
TOP 02: Bericht des 1. Vorsitzenden
TOP 03: Bericht der Schriftführerin
TOP 04: Bericht der Kassiererin
TOP 05: Bericht der Kassenprüfer
TOP 06: Berichte der Abteilungsleiter
TOP 07: Entlastung
TOP 08: Ehrungen
TOP 09: Neuwahl eines Kassenprüfers
TOP 10: Anträge
TOP 11: Verschiedenes
Anträge, die bei der TVA-Generalversammlung behandelt wer-
den sollen, müssen bis spätestens 20. März 2024 in schriftli-
cher Form beim 1. Vorsitzenden (Uhlandstr. 17) vorliegen.
Die TVA-Generalversammlung bietet eine gute Gelegen-
heit, um sich über das Vereinsgeschehen zu informieren. Die 
Schönbuch-Braumanufaktur hat ein Fass Freibier gestiftet, 
das an diesem Abend ausgeschenkt wird, solange der Vorrat 
reicht. Alternativ können 2 andere Freigetränke – gerne auch 
alkoholfrei – bestellt werden.
Über eine hohe Teilnehmerzahl würden wir uns sehr freuen.
Holger Hornisch    Jan Frohnmüller
– 1. Vorsitzender –   – 2. Vorsitzender –

Fußball

Vorbereitungsspiele
Dienstag, 30.01.2024 19:30 Uhr
TV Altdorf – SGM Altingen/Entringen I    1:3
Torschütze: Matty Mödinger
Sonntag, 04.02.2024 14:30 Uhr
TV Altdorf – TSV Kuppingen       2:5
Torschützen: Florian Dieterle, Sandro Sieger
Sonntag, 11.02.2024 14:30 Uhr
TV Altdorf – VfL Stammheim
Mittwoch, 14.02.2024 19:30 Uhr
TV Altdorf – TSV Ehningen II
Samstag, 17.02.2024 14:30 Uhr
TV Altdorf – TV Darmsheim II
Sonntag, 25.02.2024 14:30 Uhr
TV Altdorf – Spvgg Holzgerlingen

Tennis

Tennisplatzwart gesucht
Die Tennisabteilung des TV Altdorfs sucht ab März 2024 ei-
nen Platzwart für die Tennisanlagen. Bei bestehendem Inter-
esse können Sie sich gerne bei der folgenden E-Mail-Adresse 
info@as-arch.de melden.

Volleyball

Spielankündigung
Samstag, 10.02. ab 14.00 Uhr
Heimspieltag gegen Darmsheim/Deufringen und SG Gäu
Peter-Creuzberger-Halle, Altdorf
Zuschauer sind herzlich willkommen!
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VdK Ortsverband 
Hildrizhausen-Altdorf Ortsverband Hildrizhausen-Altdorf

Einladung zur Hauptversammlung des
VdK Ortsverbandes Hildrizhausen-Altdorf

Sehr geehrte Mitglieder,
wir laden Sie zu unserer Hauptversammlung
am Freitag, 23.Februar 2024 um 18:00 Uhr
in die Sportgaststätte Hildrizhausen, Herrenberger Straße 
60 (barrierefrei) ein.
Tagesordnung:
Top 1  Begrüßung
  Totengedenken
Top 2  Bericht der Vorsitzenden
  Bericht des Kassierers
  Bericht der Revisoren
  Bericht der Frauenvertreterin
Top 3  Entlastungen
Top 4  Ehrungen
Top 5  Wahl des Vorstandes und der Revisoren
Top 6  Anträge und Verschiedenes
Top 7  Ausblicke auf 2024
Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 16. Februar 2024 
schriftlich bei der Vorsitzenden, Gerlinde Messer, Hölderlin- 
str. 19, 71157 Hildrizhausen, eingegangen sein. 
E-Mail: g.messer@kabelbw.de
Der Vorstand

Parteien

Initiative Modernes Altdorf

Guter Austausch beim IMA-Café am 20.01.
Unser erstes IMA-Café in diesem Jahr war gut besucht und die 
Gäste sehr interessiert an Informationen aus dem Gemeinde-
rat. Neben Diskussionen über die aktuellen Themen erhielten 
die IMA-Mitglieder auch wertvolle Anregungen für ihre Arbeit.
Da bleiben wir dran und kündigen hiermit unser nächstes 
IMA-Café am Samstag, 27.4.24 an.
Machen Sie doch auch mit, z. B. als Kandidatin oder Kandidat 
für den nächsten Gemeinderat, der am 9.6. gewählt wird.
Wenn Sie uns unterstützen möchten oder Anregungen ha-
ben, schreiben Sie uns: Thomas.Gohlke@altdorf-bb.de, Karina.
Burger@altdorf-bb.de, Werner.Maucher@altdorf-bb.de.

Nachrichten aus den Nachbargemeinden

Kunst Kultur Kalteneck

Kunstausstellung in der Burg Kalteneck
Wie jedes Jahr haben Kirsten und Manfred Adam, Petra Bäu-
erle, Annette Rappold und Traudl Roth die Räume im male-
rischen Wasserschloss in Holzgerlingen mit ihren aktuellen 
Kunstwerken ausgestattet.
In dieser perfekten Kulisse eröffnet die Künstlergruppe ihre 
diesjährige Kunstausstellung bei einem Sektempfang am Frei-
tag, den 09.02.2024 um 18 Uhr.
In der aktuellen Ausstellung entführt die Künstlerin Kirsten 
Adam die Besucher in eine Welt, in der abstrakte Formen mit 

maritimen Elementen verschmelzen. Durch lebendige Farben, 
dynamische Linien und kraftvolle Kontraste werden die Werke 
zu einer Reise durch die tiefen Gewässer der Fantasie - Mariti-
me Impressionen in Acryl!
Die Figuren von Petra Bäuerle klettern, stehen, liegen, turnen, 
chillen auf Holzfragmenten. Sie „belebt“ das Schwemmholz 
oder Holzstelen, und bleibt dem unperfekten Anspruch treu, 
den sie auch in ihren 3-Dimensionalen Wandbildern verfolgt.
Zusätzlich werden ausgesuchte Werke verschiedener Künstler 
aus der pb-art galerie in Böblingen mit der Figurenwelt ge-
mischt.
Für Annette Rappold ist die Faszination der Farben ebenso 
wie der menschliche Körper zentraler Ausgangspunkt ihrer 
Arbeiten. In ihren Bildern geht es um Sinn und Sinnlichkeit, 
um Menschen, Weiblichkeit, Liebe, Entwicklung und Verände-
rung.
In ihren Acryl-Bildern verarbeitet sie auch natürliche Materia-
lien wie Sand, Papier und Asche. Experimentelles Arbeiten in 
Fluid Painting-Technik lässt unvorhersehbare Effekte entste-
hen, die mit klassischen Maltechniken nicht erzeugt werden 
können.
Manfred Adams Bilder zeigen dem Betrachter Farben und 
Formen und ein wenig Evolution der künstlerischen Schöp-
fung im Zeitalter der Technologie. Sie laden dazu ein, die Ver-
bindung zwischen Tradition und Innovation zu erkunden und 
die transformative Kraft von EDV-Unterstützung und KI in der 
Kunst zu erleben. Und vielleicht können diese Bilder dazu in-
spirieren, die Grenzen der eignen Vorstellungskraft zu erwei-
tern und die faszinierende Synthese von Kunst und Technolo-
gie zu entdecken?
„Last but not least“ wird die Künstlergruppe durch die 
Schweizerin Traudl Roth vervollständigt. Die weitgereiste 
Schmuckkünstlerin fertigt ihre phantasievollen Kreationen 
aus Fundstücken, die sie auf den bunten Märkten erspäht. Sie 
beherrscht die Technik, Horn aus Wasserbüffeln und Spring-
bock zu einzigartigen Unikaten zu verarbeiten.
Die Ausstellung ist am Samstag, den 10.02. und Sonntag, den 
11.02. jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Haus der Familie

Seminare vom Haus der Familie (HdF)

Kindertanzen für Kinder von 4 - 6 Jahren
Kinder lieben es, zu tanzen. Das macht ihnen nicht nur Spaß, 
sondern mit dem Tanzen wird die tänzerische und musikali-
sche Früherziehung gefördert. 
Beim Kindertanz erlernen Kinder spielerisch Bewegungsfor-
men zu verschiedenen Rhythmen und Musikrichtungen. Da-
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bei wird das Bewusstsein für den Umgang mit dem eigenen 
Körper, Bewegungen und Rhythmus geschult. Wir werden mit 
Spiel und Spaß unsere Tanzkunst erforschen und am Ende 
eine kleine Choreografie erstellen.
5 x freitags ab 23.02.2024, 16:30 – 17:30 im Haus der Familie.

Wie wollen wir leben? (Web-Seminar)
Vereinbarkeit von Familie und Beruf neu denken und gestalten
Für alle interessierten Eltern, auch für zukünftige Eltern – Teil-
nahme als Paar oder allein möglich.
Montag, 26.2.2024, 19:00-21:15 Uhr – online.

Warum Kinder nicht (immer) hören (Web-Seminatr)
Manchmal hat es den Anschein, dass das, was wir zu unse-
ren Kindern sagen, gar nicht bei ihnen ankommt. An diesem 
Abend lernen Sie mögliche Gründe kennen, warum es Ihrem 
Kind schwerfällt „zu hören“. Wir wenden uns dann der span-
nenden Frage zu, was uns helfen kann, dass unsere Kinder und 
wir wieder besser zuhören können. Sie bekommen konkrete 
Hilfestellungen und praktische Impulse für den Familienalltag.
Mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Böblingen
Mittwoch, 28.02.24, 19:30-21:30 Uhr – online

Anmeldung: 
info@hdf-sindelfingen.de; www.hdf-sindelfingen.de

DLRG Holzgerlingen

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024
Liebe Mitglieder,
hiermit laden wir euch ganz herzlich zur Jahreshauptver-
sammlung 2024 ein.
Die Versammlung findet am Donnerstag, dem 22. Februar 
2024 um 19:00 Uhr im DLRG Haus in Holzgerlingen (Wald-
freibad) statt.
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Technischen Leitung
4. Bericht der Jugendleitung
5. Bericht des Schatzmeisters mit Kassenabschluss
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen des Vorstands
9. Ehrungen
10. Vorstellung und Beschluss Haushaltsplan 2024
11. Anträge mit Beschlussfassung
12. Verschiedenes
Anträge können schriftlich bis spätestens 16.02.2024 bei Urs 
Schneck gestellt werden.
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 % 
der über 16-jährigen Mitglieder anwesend sind.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Urs Schneck
Vorsitzender

Harmonika-Club Hildrizhausen

Jahreshauptversammlung 2024 des HCH
Am 22. Januar fand die diesjährige Jahreshauptversammlung 
des Harmonika-Clubs Hildrizhausen statt. Nach der Begrü-
ßung und der Totenehrung legte die Vorsitzende Stefanie 
Hauke Bericht ab über das vergangene Jahr. Im Jahr 2023 hat 
der HCH zwei Konzerte veranstaltet. Im Frühjahr wurde unter 

Mitwirkung des ersten Orchesters, der Kinder und Jugendli-
chen ein Konzert im Schönbuchsaal durchgeführt. Im No-
vember durfte das Orchester ein Kirchenkonzert in der Niko-
medeskirche spielen. Die Jugend konnte im Sommer wieder 
beim HCH-Nachmittag ihr Können zeigen.
Erfreulich war im September der Start einer weiteren Akkor-
deon-AG an der Grundschule, sowie von zwei Melodica-Klas-
sen, hier erlernen die Schüler der Grundschule im Rahmen des 
Musikunterrichts in der ersten Klasse unter Anleitung unseres 
Dirigenten die musikalischen Grundlagen auf der Melodica.
Im Oktober lud der Verein zum Dorfcafé ins Gustav-Fischer-
Stift. Beim Adventsnachmittag der Gemeinde begleitete Irm-
gard Schuhmann die Weihnachtslieder mit ihrem Akkordeon.
Herbert Herrmann konnte für 40 Jahre im Ehrenamt und Iris 
Schurer für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt werden.
Anschließend berichtete die Jugendleiterin Helga Gruber aus 
der HCH-Jugend. Neben regelmäßigen Proben trafen sich 
die Kinder und Jugendlichen auch im vergangenen Jahr zum 
Bowlen, einem Besuch beim Theater aus dem Köfferchen, so-
wie zum gemeinsamen Laterne laufen.
Herbert Herrmann berichtete von der Vereinskasse. Durch 
die Einnahmen bei den Konzerten, Spenden, Zuschüssen und 
sorgsames Wirtschaften konnte der Verein weiterhin den Or-
chesterbetrieb unterstützen, sowie die Melodica-Klassen fi-
nanzieren.
Die Mitgliederzahlen des Vereins sind leicht ansteigend.
Bürgermeister Schöck würdigte die umfangreichen Aktivitä-
ten des Vereins im vergangenen Jahr, hob insbesondere das 
Engagement für die Jugend und das Gemeindeleben hervor, 
und dankte den ehrenamtlich Tätigen.
Nach der Entlastung des Vorstandes wurden Birgit de Luca 
und Ralf Wanner erneut zu Kassenprüfern gewählt.
Hans Kober wurde als Ehrenmitglied ernannt.
Anschließend stimmte die Versammlung einstimmig für eine 
mäßige Anpassung des jährlichen Mitgliedsbeitrags des Ver-
eins.
Insgesamt kann der Verein stolz auf ein aktives und erfolgrei-
ches Jahr 2023 zurückblicken und auf eine vielversprechende 
Zukunft hoffen.
Schon heute möchten wir Sie zu unserem diesjährigen Früh-
jahrskonzert am 13. April 2024 im Schönbuchsaal herzlich ein-
laden!

HSG Schönbuch

Ergebnisse vom Wochenende
1. Männer, Verbandsliga
HSG Schönbuch – TV Flein       31:38
2. Männer, Bezirksklasse
SpVgg Mössingen 2 – HSG Shönbuch    21:19
3. Männer, Kreisliga A
15.30 Uhr HSG BB/Sifi 3 – HSG Schönbuch  31:26
A-Jugend weiblich, Bezirksliga
HSG BB/Sifi – HSG Schönbuch      32:23
B-Jugend weiblich, Bezirksliga, Platzierungsrunde
TSV Altensteig – HSG Schönbuch     21:27
D-Jugend weiblich, Bezirksliga
HSG Stgt/Metzingen 2 – HSG Schönbuch     7:38
D-Jugend gemischt, Bezirksliga
SG Ober-Unterhausen – HSG Schönbuch   30:33
D-Jugend weiblich, Keisliga A, Platzierungsrunde
HSG Schönbuch 2– TSV Neuhengstett   10:18
E-Jugend gemischt E4+1/6
HSG Schönbuch – HSG Stgt/Metzingen     4:0
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KSV Gesamtverein 

Ringen

Württembergische Meisterschaften

 
 Foto: Diana Blum

Am vergangenen Sonntag 
fanden in Schorndorf die 
württembergischen Meister-
schaften der Jugend statt.
Mit Noel Jux und Leonard 
Blum nahmen zwei unserer 
Jugendringer teil.
Noel Jux konnte sich in der 
A-Jugend bis 110 kg im grie-
chisch-römischen Stil den 
vierten Platz erkämpfen.
Leonard Blum wurde in der 
B-Jugend bis 68 kg im grie-
chisch-römischen Stil würt-
tembergischer Meister.
Herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel und der guten Plat-
zierung.

Taekwondo

Gold in Dillingen bei den Bavarian Open

 
Maximilian Wanner mit TUBW-
Coachin Pia Wippermann  
 Foto: Wanner

Maximilian Wanner (1. Kup 
- Kadetten m) startete im 
Rahmen der Bavarian Open 
bei den Offenen BTU Nach-
wuchsmeisterschaften in Dil-
lingen.
Im Pool von Maximilian wa-
ren 19 Wettkämpfer am Start, 
was ein Halbfinallauf für die 
Wettkämpfer bedeutete. In 
diesem Vorlauf belegte er 
den 1. Platz und zog damit 
ins Finale ein.
Im anschließenden Finallauf konnte Maximilian seine Leis-
tung nochmal bestätigen und belegt auch hier den 1. Platz.

Mutpol - Diakonische 
Jugendhilfe, Region Böblingen

Herzlich Willkommen im Familienlädle
Ob Groß, ob Klein, schaut doch mal rein!
Im Familienlädle darf jede:r einkaufen!
Dabei werden Nachhaltigkeit und soziales Engangement un-
terstützt.
Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns!
Was gibt es zu sehen? Wir führen Kleidung und Schuhe für 
Babys, Kinder und Jugendliche (bis Gr. 176).
Außerdem gibt‘s bei uns allerlei Spielzeug, Bücher, Puzzle.
Wie funktioniert‘s? Bestückt wird das Familienlädle durch die 
Spende von gut erhaltenen, sauberen Kleidungsstücken und 
Kindersachen von Mitmenschen, die die Dinge selbst nicht 
mehr brauchen und gerne weitergeben möchten. Wir bieten 
diese zu kleinen Preisen an.

Bitte beachten Sie:
• Spendenabgabe nur bis 30 Minuten vor Ladenschluss 

möglich
• September bis Februar: Annahme von Winterkleidung
• März bis September: Annahme von Sommerkleidung
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das Familienlädle befindet 
sich in Holzgerlingen in der Tübinger Straße 43.
Ansprechpartnerinnen: Susanne Binder und Sarah Huber, 
Telefon 07031/2961912, familienzentrum@mutpol.de

Familienzentrum Holzgerlingen

 
 Grafik: Familienzentrum Holzgerlingen
FREIE PLÄTZE bei den
Himmels-Stürmer
- Gruppe II: Mittwoch 17.30-18.30 Uhr
Ein Angebot für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behin-
derung
Bei den Himmel-Stürmern klettern Kindern mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam im Pink Power.
Schnell, wie bei den Profis, sind die Gurte angezogen, die Ka-
rabiner eingehakt und dann geht’s ab in schwindelerregende 
Höhen – die Himmels-Stürmer erobern unter fachlich und pä-
dagogisch kompetenter Anleitung die Kletterwände.
Das Klettern als Sportart bietet die Möglichkeit neben der 
Kondition auch die Koordination und den Gleichgewichtssinn 
zu schulen. Klettern kann man nur im Miteinander und in der 
Wahrnehmung des Kletterpartners – so wächst die Gruppe 
gut zusammen.
Wer die Himmels-Stürmer einmal erlebt hat, der weiß, dass 
hier nicht nur die Kinder Ihre Freude haben!
Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund, durch neue He-
rausforderungen wächst das Selbstwertgefühl und der Stolz 
über das eigene Können!
Kursleitung: Huber Sarah
Kosten: 30 EUR pro Monat (inkl. Eintritt ins Pink Power)
Veranstaltungsort: Pink Power, Röhrer Weg 2 in Böblingen
Termine: immer mittwochs (ausgenommen Schulferien)
Gruppe II: 17.30-18.30 Uhr
Online-Anmeldung unter: www.familienzentrum-mutpol.de 
Angebote für Kinder und Jugendliche

WIR SUCHEN Ehrenamtliche
Wir suchen für eine Familie mit 3 Kindern (im Alter zwischen 
0 und über 10 Jahren) aus Hildrizhausen eine engagierte Per-
son, die sich vorstellen kann, die Familie auf ehrenamtlicher 
Basis ca. einmal die Woche zu besuchen. Ob als Ersatz-Oma/-
Opa oder eine Art Familienpate/-patin, ... wenn Sie Kindern 
gerne vorlesen, mit ihnen Spiele spielen, auf den Spielplatz 
gehen, kreativ werden oder spazieren gehen und sich gerne 
engagieren möchten, dann melden Sie sich bei uns, wir ver-
mitteln Sie gerne an die Familie.
Ansprechpartnerin: Katja Teufel, Tel. 07031-29 619-12
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Naturfreunde

NaturFreundehaus geöffnet
Das NaturFreundehaus „Im Eschelbachtal“ ist am kommenden 
Sonntag, 11. Februar 2024 von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

FrauenZeit
Die FrauenZeit findet jeden 2. Montag von 18.30 bis 21.00 
Uhr statt.
Alle Frauen sind herzlich willkommen im Naturfreundehaus 
im Eschelbachtal.
Hier ist Platz für Austausch, Raum für Eure Ideen und gemein-
same Aktivitäten.
Habt ihr noch Fragen?
Dann meldet euch gerne bei Simone Thomas, E-Mail: simone.
thomas@nfha.de

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 2. März 2024 
um 18.00 Uhr im Naturfreundehaus
Liebe Mitglieder der Naturfreunde Holzgerlingen / Altdorf,
wir möchten euch ganz herzlich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung 2024 im Naturfreundehaus einladen.
Viele neue Anregungen haben das Vereinsleben 2023 lebhaft 
und interessant gestaltet, sodass das Naturfreundehaus ein 
wichtiger Treffpunkt und Veranstaltungsort geworden ist und 
gerne auch für Feierlichkeiten angemietet wird.
Unsere neuen Mitglieder bringen oft frischen Wind und neue 
Ideen mit, die wir gerne aufgreifen.
Mit einem leckeren kalten Büfett wollen wir ein schönes, na-
turfreundliches Jahr abrunden und uns für eure Arbeit im ver-
gangenen Jahr bedanken.
Um planen zu können, wäre es schön, wenn ihr uns Bescheid 
geben könntet, ob ihr dabei seid.
Wir freuen uns, viele bekannte, aber auch neue Gesichter bei 
unserer Hauptversammlung begrüßen zu dürfen.
Der Vereinsvorstand

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Samstag, dem 2. März 2024 im Naturfreundehaus 
„Im Eschelbachtal“
Beginn 18:00 Uhr
Tagesordnung
Begrüßung
Rechenschaftslegung Vorstand, Fachgruppen und Funktionäre
Aussprache und Entlastung von Vorstand und Ausschuss
Gedenken unserer verstorbenen Mitglieder
Kassenbericht und Mitgliederentwicklung
Bericht der Kassenrevision
Aussprache und anschließend Entlastung des Kassiers
Ehrungen
Pause
Anträge
Verschiedenes

Mit einem leckeren kalten Büfett wollen wir ein schönes, 
naturfreundliches Jahr abrunden und uns für eure Arbeit 

im vergangenen Jahr bedanken.
Anträge werden bis Samstag, dem 24. Februar 2024 vom Vor-
stand angenommen.
Wir bitten um rechtzeitiges Erscheinen (15 Minuten früher)
Der Vereinsvorstand
Parken bitte bei der Tennishalle!

Bergsport und Wandern

Winterwanderung
Treffpunkt am 24. Februar 2024 am Freibadparkplatz in 
Böblingen: 9:30 Uhr, Fahrzeit ca. 70 min.
Die genaue Wanderung hängt vom Wetter ab.

Bei Schnee wandern wir auf vom Wanderinformationszent-
rum empfohlenen Winterwanderwegen und gehen von Mit-
teltal über den Rinkenturm zur Satteleihütte, die wir nach 
etwa 7,5 km und zwei Stunden erreichen. Hier kehren wir ein. 
Bis zurück zum Parkplatz sind es noch 3,5 km.
Beginn der Wanderung: ca. 10:40 Uhr in Mitteltal
Wanderung: gut 11 km, insgesamt 340 Hm, reine Gehzeit ca. 
3:45 Stunden
Einkehr in der Satteleihütte
Falls es keinen Schnee gibt, machen wir den Satteleisteig, der 
auf schöneren (aber bei Schnee nicht begehbaren) Wegen zur 
Satteleihütte führt.
Wanderung: ca. 11 km, insgesamt 390 Hm, reine Gehzeit ca. 
4:00 Stunden
Der Start dieses Genießerpfades befindet sich am Parkplatz 
Sommerseite. Von hier aus hat man bereits einen sensatio-
nellen Panoramablick über das obere Murgtal. Anschließend 
verläuft der Weg mit Blicken auf das Tonbachtal zum Aus-
sichtspunkt am Petermännle. Nun geht es über den Labbron-
nerkopf auf der Südseite des Berges mit Blick ins Murgtal zur 
Wanderhütte Sattelei, die wir nach etwa 9 km und gut 3 Stun-
den erreichen. Von hier gehen wir über den Rinkenturm zu-
rück zum Parkplatz.
In der Satteleihütte kann man nicht reservieren. Falls wir dort 
je nicht einkehren können, gehen wir in ein Café in Mitteltal 
oder Baiersbronn.
Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder: 2 €
Tourenverantwortliche: Joachim Bauer und Petra Egelhof
Eine Anmeldung ist erwünscht an Telefon: 07031/221996 oder 
E-Mail: joachim.bauer@nfha.de

Sonstige Nachrichten

Artikelserie „Vorsorge, Pflege, Leben im Alter“  
des Kreisseniorenrates Böblingen e.V. (Artikel 25)

Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) – 
Neuerungen ab 01.01.2024
Zum 01.01.2024 trat das Pflegeunterstützungs- und Entlas-
tungsgesetz in Kraft. Im Folgenden eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Änderungen.

Pflegegeld 
Ab dem 1. Januar 2024 erhöht sich das Pflegegeld um 5 Pro-
zent. Das Pflegegeld dient für die Sicherstellung der Pflege 
zum Beispiel durch Angehörige, Freunde oder Nachbarn.

Pflege-
grad 2

Pflege-
grad 3

Pflege-
grad 4

Pflege-
grad 5

Pflegegeld  
für privat 

organisierte 
Pflege

332 € 573 € 765 € 947 €

Pflegesachleistungen 
Ebenso gibt es eine Erhöhung der Pflegesachleistungen von 
5 Prozent. Diese Leistungen erbringt ein ambulanter Pflege-
dienst. Sie beinhalten beispielsweise Unterstützung bei der 
Körperpflege oder im Haushalt oder individuelle Betreuung.

Pflege-
grad 2

Pflege-
grad 3

Pflege-
grad 4

Pflege-
grad 5

Pflegesach-
leistungen für 
professionelle 

Pflege

761 € 1432 € 1778 € 2200 €

Stationäre Pflege 
Die Pflegekasse übernimmt einen Teil der Kosten der statio-
nären Pflege, deckt damit aber nicht die gesamten Kosten ab, 
sodass zusätzlich ein Eigenanteil geleistet werden muss. Auf 
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den pflegebedingten Eigenanteil (ohne Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung und Investitionskosten) wird ein zusätzlicher 
Zuschuss gewährt.
Die Höhe des Zuschusses richtet sich danach, wie lange bisher 
Leistungen der vollstationären Pflege in Anspruch genom-
men wurden und steigt mit zunehmender Dauer des Heim-
aufenthalts. Je länger der/die Bewohnende in Einrichtungen 
der vollstationären Pflege lebt, desto geringer wird sein Ei-
genanteil.

Aufenthalt in einem Pflegeheim Zuschuss ab 2024
Bis zu 12 Monaten 15 %
Mehr als12 Monate 30 %
Mehr als 24 Monate 50 %
Mehr als 36 Monate 75 %

Pflegeunterstützungsgeld 
Um eine akute Pflegesituation neu zu organisieren, kann von 
Angehörigen künftig pro Kalenderjahr (anstatt wie bisher nur 
einmalig) und je pflegebedürftiger Person, eine bis zu 10-tägi-
ge Freistellung von der Arbeit und Pflegeunterstützungsgeld 
in Anspruch genommen werden.
Entlastungsbudget für Pflegebedürftige mit den Pflegegra-
den 4 und 5 bis zum Alter von 25 Jahren 
Für pflegebedürftige Kinder und junge Erwachsene bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres mit den Pflegegraden 4 und 
5 wird der Anspruch der Verhinderungspflege erweitert. 
Der Anspruch auf Verhinderungspflege wird von 6 Wochen auf 
8 Wochen verlängert und die Vorpflegezeit von 6 Monaten vor 
der erstmaligen Verhinderung entfällt. Außerdem können die 
Leistungen der Kurzzeitpflege vollständig in Leistungen der 
Verhinderungspflege umgewandelt werden. Der maximal 
verfügbare Leistungsbetrag für das Jahr 2024 beträgt somit 
3.386 €. Ab Juli 2025 soll dies auf alle Leistungsempfänger 
ausgeweitet werden.
Die Pflegestützpunkte Böblingen, Herrenberg, Leonberg und 
Sindelfingen beraten kostenlos, unabhängig und individuell 
über Hilfsangebote und die Leistungen der Pflegekasse. Sie 
arbeiten mit den IAV- und Beratungsstellen vor Ort zusam-
men und kommen auch nach Hause. Die Kontaktdaten und 
Einzugsgebiete sind unteranderem im „Wegweiser für ältere 
Menschen und deren Angehörige“ des Landratsamtes Böb-
lingen sowie im Internet unter www.lrabb.de/IAV_Stellen zu 
finden.
Darüber hinaus bieten die Pflegekassen ihren Versicherten 
eine kostenlose Pflegeberatung an und stellen hilfreiche In-
formationsbroschüren zur Verfügung.
Informationen und weitere wertvolle Tipps finden sich unter – 
www.kreisseniorenrat-boeblingen.de

Denkmalschutzpreis für private Eigentümer  
ausgeschrieben

Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein 
Badische Heimat loben zum 38. Mal den Denkmalschutz-
preis Baden-Württemberg aus. Dieser stellt die denkmal-
gerechte Erhaltung und Neunutzung historischer Gebäu-
de in den Mittelpunkt. Bis zu fünf Preisträger werden mit 
einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro belohnt, das 
die Wüstenrot Stiftung zur Verfügung stellt.
Bewerben können sich private Eigen-
tümer, bei deren Gebäude der Ab-
schluss der Erneuerung nicht länger 
als vier Jahre zurückliegt. Auch betei-
ligte Architekten und weitere Experten 
können bis Anfang Juni entsprechen-
de Projekte vorschlagen. Diese müssen 
nicht zwingend unter Denkmalschutz 
stehen.

Der Preis unter der Schirmherrschaft von Frau Staatssekretä-
rin Andrea Lindlohr, Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen, will die Vielfalt und Besonderheiten der Baukultur in 
Baden-Württemberg sowie das Engagement zu deren Erhal-
tung hervorheben und öffentlich würdigen. Die Spanne reicht 
von mittelalterlichen Gebäuden bis zu stilprägenden Bauten 
des 20. Jahrhunderts.
„Die Jury würdigt Maßnahmen, bei denen die historisch ge-
wachsene Gestalt des Gebäudes innen wie außen so weit wie 
möglich bewahrt wurde. Das schließt zukunftsweisende und 
beispielhafte Umnutzungen oder moderne Akzente nicht aus, 
wenn sie sich denkmalgerecht einfügen“, betont Dr. Bernd 
Langner, Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes 
und Mitglied der Fachjury.
Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie die Ar-
chitekten und Restauratoren Urkunden. Zudem wird den Ei-
gentümern eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude 
überreicht. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2024. Weitere 
Informationen sowie die Bro-
schüre mit allen notwendigen 
Angaben zur Ausschreibung 
finden sich unter www.denk-
malschutzpreis.de. Die öffentli-
che Preisvergabe findet Anfang 
2025 statt.

Schnittkurs für Obstbäume

Schnittkurs für Obstbäume
Wie soll man den Baum schneiden, 

wann und warum überhaupt?

Das erfahren Sie bei unserem Obstbaum-Schnittkurs 
mit Theorie und Praxis zum Selbstschneiden.

Wir treffen uns am
17. Februar 2023 um 9:00 bis ca. 13:00 Uhr

bei den Einschulungsbäumen 
zwischen Freibad Gärtringen und Aidlinger Weg.

(Geokoordinaten 48.650929, 8.894773)

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
Eigenes Werkzeug darf mitgebracht werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Obst- und 
Gartenbauverein
Gärtringen e.V.
Gegründet 3. März 1924

Der EnBW-MacherBus fährt auch 2024 wieder durch 
Baden-Württemberg und hilft vor Ort
Bewerbungsfrist für ehrenamtliche und gemeinnützige  
Projekte läuft bis 25. März 2024.
Die EnBW ist sich ihrer sozialen Verantwortung als Unterneh-
men bewusst und setzt sich deshalb für einen nachhaltigen 
Beitrag für Gesellschaft und Umwelt ein. Förderung von Viel-
falt, Inklusion und Sozialkompetenz sowie die Unterstützung 
gemeinnütziger Projekte liegen ihr sehr am Herzen.
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Daher haben die Macher/-innen der EnBW auch im letzten 
Jahr kräftig angepackt und gemeinnützige Projekte in Baden-
Württemberg umgesetzt. Über 30 Projekte hat das EnBW Ma-
cherBus-Team insgesamt schon realisiert und auch 2024 juckt 
es den freiwilligen Helfer/-innen schon wieder in den Fingern 
spannende Herzensprojekte anzugehen.
Wo der Bus in diesem Jahr Station macht, entscheidet ein 
Wettbewerb. Bis 25. März 2024 können sich Vereine und ge-
meinnützige Einrichtungen, die in Baden-Württemberg an-
sässig sind, bewerben. Das Projekt sollte sich in einer der drei 
Kategorien – „Kinder und Jugendliche“, „Senioren und Sozia-
les“ oder „Tiere und Umwelt“ – einordnen lassen.
Eine interne Jury aus EnBW Mitarbeiter/-innen wählt nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist aus allen Bewerbungen je drei Pro-
jekte pro Kategorie aus. Vom 13. bis 20. Mai 2024 kann dann 
online für die Favoriten abgestimmt werden. Gewinner des 
Wettbewerbs sind die drei Projekte, die in ihrer Kategorie je-
weils die meisten Stimmen erhalten haben. Zusätzlich zu den 
Gewinnern wird die EnBW-Jury selbst ein viertes Gewinner-
projekt auswählen. Im Sommer rücken die EnBW-Macher/-
innen dann mit Kraft und Köpfchen je einen Tag lang an. Mit 
im Gepäck sind bis zu 5.000 €, mit denen Kosten für Material 
und Fachpersonal gedeckt werden können.
Alle Informationen zur Bewerbung und das Bewerbungsfor-
mular finden Sie unter www.enbw.com/macherbus

Verband Katholisches Landvolk e. V.
Online-Seminar „Hofübergabe – Hofauflösung“
Der Verband Katholisches Landvolk veran-
staltet ein eintägiges Online-Seminar zum 
Thema: „Hofübergabe – Hofauflösung“.
Das Seminar findet online mit webex am 
Samstag, 24.02.2024 von 9:00 - 17:00 Uhr 
statt. Mittagspause ist von 12:30 – 13:30 Uhr.
Experten geben Auskunft zu familiären, 
betriebswirtschaftlichen und steuerlichen, 
erbrechtlichen und juristischen Fragen. Es 
zeigt auf, wo die Hürden sind und auf was 
bei einer gelungenen Hofübergabe oder -auflösung geachtet 
werden muss.
Seminargebühr: € 30 für Nicht-Mitglieder, € 25 für VKL-Mitglieder
Anmeldung bis Donnerstag, 22.02.24 an vkl@landvolk.de

Bergtour im Tannheimer Tal in Österreich
Der Verband Katholisches Landvolk bietet allen Wanderfreun-
den unter der Leitung von Manfred Mader und Marianne Ma-
der von Sa, 22. - So, 23.06.2024 eine Bergtour auf die Lands-
berger Hütte an.
Um 08:00 Uhr starten wir auf dem Parkplatz der Neunerköpf-
lebahn (1.097 m). Unser erstes Ziel ist das Neunerköpfle (1.864 
m). Von hier wandern wir vorbei an der Sulzspitze und Scho-
chenspitze auf die Lachenspitze (2.126 m). Mit einem herrli-
chen Ausblick auf die umliegende Bergwelt und auf gleich 3 
Seen (Lache, Traualpsee und Vilsalpsee) werden wir belohnt. 
Von der Lachenspitze steigen wir ab zur Landsberger Hütte. 
Hier sind für uns Schlafplätze im Matratzenlager reserviert. Bei 
einem gemütlichen Abendessen lassen wir den Tag ausklin-
gen. Nach dem Frühstück verlassen wir die Landsberger Hüt-
te in Richtung Schrecksee. Vorbei an verschiedenen Gipfeln 
überschreiten wir am Kirchendachsattel den Grat und steigen 
ab zum Schrecksee (Bademöglichkeit für Unerschrockene). 
Nach einer Pause steigen wir zum Jubiläumsweg auf und ge-
hen unterhalb von Knappenkopf, Kugelhorn und Rauhhorn, 
bis wir zum Vilsalpsee absteigen und zurück nach Tannheim 
wandern. Es gibt keine gefährlichen Passagen, jedoch ist Er-
fahrung im Hochgebirge, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit 
und Kondition für 6-7 Stunden Gehzeit erforderlich. Die Tour 
ist für Kinder ab ca. 12 Jahren geeignet.

Kosten inkl. Übernachtung (Matratzenlager), Frühstück und 
Abendessen: 
DAV-Mitglieder: Erwachsene € 78 / Kinder € 43
Nicht-Mitglieder: Erwachsene € 90 / Kinder € 55
Anmeldung bis Fr 7.06.2024 bei vkl@landvolk.de oder unter 
0711 9791-4580. Teilnehmerzahl begrenzt.

Die Quellen deiner Kraft - Selbstwert stärken und Gefühle 
klären
Der Verband Katholisches Landvolk bietet unter der Leitung 
von Marion Betz (Kunsttherapeutin) in geschützter Atmo-
sphäre einen Schreib- und Mal-Workshop für Frauen von Sa, 
11.05. – So, 12.05.24 im Johann-Baptist-Hirscher-Haus, 72108 
Rottenburg a.N. an.
In diesem Seminar für Frauen jeden Alters geht es darum, den 
eigenen Lebensweg liebevoll zu betrachten und passende 
neue Ziele zu finden oder frühere, unverwirklichte Ziele neu 
anzugehen. Im Alltag nehmen wir uns wenig Zeit zum inneren 
Sortieren – dieser Kurs bietet die Möglichkeit, in achtungsvol-
ler Atmosphäre den Kompass neu auszurichten.
Die erfahrene Referentin gestaltet die Übungen humorvoll 
und spielerisch.
Den inneren Reichtum tatsächlich sehen und erleben zu kön-
nen, geht mit keiner Methode so leicht wie mit der Kunstthera-
pie. Zusätzlich entstehen in den einfachen Schreibübungen der 
Bibliotherapie berührende Texte, die dir innere Klarheit bringen.
Durch die reichhaltige Kombination mit weiteren Coaching-
methoden sind wertvolle Erkenntnisse quasi „unvermeidbar“ 
und können in den Alltag mitgenommen werden.
Die Teilnehmerinnen werden sich u. a. mit folgenden Themen 
beschäftigen:
Passt das noch oder kann das weg? Welche Werte meines Famili-
ensystems sind wertvoll und welche passen nicht mehr zu mir?
Nein ist ein ganzer Satz: Sich abgrenzen ohne schlechtes Ge-
wissen, statt geben bis zur Erschöpfung.
Hier stehe ich – ich kann auch anders! Wann es besser ist, wei-
terzugehen, statt stehenzubleiben.
Muss es immer schwer sein? Spaß und Leichtigkeit einladen, 
statt im Grübelkarussell die immer gleichen Runden drehen.
Was wäre, wenn ich mich nicht ändern müsste? Entdecke dei-
nen angeborenen inneren Reichtum und deine Kreativität. 
Eine neue Sicht auf dich selbst.
Webseite der Referentin: www.Mal-Weise.de
Keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Kosten: € 320 Malmaterial, Übernachtungs- und Verpfle-
gungskosten inklusive. 
Anmeldung bis Fr, 19.04.2024 bei vkl@landvolk.de oder unter 
0711 9791-4580. Teilnehmerzahl begrenzt. 
Mindestteilnehmerzahl: 4.

Pilgerreise mit dem Bus nach Lourdes  
vom 5. - 12. Juni 2024
Der Verband Katholisches Landvolk und die Diözesanpilger-
stelle laden ein, den wunderschönen Wallfahrtsort an den 
Ausläufern der Pyrenäen kennenzulernen. Lourdes ist immer 
eine Reise wert.
Unsere Busreise führt auf dem Hin- und Rückweg zu geistlich 
bedeutsamen Orten. In Ars lebte der heilige Pfarrer von Ars, 
Jean Marie Vianney, in Nevers begegnen wir der heiligen Ber-
nadette, die dort auch begraben ist. Die reizvolle südfranzösi-
sche Landschaft tut ein Übriges, um diese Wallfahrt zu einem 
besonderen Erlebnis werden zu lassen. In Lourdes selbst ist 
genügend Zeit für das dortige Pilgerprogramm.
Begleitet wird die Fahrt von Pfarrer Paul Notz (VKL-Präses) und 
Frau Edith Metzger aus Donzdorf.
Kosten: € 1.120/Person im DZ, € 220 Einzelzimmer-Zuschlag
Nähere Informationen und Anmeldung bei der Diözesanpil-
gerstelle, Strombergstr. 11, 70188 Stuttgart, 
Internet: www.pilgerstelle-rs.de, Tel. 0711 2633-1233; 
E-Mail: pilgerstelle@caritas-dicvrs.de
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Wir leben unsere Verantwortung für Natur und Umwelt.
Wir lassen Taten sprechen. Darum setzen wir auf nachhaltige Prozesse,
die wir stets weiterentwickeln. Für die Generationen von morgen –
für unsere Umwelt und Heimat.

Wir sind Mitglied der CO2-Klimainitiative des Bundesver-
bands Druck und Medien und verfolgen das Ziel, Treibhaus-
gasemissionen strukturiert zu erfassen und zu reduzieren.

Unser Hauptrohstoff ist Papier. Das zur Produktion unserer
Amtsblätter und lokalenWochenzeitungen verwendete Papier
besteht überwiegend ausAltpapier. Die restlichen Bestandtei-
le setzen sich aus zertifizierten Holz- und Zellstofffasern zusam-
men. Das Papier beziehen wir aus der Produktionsstätte Augs-
burg der FirmaUPM. Die dort verwendeten Rohstoffe stammen
zu 100 % aus Europa, davon 87 % aus Deutschland. Die Papier-
herstellung ist ein aktiver Beitrag zur regionalen Kreislaufwirt-
schaft, denn das Holz kommt aus den zertifiziertenWäldern

von bäuerlichen Waldbetrieben und Waldbauernvereinigun-
gen der Region. Der verwendete Holzschliff wird aus Durch-
forstungsholz gewonnen. Als Durchforstungsholz bezeichnet
man dünne Stämme und Kronenspitzen, die bei der Waldpfle-
ge anfallen, aber von der holzverarbeitenden Industrie nicht
genutzt werden können.

Als Nachweis ist das Papier mit dem EU-Umweltzeichen für
Produkte ausgezeichnet: Energieeffizienz, Unbedenklichkeit
der eingesetzten Chemikalien, Nachhaltigkeit der eingesetz-
ten Rohstoffe und Reduzierung der Emissionen in Wasser und
Luft sind dabei die Kriterien zur Auszeichnung. Unser Papier ist
außerdemmit der EU-Blume ausgezeichnet.

WIR ARBEITEN
RESSOURCENSCHONEND
UND VERANTWORTUNGS-
BEWUSST

Wer sich für unsere folgenden Umweltschutzaktivitäten
interessiert, findet hierzu weitere Details auf unserer
Webseite www.nussbaum-medien.de.

■ Öko-Rollenoffsetdruck
■ Fotovoltaikanlagen, regenerativer Strom
und Ladesäulen-Infrastruktur

■ 100 % Recycling von Druckplatten und
Makulaturpapier

■ 100.000-Liter-Regenwasserzisterne
■ Bis zu 90 % Energieeinsparungen durch
energetische Sanierung
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Zwei spannende Initiativen der Nussbaum Stiftung:

100.000 Bäume für die Heimat: Unseren Wald zu schützen und
Menschen für seinen Schutz zu begeistern, ist eine unserer wich-
tigsten Aufgaben. Die Nussbaum Stiftung setzt in Zusammen-
arbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW)
dieses Ziel um. Wir lassen jährlich 10.000 Bäume pflanzen. Die
Baumspenden gehen an die Partnerkommunen der Verlags-
gruppe. Mit dieser Aktion wird ein Beitrag geleistet, den Zustand
der Wälder in Baden-Württemberg zu verbessern. Die Nussbaum
Stiftung hat als Ziel, innerhalb der nächsten zehn Jahre 100.000
Bäume zu spenden. Es entsteht ein„ZukunftsWald der Nussbaum
Stiftung“. Das Projekt „100.000 Bäume für die Heimat“ wird auf
dem Spendenportal gemeinsamhelfen.de durch die Nussbaum
Stiftung dargestellt. So kann öffentlich nachvollzogen werden,
wie sich die Spendensumme entwickelt. Bis Ende 2023 wurden in
21 Kommunen Baumprojekte realisiert.

DerWald ist nicht nur Lebensraum fürTiere und Pflanzen, sondern
auch Erholungs-, Ruhe- und Rückzugsgebiet für Menschen. Aber
er ist auch ein spannender Raum, um unter anderem sich selbst
und seine Stärken zu entdecken. WaldMachtMut! – so heißt das
pädagogische Konzept, mit dem die Nussbaum Stiftung gemein-
sam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW) seit
2020 Schülerinnen und Schülern den Lebensraum Wald näher-
bringt. MitWaldMachtMut! sind seither in 26 Durchgängen mehr
als 500 Jugendliche an 20 Orten in Baden-Württemberg in den
Genuss des dreitägigen Programms gekommen. Im Jahr 2023
stürzten sich 103 Mädchen und Jungen in das Abenteuer im hei-
mischen Wald und ließen sich von dem dreitägigen Lernaufent-
halt im Freien begeistern.

NUSSBAUM – DAS SIND WIR.
EIN FAMILIENUNTERNEHMEN,
DAS MIT LEIDENSCHAFT
UND MUT DIE LOKALE
KOMMUNIKATION IN BADEN-
WÜRTTEMBERG PRÄGT.
Kompetenz durch Weiterbildung, Innovation und Wissen ist
unser Grundpfeiler. Heimatverbundenheit und Vertrauen
sind unsere Stärken. Wir sind Vorreiter und Antreiber für eine
lebendige und nachhaltige Zukunft. Zusammen mit unseren
Kunden und Partnern gestalten wir die Kommunikation von
morgen. Wir bleiben mutig und denken stets einen Schritt
voraus.

www.nussbaum-medien.de
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INKLUSIVLEISTUNGEN
• Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach
Cancún in der Economy Class

• Flughafen-Transfers im klimatisierten Bus
• 7 Nächte im 5* Hotel BlueBay Grand
Esmeralda, Deluxe-Gardenview-Zimmer;
All-Inclusive

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
• Konzert »Nacht des Deutschen

Schlagers 2024«
• »Disco Pool-Party«
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
• Reisepreissicherungsschein (abgesichert
durch tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

• Zimmerupgrades z.B. Meerblick zubuchbar
• Ausflugsangebote optional zubuchbar
• Rail & Fly der DB zubuchbar

Urlaub an der Karibikküste in Playa Del Carmen!
Begleiten Sie uns in Ihrem nächsten Traum-Urlaub an die Karibikküste
Riviera Maya in Mexiko. Erleben Sie das karibische Meer und feine
Sandstrände an der Playa Del Carmen. Ihr beliebtes 5* Hotel Resort
BlueBay Grand Esmeralda liegt direkt am 500m langen Privatstrand!

Genießen Sie die traumhaft schöne Urlaubskulisse! Unsere 3 inkludier-
ten Event-Highlights werden diesen Mexiko-Aufenthalt zu einem un-
vergesslichen Erlebnis machen! Der musikalische Höhepunkt Ihrer Reise
ist die »Nacht des Deutschen Schlagers 2024« zugunsten der Reiner
Meutsch Stiftung FLY & HELP.

vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch
Stiftung FLY & HELP zugute und werden für
einen Schulbau auf Hispaniola verwendet.
www.fly-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de

Tel.: 0214-7348 9548
(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
• Konzert »Nacht des Deutschen Schlagers«
• Disco-Frühschoppen »Pool-Party«
• Konzert »Nacht des Deutschen Schlagers«

Abenteuer
Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
Live-Show

Ihre inkludierten Reise-Highlights:

Buchungsmöglichkeiten:
16.04.-24.04. (9-tägig,7 Nä.) ab 1.299 € p.P.
16.04.-27.04. (12-tägig,10 Nä.) ab 1.699 € p.P.
16.04.-01.05. (16-tägig,14 Nä.) ab 1.899 € p.P.
Weitere Abflugtage 14.04.-18.04. möglich!

Ab in die Sonne –
NUR NOCH

WENIGE PLÄTZE
VERFÜGBAR!

p. P. ab

1.299 €
im DZ vom 16.04.-24.04.2024

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frankfurt
inkl. Flug, im 5 Sterne Luxushotel

(Verlängerung möglich)
Buchungscode:

NB24

MEXIKO-Traumreise 2024
mit FLY & HELP und
Schlagerstars unter Palmen

* ALL-INCLUSIVE *

Veranstalter: Prime Promotion GmbH

www.schlagernacht-mexiko.de

Musikalischer Höhepunkt »Nacht des Deutschen Schlagers«

Johnny Logan, Markus & Yvonne (Neue Deutsche Welle), Gaby Baginsky, Stefan Mross,
Olaf Berger, Rosanna Rocci, Markus Becker und Wolfgang Trepper mit einer Comedy Show.
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Abonnieren lohnt sich.

Mit den Magazinen
„Heimat entdecken“ –
Nussbaum Club Special
(4x/Jahr) für die Freizeit
inspirieren lassen

Im Alltag mit mehr als
7.500 Nussbaum Club
Coupons sparen und
regelmäßig an Gewinn-
spielen teilnehmen

Regelmäßig alle
wichtigen Infos im
Amtsblatt oder der
Lokalzeitung erhalten

Zusätzlich 380 Amtsblätter
und Lokalzeitungen
als ePaper auf
Lokalmatador.de lesen

1. Lokal 2. Regional

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

Den Norden Baden-Württembergs im Blick

Glänzen(d)

GIN IST IN
HOCHPROZENTIGES
AUS DEM LÄNDLE

NICHTS WIE RAUS
DIE EVENT-HIGHLIGHTS

IM FRÜHSOMMER

FREIZEITSPASS PUR
DIE SCHÖNSTEN
AUSFLUGSZIELE

durch Vielfalt

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT

Highlights
AUS DER

METROPOLREGION
RHEIN-NECKAR!

Mai 2023

ONLINE-AUSGABE 3. Freizeit 4. Coupons

01

Mustertag, 01.01.2023

www.mustergemeinde.deAMTSBLATT
Lokale Informationen aus Ihrem Wohnort

Blutspendetermin in der

Gemeindehalle

Straßensperrung

Hauptstraße

Bücherflohmarkt

am Sonntag
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Samstag
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Foto: kasto80/iStock/Getty images Plus

Wochenmarkt: Jeden Samstag

auf dem Marktplatz

Mustertag,  01.01.2023

www.mustergemeinde.deAMTSBLATT
Lokale Informationen aus Ihrem Wohnort

Foto: kasto80/iStock/Getty images Plus

Wochenmarkt: Jeden Samstag 

auf dem Marktplatz

Lokal und
regional immer
bestens informiert
– alles in einem Abonnement
Außerdem sparen Sie mit 7.500 Coupons und
werden für Ihre Freizeit inspiriert.
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JETZT ABONNIEREN UND 0 €
BIS ZUM 31.12.2024 ZAHLEN!
Wählen Sie das Abo, das am besten zu Ihnen passt, und erfahren Sie alles, was in Ihrem Ort und der Umgebung passiert.

Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
WeilderStadtGmbH&Co.KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
HRMannheim -HRA706473 ·USt.-IdNr.:DE309158242
www.nussbaum-medien.de

Komplementärinnen:
NussbaumMedienVerwaltungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: K. Nussbaum, A. Tews, T. Bechtold,
M. Schmidt · HR Mannheim - HRB 351736

K. Nussbaum Beteiligungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: Klaus Nussbaum
HR Mannheim - HRB 707535

Ihr Ansprechpartner
rund um das Abonnement:

G.S. Vertriebs GmbH · Telefon 07033 6924-0
abo@gsvertrieb.de · www.nussbaum-lesen.de

NUSSBAUM+ Premium
Print | Digital | Nussbaum Club

0,00 €*
pro Monat im Jahr 2024

1,00 €/Monat im Jahr 2025, 2,00 €/Monat im Jahr 2026,
3,00 €/Monat im Jahr 2027 und 3,66 €/Monat im Jahr 2028

6 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

Amtsblatt der Gemeinde Altdorf (Print)
i. d. R. wöchentlich in Ihren Briefkasten**

Amtsblatt der Gemeinde Altdorf (Digital)
Aktuelle Ausgabe als ePaper

Mehr als 380 weitere Amtsblätter/
Lokalzeitungen (Digital)
Weitere Orte als ePaper lesen

Archiv (Digital)
Zurückliegende Ausgaben lesen

NussbaumID-Konto
3 Zugänge

Das Magazin „Heimat entdecken“ – Nussbaum
Club Special (Print)
2 Ausgaben / Jahr

Das Magazin „Heimat entdecken“ als ePaper
4 Ausgaben / Jahr

Nussbaum Club App
Mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos auf dem
Smartphone

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdeckenNUSSBAUM CLUB SPECIAL

November 2023

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

in Baden-Württemberg

Weihnachts-
stimmung

KULTUR UND KULINARIK IM
HEILBRONNER LAND

AB SEITE 4

URLAUB UND ENTSPAN-
NUNG AN KALTEN TAGEN

AB SEITE 14

WEIHNACHTLICHE
EVENTS UND GENUSS

AB SEITE 20

MIT TOLLEN
GEWINNSPIELEN UND
SPARANGEBOTEN
UNSERER PARTNER

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

HANDWERKSTRADITION
BESUCH BEIM

MODELSCHNITZER

WINTERZAUBER
TERMIN-HIGHLIGHTS IN
HERBST UND WINTER

WEIHNACHTSMARKT
DIE SCHÖNSTEN

IM LÄNDLE

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT
TOLLEN

GEWINNSPIELEN
UND SPARANGE-
BOTEN UNSERER

PARTNER

November 2023

ONLINE-AUSGABE

Das Heilbronner Land
MIT AUSBLICK ÜBER DIE DÄCHER VON BAD WIMPFEN

Region mit
Weitblick

3,66 €

NUSSBAUM+ Digital
Digital | Nussbaum Club

0,00 €*
pro Monat im Jahr 2024

1,00 €/Monat im Jahr 2025, 2,00 €/Monat im Jahr 2026,
3,00 €/Monat im Jahr 2027 und 3,50 €/Monat im Jahr 2028

3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

Amtsblatt der Gemeinde Altdorf (Digital)
Aktuelle Ausgabe als ePaper

Mehr als 380 weitere Amtsblätter/
Lokalzeitungen (Digital)
Weitere Orte als ePaper lesen

Archiv (Digital)
Zurückliegende Ausgaben lesen

NussbaumID-Konto
1 Zugang

Das Magazin „Heimat entdecken“ als ePaper
4 Ausgaben / Jahr

Nussbaum Club App
Mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos auf dem
Smartphone

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

HANDWERKSTRADITION
BESUCH BEIM

MODELSCHNITZER

WINTERZAUBER
TERMIN-HIGHLIGHTS IN
HERBST UND WINTER

WEIHNACHTSMARKT
DIE SCHÖNSTEN

IM LÄNDLE

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT
TOLLEN

GEWINNSPIELEN
UND SPARANGE-
BOTEN UNSERER

PARTNER

November 2023

ONLINE-AUSGABE

Das Heilbronner Land
MIT AUSBLICK ÜBER DIE DÄCHER VON BAD WIMPFEN

Region mit
Weitblick

* NUSSBAUM+Premium kostet regulär 3,66 € proMonat. NUSSBAUM+Digital kostet regulär 3,50 € pro
Monat. Im Zuge der Abo-Neueinführungwerden die Abonnements in den ersten Jahren zu reduzierten
Preisen angeboten. Bis zum 31.12.2024 sind beide Abonnements kostenlos.

3,50 €

Bestellen Sie gleich online unter
https://nussbaumwelt.net/bestellen

Jetzt abonnieren und 0 €
bis zum 31.12.2024 zahlen!

** Zustellung an Adressen außerhalb der geschlossenen Bauweise von Altdorf kannmit Mehrkosten
verbunden sein.
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Jetzt das Amtsblatt abonnieren

Bezahlung

per SEPA-Lastschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Zah-
lungen vonmeinem Kontomittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandats-Referenznummer entspricht der Kundennummer.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24ZZZ00001970480

Ort, Datum, Unterschrift

Kontoinhaber

Kreditinstitut

Ort, Datum

BIC

Unterschrift

- - - - -
IBAN

DE

11
23

/2
31

21
2

Wichtige
Vertragsinformationen
NUSSBAUM+ Premium und NUSSBAUM+ Digital sind bis
31.12.2024 kostenlos. Beide Abonnements kosten vom
01.01.2025–31.12.2025 6,00 € im Halbjahr, vom 01.01.2026–
31.12.2026 12,00 € im Halbjahr, vom 01.01.2027–31.12.2027
18,00 € im Halbjahr. NUSSBAUM+ Premium kostet ab
01.01.2028 22,00 € im Halbjahr. NUSSBAUM+ Digital kostet
ab 01.01.2028 21,00 € im Halbjahr. Die Berechnung erfolgt
halbjährlich im Voraus zum 30.06. und 30.12. eines Jahres
oder am darauffolgenden Bankarbeitstag. Bei Bestellung in
einem laufenden Abrechnungshalbjahr errechnet sich die Be-
zahlung für den verbleibenden Rumpfzeitraum anteilig. Die
Zustellung erfolgt i. d. R. wöchentlich in 50 Wochen/Jahr. Ein
Bezug des NUSSBAUM+ Premium ist nur in Ihren Briefkasten
in oben genanntem Ort möglich (Zustellung an Adressen
außerhalb der geschlossenen Bauweise des obigen Ortes ist
mit Mehrkosten verbunden).

Kündigung
Die Mindestvertragslaufzeit von NUSSBAUM+ Premium
beträgt sechs Monate. Die Mindestvertragslaufzeit von
NUSSBAUM+ Digital beträgt drei Monate. Nach Ablauf
der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich das Abo
automatisch auf unbestimmte Zeit und kannmonatlich in
Textformgekündigtwerden.

Datenschutzerklärung
Wir erheben und speichern Ihre Kontaktdaten und Zahlungs-
informationen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des Abonnement-
vertrags. Zu diesem Zweck übermittelnwir Ihre Daten zudem
an den Zustellungsdienstleister G.S. Vertriebs GmbH, Josef-
Beyerle-Str. 2, 71263 Weil der Stadt. Für die Verarbeitung
Verantwortliche ist die Nussbaum Medien Weil der Stadt
GmbH & Co. KG, Merklinger Straße 20, 71263 Weil der Stadt,
Telefon 07033 525-0, E-Mail: wds@nussbaum-medien.de;
Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@nuss-
baum-medien.de. Wir speichern Ihre Daten zu Beweiszwe-
cken für die Dauer von drei Jahren. Sie haben uns gegenüber
das Recht, jederzeit Auskunft über die Verarbeitung oder die
Berichtigung IhrerDaten zu verlangen (Art. 15; 16DSGVO). Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie zu-

dem das Recht, die Löschung Ihrer Daten oder die Einschrän-
kung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 17; 18 DSGVO). Sie
haben ferner das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu ver-
langen (Art. 20 DSGVO). Die für eventuelle Beschwerden zu-
ständige Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) ist der Landesbe-
auftragte für Datenschutz des Landes Baden-Württemberg.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zuwiderrufen. DieWiderrufsfrist
beträgt14TageabdemTag, andemSieoder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um IhrWider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie unseren Vertriebspart-
ner (G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 71263Weil
der Stadt, E-Mail: info@gsvertrieb.de, Tel. 07033 6924-0)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das Muster-Widerrufsformular, das Sie unter
www.nussbaum-lesen.de/widerruf finden, verwenden,
welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. ZurWahrungder
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir etwa von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über IhrenWiderruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ih-
nenwurdeausdrücklichetwasanderesvereinbart; inkeinemFall
werden Ihnenwegendieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Rechnung per E-Mail (Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Rechnung per Post (Hierfür entrichte ich zusätzlich eine
Kostenpauschale in Höhe von .)

ImÜbrigen gelten dieobenaufgeführtenBedingungen.

Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
WeilderStadtGmbH&Co.KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
HRMannheim -HRA706473 ·USt.-IdNr.:DE309158242
www.nussbaum-medien.de

Bestellschein ausgefüllt
zurück an G.S. Vertriebs GmbH
Per E-Mail an abo@gsvertrieb.de, Fax 07033 6924-24 oder
postalisch an Josef-Beyerle-Str. 2, 71263Weil der Stadt

Komplementärinnen:
NussbaumMedienVerwaltungs-GmbH · Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: K. Nussbaum,A.Tews,T. Bechtold,M. Schmidt
HRMannheim -HRB351736
K. NussbaumBeteiligungs-GmbH · Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot ·
Geschäftsführer: KlausNussbaum ·HRMannheim -HRB707535

Name, Vorname*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Ort*

E-Mail* (notwendig für Ihren persönlichen Onlinezugang)

Telefon

Frau Herr

Geburtsdatum

Ja, ich möchte denTitel„Amtsblatt der Gemeinde Altdorf“ als
folgendes Abonnement (Zutreffendes bitte ankreuzen) bestellen:

*P
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tfe
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NUSSBAUM+Premium:

inkl. USt. und Zustellkosten bei Zu-
stellung an eine Adresse innerhalb der
geschlossenen Bauweise von Altdorf

NUSSBAUM+Digital:

inkl. USt.

Empfehlung

0,00 €
pro Monat im Jahr 2024

3,66 € 0,00 €
pro Monat im Jahr 2024

3,50 €

Jetzt abonnieren
und 0 € bis zum
31.12.2024 zahlen!

nussbaumwelt.net/
bestellen
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Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung
Radfahren, Freizeit und Naherholung in der Region mitgestalten

Wer in der Region lebt, arbeitet, seine Frei-
zeit gestaltet und sie zur Naherholung nutzt,
der sollte auch die Möglichkeit haben, mit-
zugestalten. Die Erfahrungen der Menschen
vor Ort sind ein wertvoller Schatz, denn sie
erleben tagtäglich, was Entscheidungsträ-
ger vielleicht nie selbst erfahren werden.
Kein Wunder also, dass immer öfter Bürger-
beteiligungsprozesse zu verschiedenenThe-
men ins Leben gerufen werden. Das können
Workshops und Umfragen sein, aber vor
allem Online-Portale machen es Bürgern
besonders einfach, ihre Meinung zu äußern,
Kritik anzubringen und Positives hervorzu-
heben.

Aktuell laufen gleich mehrere solcher Bür-
gerbeteilungsprozesse, die den Landkreis
Böblingen betreffen.

Weiterentwicklung des Radverkehrskon-
zeptes im Landkreis Böblingen
Den Link zur Beteiligungsplattform sowie
eine ausführliche Erklärung zur Nutzung
finden Interessierte unter www.lrabb.de/
radverkehr. Auf einer interaktive Karte kön-
nen unabhängig von Alter, Wohnort oder
Ähnlichem Kommentare zu einzelnen Punk-
ten oder Strecken abgeben werden. Ebenso
besteht die Möglichkeit, bereits eingereich-
te Kommentare anderer Personen zu lesen.
Eine Ausnahme ist für die Gemarkung Sin-
delfingen zu beachten. Hier übernimmt die
Landkreisverwaltung das ausgearbeitete

Konzept der Stadt Sindelfingen. Eine Bür-
gerbeteiligung fand dort bereits im Rahmen
der Aufstellung der städtischen Konzeption
statt.

Auf den ersten Blick wirkt die interaktive Kar-
te etwas unübersichtlich, amSmartphone ist
dieVerwendung schwierig. Dochmit einwe-
nig Geschick und Zoomen kommtman recht
schnell klar. Und der großeVorteil: Man kann
wirklich jede Stelle kommentieren, die ei-
nem wichtig erscheint, und sieht auch, was
anderen bereits aufgefallen ist. Das ist also
die Gelegenheit für Radfahrer, die Entschei-
dungsträger auf Verbesserungspotentiale
hinzuweisen oder auch Dinge lobend zu
erwähnen, die es gerne öfter geben dürfte.
Noch bis 29. Februar können sich Bürger on-
line beteiligen. Ab Anfang März werden die
Kommentare geprüft und soweit wie mög-
lich und sinnvoll bei der weiteren Bearbei-
tung des Radverkehrsnetzes berücksichtigt.

„Wirmachen Region – gemeinsam!“
Der Verband Region Stuttgart interessiert
sich ebenfalls für die Meinung der Bürger –
in diesem speziellen Fall in Bezug auf Natur
und Landschaft. Wo erholen Sie sich? Und
was machen Sie dort?Wo soll es besser wer-
den undwelche konkreten Ideen haben Sie?
Haben Sie Hinweise zu bestehenden Ange-
boten, zum Beispiel Aussichtsorte, Rad- und
Wanderwege, Rastplätze? Haben Sie Anmer-
kungen zu geplanten Maßnahmen? Welche

Themen sollten in Zukunft stärker beachtet
werden? Auf solche Fragen sucht der Ver-
band Region Stuttgart Antworten. „Nur so
kann es uns gelingen, neben einzelnen Pro-
jekten ein ganzheitliches Konzept für die
Region zu entwickeln“, heißt es auf der zu-
gehörigen Webseite unter landschaftspark.
region-stuttgart.org/mitmachen.

Auch der Verband Region Stuttgart sam-
melt Anregungen über eine digitale Betei-
lungskarte, die natürlich auch den Land-
kreis Böblingen umfasst. Hinweise können
entweder zu einem bestimmten Ort oder
ortsunabhängig eingetragen werden, auch
Bilder lassen sich zur Verdeutlichung hoch-
laden. Bereits existierende Hinweise können
zudem kommentiert werden. Über die Liste
der Hinweise erhalten Nutzer einen schnel-
len Überblick, ob das, was ihnen auf dem
Herzen liegt, vielleicht auch anderen bereits
aufgefallen ist. Oben rechts über der Betei-
ligungskarte, neben dem Button „Hinweis
einbringen“, gibt es darüber hinaus noch die
Möglichkeit, an einer Umfrage teilzuneh-
men. Dort können Teilnehmer auswählen,
welche Themen ihrer Meinung nach bei der
Naherholungskonzeption in Zukunft stärker
beachtet werden sollen. Außerdem steht ein
freies Textfeld zur Verfügung, in welchem
Kommentare oder Anregungen an die Pla-
ner eingetragen werden können. In nur we-
nigenMinuten haben sich Bürger hier online
eingebracht und mitgestaltet.

Blick über Böblingen Foto: Manuel Schönfeld / AdobeStock
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Das wird ein aufregendes Jahr für die Böblinger

Museumslandschaft

Knives out! Das Fleischermuseum
sucht Ausstellungsstücke

Das (historisch) erste und baulich wie inhalt-
lich„schrägste“ Haus der Stadt wird 40 Jahre
alt. Das ist natürlich Anlass für Sonderaktio-
nen der speziellen Art. Die erste beginnt am
Gründonnerstag, 28. März: Um 19 Uhr wird
die große Jubiläumsausstellung „DEIN FLEI-
SCHERMUSEUM“ eröffnet – Maultaschen-
Begleitung inklusive. Die Ausstellung läuft
bis zum 16. März 2025 und umfasst alle
sieben Stockwerken in beiden Gebäuden
(Vogtshaus und Vogtsscheune) – und damit
rund 650 Quadratmeter Ausstellungsfläche.
Aktuell werden dafür noch Ausstellungsstü-
cke gesucht, und zwar runtergeschliffene,
kaputte, unbrauchbare, stumpfe und völlig
abgearbeitete Messer (Holz- oder Plastik-
griff, das ist völlig egal).

Ebenfalls im ersten Quartal ...
Donnerstag, 15. Februar 2024
„Let’s talk about foodfotography Baby“ – ein
Abend mit Anja Wasserbäch (Kulinarik-Re-
dakteurin der Stuttgarter Zeitung / Stuttgar-
ter Nachrichten) und Vivi D’Angelo ((Food)
Fotografin).
17 Uhr: gemeinsame Führung mit den bei-
den Fachfrauen durch die Sonderausstel-
lung„FO[O]DOGRAFIE“
19 Uhr: (Food-Fotografie-)Buch-Talk

Sonntag, 25. Februar 2024
11 bis 17 Uhr: Großer Finissagen-Sonntag
der Sonderausstellung„FO[O]DOGRAFIE“
2. Stock (Sonderausstellungsetage):
alle Künstler der Schau

1. Stock:
Apfel-Streu-Obstwiesen-Vorträge, Sorten-
verkostungen und Apfel-Secco (für die Gro-
ßen) sowie Apfelsaft (für die Kleinen) von
Manfred Nuber (Streuobstwiesenfachmann
des Landkreises und Apfelbauer)
Lebensmittel-Fairteiler-Zimmer der Böblin-
ger Vertreter von foodsharing.de.
Erdgeschoss:
Verkostung und Verkauf von Allgäuer Bio-
Weichkäse der Genusskäserei„Hoimat“

Sonntag, 3. März 2024
Ausstellungseröffnung in der Vogtsscheune
/ Hinterhaus
Max Kullmann:„jung & SATT“

Auch Kleindenkmale wie Trockenmauern werden ausgezeichnet Foto: Robert Knapp / AdobeStock

Solche Messer sind gesucht Foto: Stadtverwaltung Böblingen

Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften werden belohnt

Ausschreibung des Kulturlandschaftspreises
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die
sich in Württemberg vorbildlich um den
Erhalt traditioneller Landschaftsformen
kümmern, können sich um den Kulturland-
schaftspreis 2024 bewerben. Einsendungen
sind bis zum 30. April möglich.

„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil
der Kulturgeschichte unseres Landes in all
ihrer Vielfalt,“ erläutert Dr. Bernd Langner,
Geschäftsführer des Schwäbischen Heimat-
bundes.„Sie sind Zeichen für den bewussten
und nachhaltigen Umgangmit den Ressour-
cen. Sie stiften Identität und sindTeil unserer
Heimat. Jeder, der sich um ihren Erhalt sorgt,
ist Vorbild und verdient öffentliche Anerken-
nung.“ Und nicht nur das: Der Preis ist mit
über 10.000 Euro dotiert. Der Jugend-Kultur-
landschaftspreis ist einer der Hauptpreise,
die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. Das
Preisgeld stellen der Sparkassenverband
Baden-Württemberg sowie die Sparkassen-
stiftung Umweltschutz zur Verfügung.

Besonderes Augenmerk richtet die Jury auf
die Verbindung traditioneller Bewirtschaf-
tungsformen mit innovativen Ideen, zum

Beispiel zur Vermarktung der Produkte und
zur Öffentlichkeitsarbeit. Im Fokus stehen
aber auch Streuobstwiesen, Weinberge
in Steillagen oder beweidete Wacholder-
heiden. Seit 1991 werden mit dem Kultur-
landschaftspreis Privatleute, Vereine und
ehrenamtliche Initiativen ausgezeichnet,
die sich seit mindestens drei Jahren enga-
gieren. Bewerben können sich Teilnehmer
aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen
Heimatbundes, also den ehemals württem-
bergischen oder hohenzollerischen Teilen
des Landes. Ein zusätzlicher Sonderpreis
Kleindenkmale würdigt die Dokumentati-
on, Sicherung und Restaurierung von Klein-
denkmalen. Dazu können Gedenksteine,

steinerne Ruhebänke, Feld- und Wegekreu-
ze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie
Wegweiser oder Feldunterstände gehören.
Preiswürdig kann auch die inhaltliche Auf-
bereitung in Gestalt eines Buches sein.

Bewerbung
Annahmeschluss für Bewerbungen ist der
30. April 2024. Die Bewerbungen können
ausschließlich schriftlich im Format DIN A4
eingereicht werden. Kostenlose Broschü-
ren mit den Teilnahmebedingungen sind
unter www.kulturlandschaftspreis.de, beim
Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart so-
wie bei allen württembergischen Sparkas-
sen erhältlich.
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www.arbeitsagentur.de www.azubibw.de

Ihr Stellenmarkt in
Baden-Württemberg

www.jobsuchebw.de

Viele geflüchtete Menschen
sind sehr gut qualifiziert. Viele
Unternehmen im Land benö-
tigen Fachkräfte. Die Bundes-
agentur fürArbeit (BA)möchte
beide zusammenbringen und
unterstützt die Unternehmen
mit passgenauen Förderins-
trumenten. Diese können je
nach Bedarfslage auch indivi-
duell kombiniert werden. Wir
beraten Sie gerne.

Baden-Württemberg hat in den
vergangenen Jahren bei der Auf-
nahme von geflüchteten Men-
schen Herausragendes geleistet.
Nach einer Phase des Ankom-
mens und des grundständigen
Deutscherwerbs geht es jetzt
darum, die Geflüchteten noch
stärker in Arbeit zu vermitteln.

Die BA bringt Unternehmen
mit Geflüchteten zusammen

In vielen Berufen, Branchen und
Regionen des Landes werden

Fachkräfte gesucht. Viele Ge-
flüchtete haben ihren Integra-
tionskurs beendet oder stehen
kurz davor – die Hälfte davon
aus der Ukraine und häufig sehr
gut qualifiziert. Dieses Potenzial
gilt es zu nutzen.

Wir beraten Unternehmen
bis zur Einstellung

Viele geflüchtete Menschen sind
bei denAgenturen fürArbeit und
Jobcentern registriert. Wenden
Sie sich an Ihre Ansprechpartner
vor Ort und besprechen Sie, wel-
che Voraussetzungen gelten, um
Ihr Unternehmen zu verstärken
und welche Fördermöglichkei-
ten es gibt. Ausländerrechtliche

Besonderheiten prüfen wir für
Sie und unterstützen Sie bis zur
Realisierung Ihrer beabsichtig-
ten Einstellung.

Wir unterstützen Ihr
Unternehmenmit
Förderungen

Sie möchten eine Person ein-
stellen, die (noch) nicht über die
beruflichen Erfahrungen und
Kenntnisse verfügt, die Sie von
Ihren Beschäftigten erwarten?
Eine Einarbeitung, die über den
üblichen Rahmen hinausgeht,
ist erforderlich? Dann ist der Ein-
gliederungszuschuss eine mög-
liche Hilfe für Sie. Dieser zeitlich
befristete Zuschuss soll eine

zeitweise geringere Leistung der
Arbeitskraft von neu eingestell-
ten Beschäftigten ausgleichen.
Es kann zudem sinnvoll sein,
dass Ihre neuen Beschäftigten
noch weiter Deutsch lernen, um
entsprechend ihrer Qualifikation
eingesetzt zu werden. Dann hilft
ein berufsbezogener Sprach-
kurs, der auch digital oder in
Kleingruppen in Ihrem Unter-
nehmen stattfinden kann.

Geflüchteten Arbeit vermitteln Agentur für Arbeit – Regionaldirektion Baden-Württemberg

Potenziale von zugewanderten
Menschen nutzen!

Foto: panthermedia

Mehr Informationen

An Förderungen interessiert?
www.arbeitsagentur.de/k/job-turbo

Kontakt
Agentur für Arbeit
Stuttgart
Nordbahnhofstr. 30-34
70191 Stuttgart
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TRAUER

Persönliche Beratung - Bestattungsvorsorge -

Erd,- Feuer,- See und Friedwaldbestattungen -

Erledigung aller Formalitäten

71093 Weil im Schönbuch 71111 Waldenbuch 71155 Altdorf

Tag und Nacht

Tel. 07157 - 5 27 27 57

Tel. 07031 - 7 69 08 77

www.bestattungshaus-morsello.de

Inh. Filippo Morsello

Silbenrätsel

Aus den Silben sind 19 Wörter zu bilden, deren siebte und
zehnte Buchstaben, jeweils von oben nach unten gelesen, ein
deutsches Sprichwort ergeben.

AEU - AN - APHO - BAER - BANK - BE - BER -
BIN - BUEN - DAU - DE - DE - DEN - DEN - DIG -
DUNG - ER - FEN - FO - FOR - FUT - GA - GE -
GE - GE - GELN - GRAU - HAND - HAUS - HUN -
KA - KLAR - LE - LE - LEIH - LEN - LICH - LIEB -
LUNGS -MAT - MEIN - MUS - NE - NISCH - NJI -
PFAND-RAT-REI -RIS -SAH-SCHAU-SCHEN-
SCHLAG - SCHNEE - SE - SEL - SPIEL - STAEN -
STEL - STOE - TA - TAN - TE - TER - UN - VER -
WECH -WEI -WEL

Lösung„Silbenrätsel“:1.unbestaendig,2.Hundefutter,3.Schlagsahne,4.Tanganjika,
5.liebaeugeln,6.Schneegestoeber,7.Dauerwelle,8.Taschenformat,9.Gebaer-
denspiel,10.Aphorismus,11.anschaulich,12.Pfandleihhaus,13.Handlungsweise,
14.Gemeinderat,15.Graubuenden,16.telefonisch,17.Reifenwechsel,18.klarstellen,
19.Bankverbindung–AusJugendsuendenwerdenAltersschwaechen.–DEIKEPRESS

Nr. 6 | 2024

1 flatterhaft

2 Haustiernahrung

3 Milchprodukt

4 Teilstaat von Tansania

5 begehrlich betrachten

6 Winterwetter

7 eine Frisur

8 handliche Größe

9 Pantomime

10 kurzer, geistvoller Sinnspruch

11 klar, deutlich

12 Versetzbetrieb

13 Art des Vorgehens

14 Bürgerschaftsvertretung

15 Kanton der Schweiz

16 fernmündlich

17 Austausch eines Autoteils

18 deutlichmachen

19 Kontonummer

Foto: Imagesines/iStock/Getty Images Plus
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IMMOBILIEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

VERSCHIEDENESUNTERRICHT

ANMELDUNG-TELEFON:

07031 601046
71088 Holzgerlingen, Böblinger Str. 66

musicstore-route66.de
SA., 24.02.2024, 10–14 UHR
SCHNUPPERKURSTAG

Haushaltsauflösungen
• Seniorenumzug mit Haushaltsauflösung • Entrümpelungen

• Transporte • Besichtigung schnell und kostenlos
Firma Jung • 07031 227037

Ihre Immobilienexperten in der Region für

alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilienbewertung,

Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf Rentenbasis und Ver-

mietung.

Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0711 23 955-0
esslingen@garant-immo.de
www.garant-immo.de

FERMO-MASSIVHAUS AG
Gottlieb-Daimler-Str. 68
71711 Murr, Tel. 07144 262-0
info@fermo.de, www.fermo.de

Jeden Mittwoch von 16 – 20 Uhr geöffnet. Auch jeden
ersten Sonntag im Monat von 14 – 17 Uhr oder nach tel.
Vereinbarung. Besuchen Sie uns im Fichtenweg 21 in Murr!

FERMO-MUSTERHAUS
VOLL ELEGANZ UND EMOTION

Im voll möblierten FERMO-Musterhaus erwartet Sie moderne
Architektur „live“. Machen Sie sich ein wirklich realistisches Bild
von anspruchsvoller Raumgestaltung, innovativer Haustechnik
und der einzigartig massiven FERMO-Qualität!

Ihr Urlaubsdomizil im Salzburger Land
Haus 18 im Alpendorf Dachstein West

Im Haus 18 finden Sie alles, was Sie von einem gemütlichen Urlaubsdomizil er-
warten. Neben Schlafräumen für eine große oder zwei kleinere Familien bietet
das Haus eine voll eingerichtete Küche, eine bequemeWohn-/Essecke mit Sat-
TV. Gute Sicht auf Berg und Tal und eine große Portion erholsamer Stille sind
im Preis enthalten. Dennoch sind Sie nicht von der Außenwelt abgeschnitten.
Ein Internetzugang über WLAN ist in allen Räumen verfügbar und ermöglicht
schnelle Kommunikation mit Kollegen und Daheimgebliebenen.

Interesse? Dannmelden Sie sich bei uns!
info@brigitte-nussbaum.de
Tel: 07033 526675

30% Rabatt für
Schnellbucher!

www.alpendorf-haus18.eu

Das Haus ist frei vom:24.02.– 02.03.,
09.03. – 15.03 &23.03. – 30.03.2024

Exquisit speisen im Ländle

https://lokalmatador.net/sternerestaurants-bw

STERNERESTAURANTS
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STELLEN

IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

Mehr Informationen:
www.arbeitsagentur.de/

Geflüchtete sind Fachkräfte

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

In vielen Berufen, Branchen undRegionendes Lan-
des werden Fachkräfte gesucht.

Viele Geflüchtete haben ihren Integrationskurs beendet
oder stehen kurz davor – die Hälfte davon aus der Ukra-
ine und häufig sehr gut qualifiziert. Dieses Potenzial gilt
es zu nutzen. Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt
die Unternehmen mit individuellen Beratungsangebo-
ten und passgenauen Förderinstrumenten, wie einem
Eingliederungszuschuss oder einem Berufssprachkurs.
Die Förderinstrumente können je nach Bedarfslage auch
individuell kombiniert werden. Wir beraten Sie gerne.

Weitere Infos und Ansprechpartner gibt es unter:

www.arbeitsagentur.de/k/job-turbo

Die zentralen Werte von „New 
Work“ sind Freiheit, Selbstän-
digkeit und Teilhabe an der 
Gemeinscha� . Weitere Stich-
worte sind Dezentralisierung, 
Freelancing oder auch Work-
Life-Blending. Unternehmen 
müssen die Bedürfnisse ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Blick haben, um be-
gehrte Fachkrä� e zu gewinnen 
und zu halten. Dieser schnelle 
Wandel stellt das Personalma-
nagement vor große Heraus-
forderungen. Hochschulen 
stellen sich mit spezialisierten 
Studiengängen darauf ein und 
bilden Fachkrä� e aus, die jetzt 
und kün� ig in allen Branchen 
gefragt sind und sein werden. 
Im berufsbegleitenden Bache-
lor „New Work and Trans-
formation Management“ bei 
Wings beispielsweise werden 
angehende Führungskrä� e 
auf diese bedeutenden Verän-

derungen vorbereitet. Ziel des 
neuen Bachelorstudiums ist 
es, quali� zierte Managerinnen 
und Manager auszubilden, 
die den Herausforderungen 
der modernen Arbeitswelt 
und des digitalen Wandels ge-
wachsen sind. 
Die Absolventen werden Trei-
ber und Ansprechpartner für 
Change-Prozesse. Die Stu-
dierenden lernen nicht nur, 
mit aktuellen Entwicklungen 
wie dem Fachkrä� emangel, 
dem Einsatz von KI und dem 
Wertewandel der sogenann-
ten Generation Z umzugehen, 
sondern auch Veränderungs-
prozesse anzustoßen, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
zeitgemäß zu führen und 
innovative Lösungen für ihr 
Unternehmen zu entwickeln. 
(djd/WINGS-Fernstudium 
(Ein Unternehmen der Hoch-
schule Wismar)/red)

Führungskräfte für die Arbeitswelt  
von morgen

Weitere Artikel zu Job & Karriere auch auf
www.lokalmatador.de/jobs

möchtest du uns gerne durch unsere Kinder
gartenzeit im KinderhausWeinhalde begleiten?

Für uns Kinder wird an vier Wochentagen (Montag bis Donnerstag)
durchgängig von 7.00 bis 17.00 Uhr, am Freitag von 7.00 bis 14.00 Uhr
eine Ganztagesbetreuung mit warmem Mittagstisch angeboten. Die
Gruppenräume und der Außenbereich sind optimal auf uns abge
stimmt und bieten uns ausreichend Bewegungsmöglichkeiten.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

pädagogische Fachkraft (m/w/d)
nach § 7 KiTaG

in Voll oder Teilzeit für den U3 und Ü3Bereich.
Wir wünschen uns
• eine pädagogische Fachkraft, die durch ihre Einsatzbereitschaft,

Teamfähigkeit und Flexibilität überzeugt,
• einen einfühlsamen Umgang mit den Kindern sowie den Belangen

der Eltern,
• Kreativität, Selbstständigkeit und Organisationsgeschick.
Darauf kannst du dich freuen:
• einen unbefristeten Arbeitsplatz mit einer Vergütung nach demTarif

vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Sozial und Erziehungs
dienst (SuE), Leistungsentgelt und betriebliche Altersversorgung,

• Raum für eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten in
einem engagierten und motivierten Teammit angenehmer
Arbeitsatmosphäre,

• 20%Verfügungszeit pro Fachkraft,
• eine individuelle Förderung durch entsprechende Fortbildungen,
• ein betriebliches Gesundheitsmanagement und JobRad,
• kostenfreie Parkplätze für Mitarbeitende,
• aktive Unterstützung bei derWohnungssuche falls erforderlich,
• Zuschüsse für Hausschuhe,
• Zuschüsse bis zu 200 € monatlich für die Betreuungsgebühren der

eigenen Kinder zwischen 0 bis 6 Jahren.
Weitere Informationen und Stellenausschreibungen findest du auf
unserer Homepage!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen und vollständigen Bewer
bungsunterlagen über unser Stellenportal auf www.dettenhausen.de
oder an das Bürgermeisteramt, Postfach 100, 72133 Dettenhausen,
Personalamt oder per Mail an personalamt@dettenhausen.de.

Hallo DU,
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!Bauplatz (auch älteres Haus od. Abbruchobjekt)
dringend zum Kauf gesucht.

Einfach mal unverbindlich anrufen!

Korell Immobilien
Stuttgart-Sillenbuch ¡ 0711 - 94 55 28 70
www.korell-immobilien.de

Traumjob in Ihrer Region?
Jetzt Job finden!
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NussbaumMedienWeil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

NUSSBAUM MEDIEN ist Marktführer für Amts-
blätter und wöchentliche Lokalzeitungen in
Baden-Württemberg, die in über 380 Kommu-
nen mit einer wöchentlichen Auflage von über
1 Mio. Exemplaren erscheinen. Aktuell befinden
wir uns auf demWeg, parallel zur Print-Welt zum
digitalen Plattform-Anbieter zuwerden.

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unsere Teams:

Industrieelektriker (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Versandmitarbeiter (m/w/d)
in Teilzeit am Standort Weil der Stadt

Teammitarbeiter (m/w/d)
im Abo-Kundenservice
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Korrekturleser (m/w/d)
in Teilzeit (16 – 24 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Mediengestalter (m/w/d) mit Schwer-
punkt Automatisierungsprozesse und
Technische Kommunikation
in Teil- oder Vollzeit (32 – 38 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Interesse geweckt?
Jetzt QR-Code scannen und die vollständigen
Stellenausschreibungen lesen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

nussbaum-medien.de/karriere

In Kooperation mit

Arbeitgeber
der Zukunft
digital, innovativ, modern

Nussbaum Medien
Gültig bis 04/2024

Ihre Aufgaben
■ Selbstständiges Einrichten, Bedienen und Überwachen von

Rollen-Offsetdruckmaschinen
■ Sicherstellung optimaler Qualität nach entsprechenden Vorgaben
■ Mess- und Prüfungstätigkeiten im Rahmen des Druckprozesses
■ Ausführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

unserer Produktionsanlagen
■ Druckweiterverarbeitung im Zusammenhang mit dem

Druckprozess

Das bringen Sie mit
■ Gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
■ Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Verantwortungs-

bewusstsein
■ Flexibilität und Teamfähigkeit
■ Quereinstieg möglich, abgeschlossene Ausbildung als

Medientechnologe (m/w/d) von Vorteil

Unter anderem bieten wir Ihnen
■ Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einem familiengeführten,

sozial engagierten Unternehmen
■ Eine leistungsgerechte Vergütung
■ Zuschuss zu den Kosten der Kindertagesstätte und Nutzung

der Kinderbetreuungsstätte
■ 30 Tage Urlaub pro Jahr plus Sonderurlaub bei persönlichen

Ereignissen
■ Ein betriebliches Gesundheitsmanagement,

z. B. JobRad, Gesundheitskurse

Wir suchen Sie zur Unterstützung unseres Teams in der
Druckerei zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Rollen-Offsetdrucker/
Medientechnologe (m/w/d)
im 2-Schicht-Betrieb (38 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt.

Nussbaum Medien ist Marktführer für Amts-
blätter und wöchentliche Lokalzeitungen in
Baden-Württemberg, die in über 380 Kom-
munen mit einer wöchentlichen Auflage von
über 1 Mio. Exemplaren erscheinen. Aktuell
befinden wir uns auf dem Weg, parallel zur
Print-Welt zum digitalen Plattform-Anbieter zu
werden.

Wir suchen
Verstärkung!

NussbaumMedienWeil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Wir suchen
Verstärkung!

In Kooperation mit

Arbeitgeber
der Zukunft
digital, innovativ, modern

Nussbaum Medien
Gültig bis 04/2024

Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

nussbaum-medien.de/karriere
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AUTO

Wir suchen

• für unsere Kindertagesstätten pädagogische Fachkräfte (m/w/d) zur

Besetzung über dem
Mindestpersonalschlüssel

Kennziffer: 2023/02037

• für unser Kinderhaus Königstraße zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine

Einrichtungsleitung (m/w/d)
befristet für die Dauer der Mutterschutzfrist

und anschließende Elternzeit
in einem Beschäftigungsumfang 100%

Kennziffer: 2023/02039

• für unser Kinderhaus Moltkestraße zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine

Pädagogische Integrationskraft (m/w/d)
inVoll- oder Teilzeit, befristet für die
Dauer der Integrationsmaßnahme

Kennziffer: 2023/02043

Nähere Informationen können Sie aus der detaillierten Stellenaus-
schreibung auf unserer Homepage www.ehningen.de unter Rathaus
& ServiceStellenangebote entnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Senden Sie Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung unter
Angabe der Kennziffer an die
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Gemeindeverwaltung Ehningen
Königstraße 29, 71139 Ehningen
www.ehningen.de
bewerbung@ehningen.de

mehr Infos zur päd. Arbeit im Video

Tel. 0 71 57 / 70 14
www.dersitzmoebelspezialist.de
info@dersitzmoebelspezialist.de

Gewerbestraße 10  71144 Steinenbronn

Tisch + Stuhl
Der Sitzmöbelspezialist GmbH

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.30 bis 14 Uhr
Montag geschlossen

bis

75%
auf vorrätige

Couchgarniture
n

Winterschlussverkauf bis 10.02.2024

mindestens

50%
auf vorrätige

Schlafsofas
Abbildungen beispielhaft

STUHLAKTION:
6 Stühle kaufenX nur 5 bezahlen!

1 Stuhl GRATIS

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch SPORTWAGEN, SUVs,
CABRIOLETS, Wohn-/Reisemobile,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

GESCHÄFTSANZEIGEN

Die schönsten Seiten
Baden-Württembergs.
Ein Newsletter.
Einmal die Woche.

Buchen Sie Ihre private Anzeige
ganz einfach und bequem online
und sichern sich 50%Onlinerabatt.

www.nussbaumkleinanzeigen.de

Zu einer Bewerbung
gehören immer Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse.



FREIZEIT

#NATURPARK 2024 – 
NEUES MAGAZIN AB SOFORT 
ERHÄLTLICH

Die druckfrischen Exemplare sind kos-
tenlos in den Naturpark-Geschäftsstel-
len erhältlich, können per E-Mail an 
info@naturparke-bw.de nach Hause 
bestellt werden. Oder hier unter dem 
QR-Code bzw. Link bequem als PDF 
downloaden:

https://nussbaumwelt.net/naturpark24

Bebenhausen, Beuron, Bühlertal, Eberbach, 
Feldberg, Murrhardt, Zaberfeld – die sieben 
Naturparke in Baden-Württemberg präsentie-
ren die neue Ausgabe ihres jährlich erschei-
nenden Magazins #Naturpark. 

VIEL ZU BIETEN
Die Geschichten über die Projekte nehmen 
die Leserschaft mit in die Vielfalt der Natur-
parke, vom Neckartal-Odenwald über den 
Schwäbisch-Fränkischen Wald bis in die Obe-
re Donau. Die Modellregionen für nachhalti-
ge Entwicklung haben viel zu bieten: „Neben 
dem sportlich herausfordernden Highlight“, so 
Landrätin Marion Dammann, Sprecherin der 
AG Naturparke Baden-Württemberg, „werden 
auch in der sechsten Ausgabe des Magazins 
viele Projekte und Persönlichkeiten quer durch 
die vier Handlungsfelder der Naturpark-Arbeit 
vorgestellt.“

VIER HANDLUNGSFELDER
Diese vier Handlungsfelder sind Naturschutz 
und Landschaftspflege, nachhaltiger Tou-
rismus und Erholung, nachhaltige Regional-
entwicklung sowie Bildung für nachhaltige 
Entwicklung. Von den Wanderungen in der 
Wutachschlucht im Naturpark Südschwarz-
wald über die Klima-Bildungsangebote für 
Kinder im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 
bleibt das Magazin in der Natur und stellt die 
kreative Holztafel-Beschilderung im Natur-
park Neckartal-Odenwald vor. Auch Natur-
schutzthemen kommen zum Zuge, wenn der 
Frage nachgegangen wird, welches Produkt 
die Haltung von Schafen im Naturpark Obe-
re Donau wieder wirtschaftlicher macht oder 

welche Projektbausteine sich die Gemeinde 
Zaberfeld für ihre Modellgemeinde für biolo-
gische Vielfalt überlegt hat.

PROJEKTE – GESCHICHTEN – MENSCHEN
690 Kilometer Länge, 14.000 Höhenmeter und 
in elf Tagesetappen zu meistern – das sind die 
Kerndaten des Naturparke-Gravel-Crossings. 
Diese Route führt einmal quer durch Baden-
Württemberg, genauer gesagt durch vier Na-
turparke von Mannheim bis nach Basel. Sie hat 
auf der Strecke mit ihren Klöstern, Kirchen und 
Burgen am Wegesrand, mit ihren herrlichen 
Naturschätzen, tollen Gasthöfen und spekta-
kulären Ausblicken einiges zu bieten. Mehr zu 
dieser sportlichen Herausforderung stellt das 
Bikerpaar von SaddleStories.at in der neuesten 
Ausgabe des Magazins vor.

NATURPARK SCHÖNBUCH
Der Beitrag über den Naturpark Schönbuch 
erklärt, wie Naturschutz für einen artenrei-
chen Wald sorgen kann. Der Trüffel-Himmel 
im Schmidbachtal im Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald eröffnet kulinarisch neue 
Highlights, und die Naturpark-Gästeführen-
den warten in allen sieben Naturparken nur 
darauf, die Leserinnen und Leser nicht nur im 
Magazin, sondern auch in der Natur auf span-
nende Klima-, Inklusions- oder Erlebnisführun-
gen mitzunehmen. 

„In den sieben Naturparken engagieren sich 
täglich viele Menschen mit faszinierenden Ide-
en und ihrer Tatkraft und gestalten damit die 
nachhaltige Entwicklung der Regionen aktiv 
mit“, bekräftigt Dammann. (pm/red)

BaWue-Seite1

Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturparks 
Südschwarzwald e.V., freut sich über die neue 
Ausgabe.  Fotos: AG Naturparke

Druckfrisch erschienen:  
Das Magazin #Naturpark in  
der Ausgabe 2024. 
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Jetzt abonnieren auf
nussbaumwelt.net/nm-a

Nur noch im Abo erhältlich –
Jetzt abonnieren und

informiert bleiben.
0 €

pro Monat

Die Summe der vielen, kleinen
Besonderheiten Baden-Württembergs

Xund
www.mein-laendle.de

Die Summe der vielen, kleinen 

1/2024
Januar
Februar
6,20 EUR

Hexen, Teufel und DämonenDer Maskenschnitzer aus NordrachDie Münstermeisterin von UlmFrau Ding Gespür für SteinTour rund ums LändleMit dem Wohnmobil auf den Grenzen Baden-Württembergs

Di
e

sc
hö

ns
te

n
Se

ite
n

Ba
de

n-
W

ür
tte

m
be

rg
s

Jetzt im Handel

Kaufe von privat
Pelzjacken und Mäntel, Porzellan aller Manufakturen,

Service, Figuren. Seriöse Abwicklung.
Herr Adler

k 0162 -9514970

Genuss rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche

Ab Donnerstag, den 22. Februar 2024,
könnt ihr bei uns in der Schulstraße 4 in
Weil im Schönbuch rund um die Uhr, an
sieben Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr
eure Lieblingsprodukte einkaufen.

Euch erwartet eine große Auswahl unserer
beliebtesten Fleisch- und Wurstwaren sowie
zahlreiche weitere Artikel wie Kartoffeln, Milch
und Eier.

Als Willkommensgeschenk gibt es für
jede Neuregistrierung bis Ende März
einen 5€-Einkaufsgutschein für den
Geiser 24/7-Shop.

Deshalb jetzt gleich registrieren!

Wir freuen uns auf euch!

P.S. Zusätzlich bieten wir euch wie ge-
wohnt von Dienstag bis Freitag von 11 bis
13 Uhr Leckeres von der Heißtheke und
unsere köstlichen Mittagessen an.

www.metzgerei-geiser.deMetzgerei Axel Geiser

MMeettzzggeerrhhaannddwweerrkk nneeuu rreeaalliissiieerrtt

Genuss rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche

erha
Der neue Geiser 24/7-Shop

www.metzgerei-geiser.de/
24geiser

Einfach hierEinfach hier

registrieren

Tel. 07157 62301 | info@metzgerei-geiser.de www.facebook.com/axelgeisermetzgerei

So funktioniert der Geiser 24/7-Shop

1. Registrieren
Registriert euch unter

www.metzgerei-geiser.de/24geiser

3. Einkaufen
Legt eure gewünschten Produkte
in den Kassenschacht, dort werden

diese automatisch registriert.

2. Laden betreten
NachderRegistrierungerhaltet ihr euren
persönlichQR-Code.Mit diesemkönnt ihr
amTürscanner die Ladentüre öffnen.

4. Einkauf bezahlen
Um den Einkauf zu bezahlen haltet ihr
euren persönlichen QR-Code an den
Kassenscanner. Der Rechnungsbetrag
wir von eurem Konto abgebucht und ihr
erhaltet den Kassenbeleg per Mail.

Platzierungswünsche
werden beachtet, aber können leider
nicht immer eingehalten werden.


